
Regulirte Geistliche der Gesellschaft vom heiligen
Kreuz und der Leiden Christi. (Leidensbrüder,
Passionisten, Oon^rsKLlio Cüerioorum Lxcal-
ceatorum 8. 8. 6ruois «t knssionis Oomini IV«-

8tri Zlesu Lliristi.)

^)aul Franz vom Kreuz, ein Sohn von Lucas Danni und
Anna Maria Massari, wurde am 3. Januar 1694 zu Ovada im
Piemontesischen geboren. Die Mutter war eine besonders fromme
Frau und kannte keine liebere Beschäftigung als die religiöse Erzie¬
hung ihres Sohnes, die Erweckung des innigsten und lebendigsten
Hanges für Gebet und Betrachtungen der heiligen Geheimnisse der
christlichen Religion.

Diese asketische Neigung wurde nach dem frühen Tod der
Eltern zum Fcuertrieb in dem Jungen, zum Element und Princip
seines Lebens und steigerte sich täglich in der Gesellschaft mit gleich-
gesinnten Jünglingen, welche halbe Tage lang über die Mysterien
denken und sprechen konnten, namentlich zu der Geschichte der Lei¬
den Jesu stets wieder zurückkehrten und darüber die tiefsten Betrach¬
tungen anstellten.

Neue Ermuthigungen, auf dieser Bahn zu beharren, fanden
Paul und seine Genossen durch die Bekanntschaftmit einem gelehr¬
ten Kapuziner: täglich lockender und schöner stieg der Gedanke der
Begründung eines neuen Vereins für religiöse Zwecke in den See¬
len der Jünglinge auf und Paul vorzüglich schien für nichts ande¬
res mehr Sinn zu haben, blieb unempfindlich für alle Freuden des
Lebens und Genüsse der Jugend.

Da erklang plötzlich die Kunde von großen Zurüstungen der
Republik Venedig zu einem entscheidenden Kampfe gegen die Tür¬
ken. Won allen Seiten strömten Krieger des Glaubens nach der
Jnselstadt, Schaar an Schaar sammelte sich rings um die Lagu¬
nen und alle harrten nur des Zeichens zum Lichten der Anker der
mächtigen Kreuzheerflotte. Das Feuer der Jugend flammte in Pauls
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Brust übermächtig auf: Genossen und Meditationen vergessend, eilte
auch er gen Venedig, dem Heer des Kreuzes sich anzuschließen, das
Schwert des Glaubens zu schwingen.

Indessen scheint diese Kricgt-lust, schnell wie sie entstanden war,
auch wieder verflogen zu seyn; denn unverrichreter Dinge kehrte
unser Paul von Venedig in die Heimath zurück und beschäftigte sich
lebhafter als je zuvor mit dein Plan zu Stiftung eines neuen Bun¬
des für Verbreitung des Evangelii und der reinen katholischen Lehre.
In der That schrieb er auch Statuten für einen solchen Verein,
fand volle Billigung derselben bei dem Bischof von Alessandria, er¬
hielt am 22. November 1720 aus dessen Hand eine schwarze Tu¬
nika und nahm den Namen „vom Kreuz" an.

Nahe bei der Kirche von Sän Carlo di Castellazo bezog er eine
Klause zu einsamem Leben und völliger Ausbildung seines Statu¬
tenentwurfs. Sein Bruder Johann Baptist gesellte sich voll glei¬
chen Eifers zu ihm und Papst Benedict XIII. verlieh ihnen 1725
das Recht, für den beabsichtigten Verein Novizen anzunehmen.
Diese fehlten denn auch nicht und die Congregation der unbeschnhe-
tcn Passionisten datirt von jenem Jahr den Ursprung ihres Verbandes.

Weder Paul noch Johann waren noch Priester, also unfähig
die Kanzel zu betreten, noch als Missionäre zu wirken. Diesem Uebel-
stand half 1727 Bischof Aurelio Cavalieri von Troja im Neapolita¬
nischen durch Erthcilung der Priesterweihe an beide Brüder, ab, und
diese gründeten sogleich auf dem Monte Argcntaro das erste Haus
für Passionisten.

Paul erregte durch die Strenge der Mortisicationen und durch
die Kraft seiner Predigten bei allen Missionen durch viele Gegen¬
den Italiens das lebhafteste Aufsehen, sah sein Streben mit den
glücklichsten Wirkungen gekrönt, das Häuflein der Brüder täglich
sich mehren und starb am 18. Oktober 1775 eines schönen Todes,
wahrend man ihm Christi Leidensgeschichte aus dem Evangelio Jo-
hannis vorlas.

Papst Benedict XIV. hatte unterm 18. April 1746 die von
dem Generalkapitel des Ordens neu entworfenen Statuten, und Papst
Clemens XIV. unterm 15. November 1769 die abermaligen Aende¬
rungen, Auslassungen und Zusätze der Regel gebilligt. Das Gene¬
ralkapitel von, Jahr 1775 fand neue Aenderungen und Zusätze für
zweckdienlich und Papst Pius VI. billigte auch diese durch ein stier«
lichcs Breve vom 17. October 1775.

Diese, neueste Regel enthält das in der Vorrede angeführte Büch -
lein und ich gebe sie vollständig, weil hieraus Geist und Tendenz
der Anstalt am deutlichsten zu erkennen ist, auch solche vollständige
Ordensregeln manchen tiefen Blick in die innerste Wesenheit des
Monachalwcstns im Allgemeinen und namentlich aller Clerikalver-
bande nach dem Aufblühen der Jesuiten thun lassen.



Das Buch der Regeln und Statuten.
Kap. i.

Diese Congregation hat denselben Zweck mit jedem Christen

gemein und namentlich mit jedem Geistlichen: die Vorschriften des

göttlichen Gesetzes genau zu erfüllen, insoweit es die evangelischen
Rathe und jedes Einzelnen Kräfte und der eigenthümliche Stand

zulassen. Uebrigens sollen die Genossen dieser armen und geringsten
Congregation sich selbst am kräftigsten zu allem rathen, was diese

Statuten zu thun und zu erzielen ihnen vorschreiben. Ferner sind

die Pflichten der Liebe gegen den Nächsten treulich zu üben; was

je nach Zeit und Ort zu Erhöhung des Ruhmes Gottes und zum
Wachsthum der eigenen geistigen Vollkommenheit geschehen kann,
ist rastlos zu vollbringen und diese beiden Pflichten sollen nie aus

Kopf und Herz kommen. Da eine der Hauplpflichten unserer Con¬

gregation darin besteht, nicht nur für uns selbst zu beten, damit
wir mit Gott durch Liebe vereinigt werden, sondern auch unsere

Nächsten durch Belehrung und Anleitung auf dem möglichst leich¬
ten Weg dahin zu bringen, so sollen die zu so großem Werk beru¬

fenen Genossen, sobald sie zum Geschäft der apostolischen Missionen

tauglich befunden werden, durch eindringliche Predigten das Volk

zu religiösem Nachdenken über die Mysterien, das Kreuz und den
Tod unsers Herrn Jesu Christi, von dem wie aus einer Quelle all'

unser Heil entspringt, belehren und anfeuern. Solches kann bei

Missionen geschehen, aber auch zu jeder anderen schicklichen Zeit und

bei jeder sich bietenden Gelegenheit, jedoch vorzüglich in den Beicht¬

stühlen. Denn ein so ernstes und inniges Nachdenken ist das wirk¬
samste Mittel, die menschlichen Seelen vom Bösen abzulenken und

der von uns erstrebten christlichen Vollkommenheit zuzuführen.

Kap. s. Don den Orten, wo Häuser unserer Congregation zu

gründen sind.

Die Häuser für religiöse Zurückgezogenheit sollen an abgelege¬

nen Orten auf möglichst schickliche und paffende Weise errichtet wer¬

den, auch nach Vorschrift der Regel arm seyn. Mit angemessenem

Zwischenraum können auch mehrere dergleichen an demselben Ort

gebaut werden, je nach Ermessen der Weisheit des Ordinarius und

des Superiors der Congregation, der mit schuldiger Ehrfurcht dafür

sorgen wird, daß jenem in Allem demüthig Folge geleistet werde.

Kap. z. Don der Form und dem Zustand der Kirche und des
Hauses.

Die Kirche soll von mäßigem Umfang seyn und Alles darin

«in und anständig geordnet werden, namentlich der Schmuck der

heiligen Orte. Die Schlafzellcn dürfen nach Länge und Breite das
1 *



Maas von 12 Palmen nicht überschreiten, die Schlafstellen selbst
höchstens 8 Palmen breit seyn; der L>peisesaal und die Zahl der
Wohnzelten richten sich nach der Anzahl der Bruder. Aber das
qanze Gebäude, so wie die Mitglieder selbst sollen den Geist der Ar¬
muth und geistlichen Anstandes athmen. Sollte jedoch eine andere
Kirche oder ein anderes Haus die schon gebaut sind, angeboten wer¬
den, so soll man sie annehmen, wenngleichsie diesen Forderungen
nicht entsprechen. Die Wohnungen baue man an abgelegenen Or¬
ten, damit die frommen Genossen nach den zum Ruhm Gottes
vollbrachten apostolischen Arbeiten und den Umgangen zum Heil der
Seelen, fern vom Getriebe der Menschen und irdischem Geräusch,
einsam dem heiligen Geist lebend, dem Gebet, dem Fasten und an¬
dern gottseligen Uebungen sich hingebend, mehr und mehr von der
göttlichen Liebe entflammt, von christlichen Tugenden durchdrungen
werden, und dann wieder ausziehen können zu fleißiger Einsamm-
lung reicherer Früchte des von ihnen ausgestreuten göttlichen Wor¬
tes und arbeiten mit Kraft für den Dienst der Frömmigkeit, zum
dankbaren Andenken und zur innigsten Bekehrung der Leiden und
des Todes Jesu Christi überall beitragen.

Kap. 4. Was zu beobachten ist, bevor Jemand in die Congre¬
gation aufgenommen wird.

Bevor Einer in die Congregation aufgenommen werde, lasse
man ihn reiflich bei sich selbst erwägen, ob er Beruf von Gott zu
einem solchen Leben erhalten habe; solche Erwägung geschehe durch
Gebete, Fasten und häufigen Genuß der Sakramente. Von allen
weltlichen Geschäften sich entfernend, verlange er den Rath seines
Beichtvaters oder geistlichen Führers, auch Anderer, die er in so
wichtiger Sache für competent hält; er frage sie und sehe selbst, ob
er in der That geeignet und bereit sey, zur Ehre Gottes für sein
und Anderer Heil viel zu leiden, verspottet, verachtet zu werden,
freiwillig Plagen und Angriffe zu erdulden. Ueber dieses Alles soll
er von dem Vorsteher der Congregation oder der Provinz tüchtig er¬
forscht und befragt werden. Kann er dazu nach eigenem Geständ¬
nis sich nicht verstehen, so wähle man mit Klugheit einen Andern
an seine Stelle. Vor dem Eintritt soll jeder seine weltlichen Ange¬
legenheiten ordnen, alle seiner Schulden bezahlen, seiner übrigen Pflich¬
ten sich vollends entledigen, damit nichts mehr ihn abhalte und hindre.

Kap. S. Don der Kleidung der Bruder.
Das Kleid der Brüder sey eine schwarze Tunika von grobem

Tuch aus gemeiner Wolle; ferner ein Pallium bis an das Knie
herab von derselben Farbe und demselben Stoff, beide sollen einen
Halskragen (Oollare) wie die regulieren Geistlichen haben. Alle
Brüder tragen die priesterliche Tonsur nach der von der Palentiiii«



scheu Kirchenversammlung vorgeschriebenen Form, unter genauer
Beobachtung der verschiedenen Wcihcgrade. Im Winter können sie
mit Bewilligung des Superiors eine wollene Untertunika dazu tra¬
gen; die obere Tunika gürten sie stets mit einem ledernen Gürtel.
An der linken Seite der Tunika und des Palliums befinde sich in
weißer Schrift der allerhciligste Name Jesu Christi und ein kleines
Herz mit einem kleinen weißen Kreuz darüber, als Symbole seiner
Leiden. Dieses Zeichen des Heils erhalten die Brüder erst nach zu¬
rückgelegtem Prüfungsjahr. Zur Unterscheidung von den Geistlichen
und Priestern tragen die Laien dieses Zeichen des Heils nur auf
der Tunika, aber nicht auf dem Pallium. Die unbeschuhetenBrü¬
der begnügen sich mit Sandalen und bedecken ihr Haupt mit einem
armen Hut. Im Haus bedienen sie sich des armen, bescheidenen,
Berrettino genannten Religiösen-Käppchens; aber die Geistlichen
und Priester des sogenannten Priesterkäppchens (»orrotta cka kroto).
In der Kirche ersckeinen und bleiben alle entblößten Hauptes, jedoch
ist den Kahlköpfigen und Kranken und Schwachen auch dort das
Tragen des Kappchens gestattet. Unter der Tunika tragen sie ein
wollenes Humerale und die Fömoralia von grobem Gewebe. Zur
Minderung und Abtrocknungdes Schweißes während ihrer aposto¬
lischen Verrichtungenund auf Reisen mögen sie sich eines leinenen
Humerale bedienen.

Kap. V. Was vor der Aufnahme von Novizen geschehen soll.
Bevor Einer als Noviz in die Congregation aufgenommen wird,

hat man authentische Urkunden einzuholen, daß er wirklich die christ¬
liche Taufe empfangen habe, über seine guten Sitten und ehrliche
Lebensweise und, wofern er ein Geistlicher ist, auch über den Zu¬
stand seiner wissenschaftlichenFähigkeiten und Studien. Der Aspi¬
rant hat auch zu beweisen, daß er vollkommen frei, guten Rufes,
wegen keines Verbrechens dem Gericht verfallen ist. Ohne diese
Zeugnisse, welche im Archiv des Prüfungshauses aufzubewahren sind,
darf Niemand aufgenommenwerden, wie bekannt er auch sonst seyn
möge. Ueberdicß bleibt dem Ermessen der Vorsteher die Forderung
noch anderer Zeugnisse anheimgestellt.

In demselben Archiv werden auch andere Schriften des Hau¬
ses aufbewahrt, namentlich zwei Bücher, deren eines alle Pcrsona-
lia und Aufnahmctageder Novizen, das andere aber die Tage ent¬
hält, wann jeder Noviz wirklich Profeß gethan hat. Der Aufnahme
in das Noviziat unfähig ist, wer das 25. Lebensjahr überschritten
oder auch bereits eines andern Ordens Kleid getragen hat, wofern
nicht seine Tugenden zu einer Ausnahme von diesem Gesetz berech¬
tigen. Solche Ausnahmen dürfen jedoch lediglich mit specieller Be¬
willigung des Obervorstehersgemacht werden und dieser muß ein
schriftliches- Zeugniß darüber ausstellen.



Am liebsten nimmt man Jünglinge als Novizen oder Zöglinge
auf; denn sie sind leichter zu leiten, gewöhnen sich an die Sitten
des Instituts, bilden sich nach den Statuten und Regeln. Die Zahl
der in jeder Provinz jährlich aufzunehmenden Novizen bestimmt der
Obervorstehcr und kein Provinzial soll sie überschreiten. Bevor ein
Novize das Kleid der Religiösen anziehe, sey es der Klugheit und
Umsicht der Obern und Vorsteher der Prüfungshäuser anheimgestellt,
ihn noch einige Zeit in seiner eigenen Kleidung unter den Unsrigen
zu behalten, aber dabei ihn leben und thun zu lassen, wie die Än¬
dern leben und thun. In dieser Zeit soll er auch durch Uebungen
der Demuth tüchtig geprüft werden: er reinige und wasche, diene in
der Küche, fege das Haus und liefre noch andre Beweise christlicher
Unterwürfigkeit, Hingebung und Geduld. Für jede Nachlässigkeit
werde er öffentlich getadelt, man lasse ihn öfters im Speisesaal auf
dem Boden sitzend seine Mahlzeit genießen und andre Uebungen der
Erniedrigung und Betrübniß auf Befehl des Obern bestehen, indem
hieraus leicht zu erkennen ist, ob er in der That zur Sclbstverach-
tung gediehen, der Welt abgestorben sey, allein seinen Gott, in Gott
und durch Gott lebe, sein ganzes Leben wirklich gern auf Christum
beschränke, der ja auch Uns zu Liebe zum Spott der Menschen sich
hergab und das absoluteste Beispiel aller Tugenden so erhaben lie¬
ferte. Dabei gelte kein Änsehen der Person oder des Standes. Ist
Einer von adeliger Geburt, so soll er um so strengere und anhalten¬
dere Prüfungen bestehen, wobei jedoch billige Klugheit und milde
Menschlichkeit nie außer Ächt gelassen werden darf.

Nach Vollbringung dieses Alles berufe man ein Kapitel, wobei
jedes Mitglied völlige Freiheit in Aeußerung seiner Meinung übe
und ganz offen erkläre, ob der Novize förmlich in den Verein aus¬
genommen oder zurückgewiesen werden soll.

Der zur Einkleidung Angenommene unterziehe sich nun zehn
ganzer Tage lang geistlichen Uebungen und heiligen Meditationen,
damit er mehr und mehr in Gott eingehend zu Vollbringung seines
Opfers sich befähige.

Kap. r. Von dem Ritus bei Einkleidung eines Bruders.

Sobald sämmtliche Religiösen in der Kirche versammeltsind,
erscheint auch der Aspirant in seiner gewöhnlichen Kleidung. Der
Ortsvorstand halt eine Rede, worin er ihn für alle um Christi Wil¬
len zu vollbringende Dinge eindringlich ermähnt, aus die Unermeß-
lichkeit des Schatzes aller hieraus für ihn entspringenden Güter ihn
aufmerksam macht, die Vorzüge und das Glück der wahren Anhän¬
ger Christi schildert. Hierauf bekleide er den bittenden Novizen nach
dem Herkommen der heiligen Mutterkirche mit der Tunika, lege ein
Kreuz auf dessen Schultern, eine Dornenkrone auf das Haupt und
spreche dabei: „Liebster Bruder, empfange das Kreuz Un-
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serö Herrn Jesu Christi, verleugne dich selbst, damit
du mit ihm deinen Theil am ewigen Leben gewinnst,
Amen! — Liebster Bruder, empfange die Dornenkrone
Unsers Herrn Christi, demüthige dich selbst und beuge
dich unter die allmächtige Hand Gottes und unterwirf
dich jedem Geschöpf um Gottes Willen."

Nach vollbrachter Function empfangen der Obere und die Bru¬
der den Novizen zum Zeichen des Friedens mit einem Bruderkuß
und ermuthigen ihn fröhlichen Angesichts zur beharrlichen und freu¬
digen Tragung des Kreuzes Christi. Nach völliger Ablegung und
Aufbewahrung der weltlichen Unterkleider nimmt nun der neue Bru¬
der sein wollenes Humcrale und die Fömoralia.

Kap. 8. Don der Wahl und dem Amt des Novizenmeisters.

So oft außer einem Kapitel die Wahl eines neuen Novizen¬
meisters nöthig ist, wählt der erste Vorstand der Kongregation oder
der Provinzial mit dessen Bewilligung und im Verein mit seinen
Räthen einen Bruder, der wenigstens 10 Jahre lang seit seiner
Einkleidung tadellos im Verein gelebt und mindestens das 35. Le¬
bensjahr erreicht hat, durch Kenntnisse in geistlichen Dingen, Klug¬
heit und Bruderliebe ausgezeichnet, für ein so wichtiges Amt sich
eignet.

Er unterweise die Novizen in unsern Sitten, Gebräuchen, Sta¬
tuten, lehre sie beten, mache sie aufmerksam auf die Ränke und
Fallstricke der bösen Dämonen, warne sie vor allen Gefahren, damit
sie ganz und bereitwillig Gott dienen lernen. Er benehme sich in
Allem bescheiden, vorsichtig, fromm und weise, zeige überall seine
Menschlichkeit und Bruderliebe, namentlich wo es sich um Besserung
und Züchtigung der Zöglinge handelt. Die Irrenden ermähne er
sanft und klug und strafe sie mild, je nach der Art ihres Versehens;
denn dadurch führt man das Gemüth sehr leicht zur Besserung,
während doch kein Fehler unbestraft bleibt. Er erhalte sich die Ach¬
tung der Zöglinge und die Ueberzeugung von der Billigkeit und
Gerechtigkeit seiner Bescheide. Er bemühe sich, seinen Schülern die
genaueste Kenntniß des Institutes beizubringen, in den Geist dessel¬
ben sie einzuweihen, den Zweck ihnen tief einzuprägen, damit sie
auf solchem Weg fortschreitend, auf gleiche Hohe der Ansicht mit
den Profcssen gelangen. Vor Allem überzeuge er sie von der Noth¬
wendigkeit häufigen Bctens, religiöser Tugenden, anhaltender Uebun¬
gen, der Hintansetzung und Verachtung seiner selbst; er sorge dafür,
daß sie alle ihre Mängel und Versehen aus eigenem Antrieb im
Speisesaal beichten. Gelegentlich unterweise, bessre, tadle, demü¬
thige er sie, ermähne sie zur Gewöhnung an Demuth, gebrauche sie
oft zu demüthigenden und erniedrigenden Diensten, damit sie als
Sieger über sich selbst allen schlechten Lüsten, Begierden und Wün-



schen widerstehen. Aber der Meister soll alle seine Befehle mit Klug¬
heit und Leutseligkeit geben, nicht sowohl durch Worte, als vielmehr
durch sein Beispiel die Schüler unterrichten, führen und bilden; er
soll ihnen beibringen, daß man allein und öffentlich auch im Acu-
ßern Bescheidenheit zeigen, die Augen, die Zunge und alle andere
Sinne im Zaum halten müsse, damit man um so sicherer die innere
Seelenruhe bewahre, den von allem Verkehrten und Niedrigen be¬
freiten Geist um so leichter zu dem Erhabenen und Göttlichen auf¬
schwinge, Jesu Christi Tugenden treulich nachahme und in seinem
Geist lebe.

Mit Ausnahme der dazu vorgeschriebenen Zeit, sollen die No¬
vizen gar nicht sprechen. Gespräche mit Andern soll der Meister
niemals dulden, am wenigsten mit weltlichen Leuten, wenn diese
auch Verwandte sind. Wird dieses jedoch zu rechter Zeit erbeten,
so muß der Meister selbst oder sein Coadjutor der Unterredung bei¬
wohnen, damit sich die Novizen bescheiden und klug betragen und
nicht länger, als ihnen erlaubt worden,-sich zerstreuen. Unmittelbar
nach diesem so kurz als möglich abgemachten Geschäft sollen die
Novizen sich zurückziehen und ihr Gemüth wieder zu Gott sammeln.

Des Meisters Sorge sey, daß alles, was sie thun, in rechtem
und heiligem Geist geschehe: der frommen Inbrunst des Herzens
fehle niemals die reine und volle Abst'chtlichkeit des Geistes; Alles
geschehe stets mit dem Gedanken an Gottes Allgegenwart und an
die Pflicht, ihm mit aufrichtiger Seele zu gefallen. Der Meister
strebe vorzüglich, sie stets auf der Bahn des Berufs festzuhalten und
weiter zu führen, indem längst erklärt worden, daß das Wohl der
ganzen Congregation von einer tüchtigen Erziehung der Novizen
vorzüglich abhängt. Damit er um so leichter dazu gelange, miß¬
traue er seinen eigenen Kräften, setze seine ganze Hoffnung auf Gott,
erflehe von ihm durch inbrünstiges Gebet die nöthige Erleuchtung,
damit er durch eigene Sitten ein Beispiel der von Andern gewünsch¬
ten Tugenden aufstelle.

Ohne äußerste Nothwendigkeit darf keinem Novizen erlaubt
werden, Briefe zu schreiben; man hüte ihn auch wohl, damit er
nichts dem frommen Institut Fremdes oder Nachtheiliges verübe.
Drei - bis viermal wöchentlich soll der Novizenmeister oder dessen
Coadjutor vor der Sexta im Chor ein Beicht- oder ein Lehrexa-
men anstellen, damit das geistige und geistliche Fortschreiten der Zög¬
linge um so mehr gefördert werde. An den andern Tagen soll vor
den geistlichen Lectionen eine Prüfung im Schlassaal vorgenommen
werden. Nach der gemeinschaftlichen Lection halte der Meister oder
dessen Coadjutor täglich eine Procession innerhalb des Verschlusses
und lasse die Zöglinge dabei abwechselnd den dritten Theil des Ro¬
senkranzes beten. Zur bestimmten Zeit sollen sie das allerheiligste
Sakrament des Abendmahls erbitten, jedoch zuvor die vorgeschriebe-



nen Gebete sprechen und nachher zu Erholung der Seele mit dem

Meister oder Coadjutor einen Spaziergang ins Freie machen. Ver¬

bietet dieses die Zeit oder die Oertlichkeit, so soll besten Klugheit auf

eine andere ehrbare Erholung sinnen, wobei stets nützliche Dinge

besprochen werden, welche das Gemüth weder von der Religion,
noch Frömmigkeit abziehen.

Da die Novizen das Prüfungsjahr auch zur wissenschaftlichen

Ausbildung ihres Geistes verwenden müssen, so soll an jedem Tag
nach dem Morgengebet und der Messe und Abends nach dem Ro¬

senkranz eine Halbe Stunde auf Erklärung irgend eines heiligen
Buchs, vorzüglich des neuen Testamentes, verwendet werden, damit

die Novizen daraus Stoff zu einer frommen Meditation oder zu
andern Betrachtungen sich wählen. Andere, von den gewöhnlichen

Arbeiten freie Stunden mögen nach Gutdünken des Meisters oder
Coadjutors in den Zellen verbracht werden.

Sein vorzügliches Augenmerk richte der Novizenmeister darauf,
daß die Zöglinge, welche an Traurigkeit, Versuchungen oder Zwei¬

feln leiden, durch Zuspruch, Trost und Aufklärung passende Erleich¬

terung erhalten. Am meisten erzielt man in solchen Fallen durch
Sanftmuth, Liebe und Klugheit; der Meister zeige daher ein heite¬

res, ja fröhliches Gesicht, damit die von innerm Uebel gepeinigte

Seele die geheime Wunde um so leichter offenbare und nach erlang¬

ter Beschwichtigung um so freudiger auf dem begonnenen Weg der
Besserung fortwandle.

Die Novizen sollen ihrem Meister schnell und freudig gehorchen;
nichts ohne dessen Bewilligung und Segen thun, noch aus dem

Haus gehen; vor ihm kein Geheimniß haben, sondern alle zwischen
den Gebeten von Gott ihnen verliehenen Gedanken und fromme

Seelenanrcgungen ihm aufrichtig erzählen. Auch die Versuchungen

des Teufels sollen sie ihm offenbaren; jeden Verdruß, jeden Kum¬

mer, jede Abneigung gegen geistliche Dinge, jedes Nachlassen des

innern Eifers ihm bekennen; endlich alle eigenen Fehler ihm treu

gestehen und dabei jeder Entschuldigung, Beschönigung und Eigen¬

liebe sich enthalten. Sie mögen sich ja hüten, daß sie hierin in

ihrer Pflicht nichts versäumen, damit sie nicht dem Feind der christ¬

lichen Tugenden in die Schlinge gerathen, die Ruhe und den Frie¬

den ihres Herzens verlieren, dem Eckel vor allem Leben eines Reli¬

giösen verfallen. Den Getreuen und Vorsichtigen wird Gott nie¬

mals fehlen; denn er widersteht den Hochmüthigen, schenkt aber den

Demüthigen seine Gnade und überhäuft sie mit seinen Geschenken.
Sie werden den Frieden haben, blühen in der Herrlichkeit der grö-

ßern Tugenden und endlich durch göttliche Hülfe zur Vollkommen¬

heit der wahren Heiligkeit gelangen.

In jeder Provinz soll ein Novizenhaus errichtet werden; der Ge>-

neralvorsteher und dessen Räthe haben den Ort dazu zu bestimmen.
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Kap. ». Von der Prüfung der Novize»,.

Die Novizen sollen ein ganzes Jahr hindurch geprüft werden,
und nach Ablauf desselben die einfachen Gelübde des Gehorsams,
freiwilliger Armuth und der Keuschheit ablegen. Dazu leisten sie
jedoch ein viertes: „Der eifrigsten Beförderung des treuesten Anden¬
kens an Christi Leben und heilbringende Leiden und an seinen Tod."
Hiernach werde ihnen jenes ehrwürdige Zeichen des Vereins ertheilt,
wovon im 5 . Kapitel die Rede war.

Würde einer der wirklichen Professen großer Fehler sich schul¬
dig machen und darin für unverbesserlich erkannt werden, also sich
selbst und Andern schädlich den öffentlichen Frieden gefährden und
die ganze Congregation beschimpfen, so soll es dem Obervorsteher
anheimgestellt seyn, ihn, nach dem Constitutionsgesetz des Papstes
Clemens XIV. „ 8 upromi Xpv 8 tolatu 8 : »e ovis morbosa, vt
wellelam rospnoiis 0L0teir>8 inkiciat oto.," auszustoßen.

Dagegen kann kein anderer Professe unter irgend einem andern
Vorwand aus der Congregation ausscheiden.

Kap. 10. Unter welchen Bedingungen man znr Ablegung -er

einfachen Gelübde zugelassen werden soll.

Bevor ein Novize seine Gelübde ablegen darf, soll er einer ge¬
nauen Prüfung unterworfen werden, ob er auch beharrlichen Willen
habe, nach allen seinen Kräften zur christlichen Vollkommenheit zu
gelangen, die Vorschriften unserer Statuten und Regel treu zu be¬
obachten. Ein kleiner Fehler soll ihn von der Aufnahme nicht aus¬
schließen, wofern er nicht die Zeichen einer leichtsinnigen und ver¬
derbten Seele, oder ganz verkehrten Sinnes an sich trägt, auch an
seiner Besserung zu arbeiten, regen Eifer bewährt. Wer ein Aer¬
gerniß erregendes Verbrechen begangen, werde gänzlich ausgestoßen.
Abzuweisen und auszustoßen sind auch Alle, welche an einer unheil¬
baren Krankheit leiden und dadurch an Beobachtung der Statuten
verhindert werden. Deßhalb sollen die Novizen alle ihre verborge¬
nen körperlichen Fehler und Gebrechen entdecken. Wer eine unheil¬
bare Krankheit geheim gehalten, kann zum Profeßthun nicht zuge¬
lassen werden, indem der öffentlich erklärte Geist der Congregation
und ihr beharrlicher Wille erheischt, derartige Novizen nicht aufzu¬
nehmen und sogar, nachdem sie schon Profeß gethan, wieder aus¬
zustoßen.

Kap. 11 Dom Ritus bei Ablegung der einfachen Gelübde.

Zur Ablegung der Gelübde kann man nur nach geheimer und
freier Abstimmung des Superiors des Prüfungshauses und des gan¬
zen Lokalkapitels gelangen. Dieses Lokalkapitel besteht aus den Prie¬
stern und allen übrigen einem der heiligen Orden einverleibten Pro¬
fessen, mit gänzlichem Ausschluß der Laien und der für stimmun-
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fähig erklärten Professen. Zwei Dritttheile aller Stimmgebenden

bilden die kanonische Mehrheit, wer sie erhalt, darf die Gelübde
ablegen.

Nach dem Herkommen wird dem angehenden Professen ein

Kreuz auf die Schultern, eine Dornenkrone auf den Kopf gelegt und

das ehrwürdige Namenszeichen Jesu Christi auf die Brust geheftet.

Dazu liest der Priester die Leidensgeschichte des Herrn nach dem

Evangelio Johannis bedächtig; nach den Worten: „«mimt spiri-
tum" spricht der Novize die hier angehängte Gelübdeformel des

Gehorsams, der freiwilligen Armuth und der Keuschheit; verspricht
ferner, das Andenken an Christi Leiden und Tod nach der in den

Statuten ausgedrückten Weise treulichst und nach Kräften befördern
zu wollen.

Die Feierlichkeit beschließt eine Processi'on durch die Kirche, wozu
die Brüder mit ernster und demüthiger Stimme den Psalm: „Imu-

llato vomiuum cko Ooolis" singen. Die folgende Gelübdeformel

muß vor dem Generalvorstcher, oder vor dem Provinzial, oder auch
vor einem dazu eigens Deputirten abgelegt werden:

„Ich lV. IV. gelobe und verspreche durch dieses einfache Ge¬

lübde dem allmächtigen Gott, der allerheiligsten Jungfrau Maria und

der ganzen himmlischen Heerschaar, auch dir Vater, Armuth, Keusch¬

heit und Gehorsam, dazu auch den treuesten Eifer zu kräftigster Er-

rveckung und Beförderung der Andacht zum Leiden Unsers Herrn

in den Herzen der Gläubigen, nach der Regel und den Statuten

der Congregation der unbeschuheten Geistlichen des heiligen Kreuzes
und der Leiden Unsers Herrn Jesu Christi. Amen."

Kap. 1S. Von der Art, wie die Gelübde erfüllt werden sollen,

und zuerst vorn Gehorsam.

Gehorsam ist gleichsam der Grundstein aller Vollkommenheit

und ein wahrhaft Gehorsamer wird nach Salomos Ausdruck, Sprich¬

wörter 21, Vers 28: Sieg rufen. Daher müssen die Brüder

dieser geringsten Congregation sorgen, daß sie den Gehorsam nicht
allein im Mund führen, sondern auch durch all' ihr Handeln hei¬

lig bewähren. Ihr Gehorsam sey blind, jeder denke von sich selbst

sehr demüthig, sehe sich mit Freude verachtet und strebe nur danach,
wie er die Ördensvollkommenheit erreiche.

Jedem Befehl werde schnell, einfach und gern gehorcht. Wer

! zu einem Geschäft, Amt oder Dienst berufen wird, fliege dahin.

Keiner schreibe Briefe an irgend Jemand ohne Wissen des Supe-

riors und lasse die mit dessen Erlaubniß geschriebenen Briefe von

ihm besiegeln. Empfängt Einer Briefe, so bringe er sie sogleich dem

Superior, dieser mag sie lesen und dann dem Adressaten zurückge¬

ben. Die Schreiben an die mit apostolischen Missionen beauftrag-
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ten Bruder, m Betreff der Leitung der Seelen, lese er nicht ohne
Noth oder gerechte und anerkannteUrsache.

Briefe von den höheren Obern oder an dieselben darf er je¬
doch weder lesen noch zurückhalten, sondern muß sie auf Verlangen
des Schreibers ohne Weiteres besiegeln, indem jedem Bruder frei¬
steht, an die Obern geheim zu schreiben. Will ein Vorsteher diese
Freiheit hemmen oder verletzen, so muß er abgesetzt werden.

Jeder begnüge sich mit den am gemeinschaftlichenTisch empfan¬
genen Speisen und Getränken und nehme ohne Erlaubniß des Vor¬
stehers niemals etwas Anderes zu sich. Je freier Einer seinen Be¬
gierden und Lüsten stöhnt, desto arger wird er gequält werden; wer
nach seinem eigenen Willen lebt, kann keinen Frieden haben.

Der Ortsvorstand wird sich einer sanften und liebevollen Lei¬
tung seiner Brüder befleißigen, in allen gerechten und ehrbaren
Dingen niemals schwierig noch hart sich zeigen.

Das von den Unsrigen abgelegte Gelübde des Gehorsams be¬
zieht sich vor Allem auf den Papst, dann auf die mit der Jurisdiction
begabten Vorsteher der Congregation, auf den Generalvorsteher, auf
den Provinziell und den Hausvorstand, endlich auf jeden vom General
oder Provinziell delegirten Vorstand. Man bezeige auch dem Diö-
cesanbischof und den Ordinarien, in deren Sprengel unsre Häuser
liegen, stets gebührende Willfährigkeitund dienstfertgenGehorsam
in Allem, was das Wohl der ihnen anvertrauten Seelen betrifft;
verlangen sie daher, dem Geist und Zweck unsers Instituts gemäß,
Arbeiter aus unserer Mitte, so soll der General oder Provinzial stets
taugliche Mitglieder zu ihrer Verfügung stellen.

Kap. 13. Don der Armuth.
Armuth ist die Fahne, unter welcher die gesammte Congrega¬

tion streitet. Demgemäß soll der Besitz von Realien nach dem Ge¬
lübde ihr niemals gestattet seyn, unter keinem Vorwand und Titel,
jedoch mit Ausnahme der Gärten rings um das Haus, der Wiesen
und Wälder für den Hausbedarf. Was von selbstgebauten Früchten
übrig ist, soll niemals verkauft werden; man soll auch keine ande¬
ren stehenden allgemeine oder besondere Einkünfte haben, wenigstens
nicht über die Norm der apostolischen Constitution: „8upremi
Äpcmtolatus eto." hinaus. Dagegen darf jedes Mitglied zufolge
dieser apostolischen Constitution einen Reservefond aus eigenen Mit¬
teln sich bewahren, für den Fall, daß es in den weltlichen Stand
zurückkehren sollte und so lang es die Gelübde noch nicht abgelegt
hat; jedoch muß es den Nießbrauch eines solchen Reservefonds irgend
einem Verwandten oder andern Weltlichen den Pflichten der Liebe
und Frömmigkeit gemäß abtreten. Sobald ein solches Mitglied
später durch Ablegung der Gelübde wirklich in den Verein tritt,
muß der Person, welche bis dahin nur den Nießbrauch hatte, die



Sache oder das Recht selbst ohne allen Vorbehalt und weiteren

lestamenrarsichen Willen darüber förmlich abgetreten werden. Nach

der Regel ist es keinem Mitglied gestattet, in seiner Wohnung kost¬

bare Dinge zu haben, nur das Nöthige darf mit Erlaubniß des

Supcriors dort aufgestellt werden. In seiner Wohnung soll Nie¬
mand, auch nicht der Superior, Eß- oder Trinkwaaren haben, son¬

dern diese sollen an einem gelegenen Orte unter Verschluß gehalten
werden, damit der Superior daraus die Bedürfnisse der Brüder be¬

friedigen kann. Die Brüder dürfen nicht von Thüre zu Thüre
Almosen erbitten, aber wohl zur Zeit der Ernte, der Weinlese, des

Nelpressens und der Einsammlung der Gemüse, mit Erlaubniß des

Bischofs oder Ordinarius in seiner oder in einer andern Diöcese,

ihre Bedürfnis,e bittend einholen. Für andre Dinge sollen keine
Eollecten stattfinden, wofern nicht der Generalvorsteher oder Provin-

zial es speciell gestartet.

Alle für die Kirche, für Mcsselesen rc. eingehenden Gelder

nehme der Superior selbst oder ein eigens von ihm Deputirter in

Empfang, bewahre sie in einem Behältniß mit doppeltem Schloß,

wozu der Superior selbst einen Schlüssel, den andern aber der Bi-
karius, oder in dessen Abwesenheit ein dazu erkorner Priester hat.

Der Nikarius oder sein Stellvertreter sey stets anwesend, so oft der
Superior Geld hineinthut oder herausnimmt.

Die täglich nöthigen Ausgaben werden mit Genehmigung des
Superiors von dem Vikarius bestellten und er hat dann jeden Mo¬

nat dem Rector darüber getreue Rechnung abzulegen und sein Buch
der Einnahmen und Ausgaben von diesem neben seiner eigenen Un¬

terschrift beglaubigen zu lassen. Der Rector des Hauses macht keine

ungewöhnlichen Ausgaben, duldet keine solchen, verleiht auch keine
Bücher aus der Bibliothek, ohne Erlaubniß des Lokalkapitcls. Für

jede 10 Skudi übersteigende Ausgabe soll die Erlaubniß des Ober-

vorstehers eingeholt werden.

Damit alle Häuser der Congregation dasselbe Band der Liebe

umschlinge, seyen die Güter jedes einzelnen Hauses zugleich das

Eigenthum Aller, und zwar so, daß der General oder Provinzial

über Gelder, Besitzungen rc. jedes einzelnen Hauses zum Besten

eines andern Hauses im Namen des Herrn verfügen kann, sofern

! der Betrag nicht so hoch ist, daß gemäß der apostolischen Konstitu¬

tion nur der Papst selbst darüber verfügen kann. Daher bleibt je¬
dem Lokalsuperior aller Verkauf irgend einer Sache ohne specielle

Bewilligung des Obervorstehers streng untersagt.

Was nach Versorgung aller Häuser und Kirchen unsrer Kon¬

gregation übrig ist, gehöre den Armen; dieß gilt vorzüglich von den

Gartenfrüchten, welche ohnehin an die Armen nicht verkauft werden

dürfen, also immerhin auch den Wohlthätern geschenkt werden
mögen.
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Für ewige Messen werde keine Verbindlichkeiten übernommen.
Jedem freien Priester sey gestattet, einmal in der Woche den Brü- ^
dern und Andern das göttliche Opfer zu reichen, jedoch ohne Lohn. ^

Den zu einer weiten oder langen Reise abziehenden Brudern >
kann der Superior des Hauses eine gewisse Geldunterstützung er- E
theilen, er wird jedoch dabei nicht außer Acht laßen, nur das Noth-
wendige, das für die bescheidenen Atrsprüche und die Sparsamkeit
eines Armen Gehörige zu reichen. Jedes Mitglied legt nach der
Heimkehr von einer Reise dem Superior Rechnung über das empfan- ^
gene Geld ab. Niemand sey gestattet, ohne Bewilligung des Vor- '<B,k
stehers unter irgend einem Vorwand ein Almosen für sich zu erbit- M
len; was Jeder aus freien Stücken erhalt, bringe er zum gemeinen -cS
Besten der Brüder dar. Dieses Gebot des Instituts sollen Alle
genau erfüllen, auch jeden Wohlthäter damit gelegentlich bekannt sük
machen, damit keine Ausflucht für Täuschung und Irrthum offen
bleibe, sondern Alle dem Gebot der Armuth aufrichtig, eifrig, hei- Zilli
lig sich sü?,n. Jeder Ucbertreter dieser Vorschrift soll je nach dem
Grad seiner Schuld bestraft werden. Das Empfangene wird in
solchem Fall den Armen gegeben; denn offenbar ist, daß der reine
Geist der Congregationnur so lang vollkommen herrschen kann, als
Liebe zu freiwilliger Armuth lebendig bleibt; daß hingegen, wo sie
einmal ersterben ist, eine wahnsinnige Begehrlichkeit und Habsucht ^ d
Alles zerstören, allen frommen Eifer und die ganze heilige Disciplin
vernichten muß.
Kap. 14 . Won der in den Häusern und Kirchen der Congrega- °

tion zu beobachtenden Armuth. ^ ^
In den Kirchen herrsche bei mäßigem Aufwand die schickliche M

Zierlichkeit und vollkommenste Reinheit; nichts sey kostbar, nichts
eitel, nichts ungewöhnlich,damit kein Gemüth davon sich zerstreuen
lasse. Das heilige Geräthe sey rein, ehrbar, richtig aufgestellt, damit U.''
es nach unsern Kräften für Gottesdienst und Opfer passe. Gold
und Silber und anderer Schmuck sey deßhalb nicht ausgeschlossen,
indem diese Dinge dem Gottesdienst eine gewisse Majestät und ein ^
höheres Ansehen verleihen. ?

Die Schlafzimmer im Haus seyen klein, bescheiden, mit weni- ^ "
gen, weder durch Kunst noch sonstige Arbeit glänzenden Bildern '
von Heiligen, mit zwei bis drei armen Stühlen und einem Hölzer-
nen Tischchen versehen. Das Bett sey nicht breiter als 5 Palmen, ^
von gehöriger Länge, rage nur ohngesähr eine Palme hoch über den ,,,?
Boden, habe eine breterne Unterlage, Kopfkissen und Unterbett mit
Stroh gefüllt, Decken nach der Jahreszeit, alles mit der Armuth
übereinstimmend. ^

Die Krankenzimmerseyen groß und für die Zahl der Kranken ^
geräumig genug, von heiterem Aussehen, mit Umsicht und Bequem- ^



lichkeit eingerichtet. Der arme Speisesaal prange weder durch schöne
Tafeln noch Sitze, Kostbarkeit der Stoffe oder edle Verzierung.
Hand- und Tischtücher seyen von gewöhnlichem Linnengewebe, taug¬
lich gemacht und rein, alle Geschirre mit der Armuth im Einklang,
Löffel und Gabeln von Holz oder Bein. In der Küche werde alles
mit Liebe und Reinlichkeit geordnet und bereitet, damit nichts die
Sinne oder den Magen anwidre. Außer der Speisekammer,wo
alle Nahrungsmittel für die Brüder aufbewahrt werden, habe man
noch einen andern Raum zu Aufbewahrung der Kleider und des
Geräthes der Brüder. In der Bibliothek seyen außer den Büchern
auch stets Federn, Dinte, Papier, Scheeren, Bücherlcitcrn, Federmes¬
ser rc. zum Gebrauch der Brüder bereit. Findet es der Rcctor an¬
gemessen, so kann dieß Alles jeder Bruder auch in seinem Wohn¬
zimmer haben. Dasselbe gilt von Büchern, die ihnen nützlich, zu¬
weilen sogar nöthig seyn können. Die Brüder vermehren ihr Ver¬
dienst an Tugend und Vollkommenheit, wenn sie alles, was sie brau¬
chen, von dem Hausvorstand mit einer Knicbeugungwie ein Almo¬
sen erbitten und empfangen. Denn sie sollen in Allem einzig dar¬
nach streben, durch wirkliche und aufrichtige Armuth die Nachahmer
Jesu Christi zu werden; dieß Gut zu erreichen, wird es passend
seyn, stets das Beispiel des Lebens unsers Heilandes vor Augen zu
haben, der arm geboren, dürftig lebte und für uns nackt am Kreuz
zu sterben uns würdigte.

Kap. LS Don der Keuschheit.
Keuschheit ist eine Tugend der Engel, also sollen die Brüder

mit allen Kräften sie erstreben, um englischer Reinheit und Beschei¬
denheit theilhaftig zu werden. Damit sie um so leichter dahin ge¬
langen, seyen sie demüthig, bekämpfen sie ihre Begierden, machen
sie ihr Fleisch mürbe, beten sie fleißig, zeigen sie sich in Allem vor¬
sichtig, vertrauen sie ihren eigenen Kräften niemals, sondern richten
sie ihre Augen stets voll Zuversicht zu Gott und arbeiten sie mit
Furcht und Zagen beständig an ihrer Seelen ewigem Heil. Ohne
äußerste Noth sollen sie weibliche Wesen nicht sprechen und dieß
stets nur mit Erlaubniß des Vorstehers und aus christlicher Liebe
thun. Dasselbe sollen sie außer dem Haus von einem Bruder ver¬
langen, ihr Geschäft möglichst kurz, bescheiden, mit wenigen Worten
und zur Erde geschlagenem Blick abmachen. Hat Einer mit einem
Weib in seinem Zimmer zu sprechen, so geschehe es bei offener Thüre,
so daß er von einem Bruder stets gesehen, aber nicht gehört wer¬
den kann. Weibliche Klöster betrete er nicht, außer wenn er zu
geistlichem Rath und Trost dahin berufen wird und nur mit Er¬
laubniß des Bischofs, oder Ordinars und des Superiors. Wer im
Haus eines Wohlthäters oder sonst verweilt, bleibe stets bescheiden,
cmhaltsam, ernst. Man sey niemals geschwätzigund enthalte sich



alles dessen, was die Seele vom Göttlichen abziehen kann, man un¬
terhalte sich lieber von das Seelenheil befördernden Dingen. Be¬
ständig bewache man seine Sinne und gebiete vorzüglich den Augen;
man sey am Tisch mäßig; man überlasse sich öfters frommen Me¬
ditationen; man gedenke mit inbrünstiger Ehrfurcht der Gottgleichen
unbefleckten Jungfrau, man befleiße sich der Nachahmung ihrer er¬
habenen Tugenden und trachte, ihres mächtigen Schutzes unter so
vielen und großen Gefahren würdig und theilhaftig zu werden.

Kap. 1«. Don dem Gelübde: bei den in Christo Getreuen die

religiöse Verehrung und das dankbare Gedächtniß des Leidens
und des Todes Unsers Herrn Jesu Christi zu befördern.

Die auf apostolische Missionen ausgesendeten Brüder werden
sich bemühen, durch Lehren und Predigten bei den christlichen Völ¬
kern das Andenken an Christi Leiden und Tod, den Trieb nach Me¬
ditationen über die Mysterien und eine religiöse Verehrung derselben
mehr und mehr in Ausnahme zu bringen. Dahin sollen sie vor¬
züglich Abends nach dem Ende der gewöhnlichen Predigt streben,
jedoch ihre fromme Meditation niemals länger als höchstens eine
halbe Stunde dauern lassen und in prägnanten Worten halten.
Morgens mögen sie bei dem Catechisiren gleichfalls etwas davon
einstießen lassen; die Regeln zu einer heiligen und fruchtbaren Ver¬
ehrung der großen Mysterien müssen kurz und umsichtig gegeben
werden und die Brüder müssen es sich besonders angelegen seyn
lassen, bei weniger gebildeten, rohen Leuten, bei dem Landvolk, das
mit Meditationen sich selbst zu beschäftigen nicht Zeit und Anlaß
hat, solche Meditationen oft und eindringlich, in kurzen, schlagenden
Argumenten zu wiederholen.

Damit Ermahnungen und Lehren wirksam seyen, bediene man
sich stets einer leichten, einfachen, für solchen Menschenschlag passen¬
den Lehrmethode. Man ermähne sie, daß sie täglich zum Gedächt¬
niß an Christi Leiden und Tod auch etwas leiden sollen, eine Schuld
bekennen, man belehre sie über die Früchte christlichen Verdienstes,
erkläre ihnen die Größe der Belohnungen, wisse die Schwierigkeiten,
zu solchem Lohn zu gelangen, ihnen möglichst klein darzustellen, sie
ganz zu beseitigen.

In den Beichtstühlen zeige man sich je nach Ort, Zeit und
Persönlichkeit der Beichtenden gleich umsichtig und eifrig für densel¬
ben Zweck. Die Priester, welche zum heiligen Predigtamt nicht be¬
rufen sind, müssen dieses Gut auf anderm Weg zu erzielen streben,
leichtere Gelegenheiten dazu suchen; namentlich beim Beichtehören,
Catechisiren rc. sollen sie Unterredungen über geistliche Dinge einlei¬
ten und immer auf diesen -hauptgegcnstandhinführen. Brüder, die
auch zu solchen Aemtern nicht berufen sind, namentlich die Laien,
sollen ihrer Pflicht auf andere Weise Genüge thun: sie beten täglich



fünfmal das Vaterunser und den englischen Gruß zum Gedächtniß
und zur Ehre des Leidens Unsers Herrn Jesu Christi und flehen
inbrünstig Christum an, daß er ihnen beistehe zu Beförderung die¬
ses heilsamen Instituts. Von selbst zeigen sich manche Mittel und
Wege; man eröffne, ebene, benutze sie eifrigst zu dem heiligen Zweck;
strebe stets zum großen Nutzen seiner und anderer Seelen nach be¬
ster Erfüllung seiner Pflichten; denn die Liebe zu Gort ist immer
unendlich sinnreich und erfinderisch und beweist sich nicht sowohl
durch Worte, als vielmehr durch Beispiele und Thaten.

Kap. L». Wie das Fasten in der Kongregation beobachtet
werden soll.

Die Congregationhat keine Vorschrift für ein besonderes Fasten,
dessen Nichtbeachtung für eine Todsünde erklärt würde, sondern nur
die allen getreuen Christen von der Kirche allgemein gebotenen Fa¬
stenzeiten. Außer der Advent- und Quadragesimäzeitfasten unsre
Brüder noch wöchentlich dreimal, nämlich in der 4. und 5. Ferie
und am Sabath. Sie seyen jedoch von dem gewöhnlichen Fasten
befreit, falls auf die 4. Ferie oder auf den Sabath ein Fest der
heiligen Mutter Gottes, der Evangelisten, der Bekehrung Pauli, bei¬
der Katheder St. Petri, der Kreuzerhöhung,des Hauspatrons, der
büßenden Magdalena fällt.

Kap. 18. Lton den geistlichen Uebungen in der Congregation.

Das ganze Jahr hindurch gönne man dem Körper täglich fünf
Stunden des Schlafes; danach stehen die Brüder Nachts auf, beten
im Chor das göttliche Amt mit ernstem und frommem Ton, machen
zwischen jeder Strophe eine bescheidene Pause, um während dersel¬
ben über das eben Gesprochenenachzudenken, reiche und süße Früchte
daraus zu schöpfen, wie solche die allerheilsamste göttliche Schrift
jedem gewährt, der nicht nur mit dem Mund Gebete herplappcrt,
sondern mit Geist und von Herzen betet. Mit Ausnahme der fest¬
lich gehaltenen Aemter, sollen die Brüder zum Zeichen der Demuth
und Ehrfurcht vor Gott während des ganzen Amtes stehen bleiben
und nur während der Vorlesung der Morgenlectionen sich setzen.

Vor dem Anfang jeder kanonischen L>tunde sprechen sie mit
tiefer Verbeugung die Worte: I» lVomino lle8u Olu iti omuv Aonu
üootatur, eoelostlum, torrostrium et iiileriiorum, et omnis
liiiAua eoiillteatnr, guia Vominus uostor Zosus Olirlstus in
xloria est. voi kutris.

Vom 1. October bis zum 1. April mag Jeder eine ganze
Stunde nach der Matutine, in der übrigen Zeit des Jahres aber
nur eine halbe Stunde auf fromme Meditation verwenden, jedoch
zu keiner Zeit Jemand ohne Erlaubniß des Superiors vom göttli¬
chen Amt sich entfernen. Zur Winterszeit können sie, sich zu er-

v. Biedmftld's Mönchsorden. Suppl. 2



wärmen, in den Saal gehen und sprechen dabei: «onkäioito vmni»
onvra vomiui vomino; hierauf verfügen sie sich in ihre Zellen, wo

sie bis zur Prime verweilen.
Sollte Einer von der Glut nach längerem Gebet fromm ent¬

brannt seyn, so bitte er den Superior um Erlaubniß dazu, der diese

nicht verweigern wird, wenn er des Bittenden Tugenden und Trieb
durchschaut hat. Nach dem vom 1. October bis 1. April 3 Stun¬

den, in der übrigen Jahreszeit aber 2 Stunden dauernden nächtli¬

chen Gebet mögen sie eine halbe Stunde ruhen, dann wieder auf¬

stehen, in den Chor gehen, die Prime und die Terzie beten, hierauf
eine Stunde der Meditation sich hingeben, bis zur Zeit, wo die

Messen gelesen und gehört werden sollen. Haben sich die Messen
in der Congregation vermehrt, so mag die Meditation nur eine halbe
Stunde dauern. Zu der in der Tabelle, worin alle Verrichtungen

ihrer Ordnung nach aufgezeichnet sind, bestimmten Stunde soll dem

Herrn das letzte Opfer gebracht werden und jeder, der nicht gerech¬
ter Weise davon abgehalten wird, soll ihm beiwohnen.

Vor der Sexte, vor der None und vor der Complet soll jeder

zur Erholung des Körpers und des Geistes eine halbe Stunde des
Schweigens in Einsamkeit verbringen. Nach Vollbringung dieser
kanonischen Stunden im Chor sollen sie bald zu Tisch kommen.

Auf gleiche Weise soll zu bestimmter Stunde die Vesper und dann
nach kurzer Mahlzeit eine geistliche Vorlesung für Alle, ohngefähr
eine Stunde lang gchalrcn werden, wonach jeder seinen eigenen

Studien oder Geschäften nachgehen mag. Nach einstündiger "Feier
der Complet widmen sich die Brüder einer heiligen Meditation.

Sind sie auf Reisen oder sonst außer dem Haus beschäftigt, so
können sie nicht wohl so viele Zeit auf die Meditationen verwenden,

sollen jedoch keinen Tag verstreichen lassen, ohne nicht wenigstens

eine Stunde, vorzüglich bei anbrechendem Morgen, der Meditation

zu widmen, damit sie hiernach um so leichter ihre Reise wieder an¬
treten und ihre Geschäfte beginnen können.

Vor Allem hüten sich die Brüder vor Unterlassung des Gebe¬
tes, da sie dadurch der großen Güter, welche das Gebet Jedem un¬

mittelbar ertheilt, sich verlustig machen und großen schwer zu heilen¬

den Uebeln sich blosstcllen. Die Priester werden dringendst angewie¬
sen, daß sie vor dem göttlichen Meßopfer durch brünstiges Gebet

ihren Geist sammeln und reinigen, die Seele zu so heiligem Dienst
aufrichten, für getreuen Dienst genau nach dem Ritus der Kirche

sich vorbereiten. Nach gebrachten: Opfer zollen sie ihrem Gott das

schuldige Lob und den wärmsten Dank, bevor sie zu Anderem übergehen.

Kap. 1S Was die Laienbruder thun sollen.

Während der Frühmette im Chor beten die Laienbrüdcr die

Krone Unsers Herrn Jesu Christi (Ooroiism vomiui) dreimal und



dreizchnmal das Gebet des Herrn (Oratiouem Lominicam) zum
Gedächtniß des allerheiligsten Lebens, Leidens und Sterbens. Wäh-
rcnd der Prime beten sie siebenmal dasselbe Gebet und den englischen

«if Gruß der allerscligsten Mutter Gottes Maria, zum Gedächtniß der
j ^ Arbeiten des Herrn. Während der Tertie fünfmal zur Erinnerung
^ an seine Geiselung; während der Sexte dreimal zur Meditation über
^ seine Krönung und Verspottung; während der None endlich dreimal zum

»„ f Gedächtniß der Krenzanheftung, des Todeskampfes und des Todes, den
^ er für uns starb. Zur Vesper beten sie dasselbe siebenmal zur Er-
xsi innerung an die sieben Schmerzen der allerheiligsten Jungfrau Ma-

ria. Fünfmal zur Complet zur Ehre der 5 Wunden Unsers Herrn
und seines Begräbnisses.

Gleich den Andern geben sie sich frommen Meditationenhin.
Morgens nach dem Gebet und nach Anhörung des göttlichen Opfers

..',Z gehe jeder an seine Berrichtung. An allen einzeln erscheinenden
''2' Festtagen sollen sie nach vorheriger Reinigung durch das Sakrament

der Buße, durch das heilige Abendmahl gestärkt werden. Dasselbe
I' >- sollen sie an den sechsten Ferien auch thun. Zur Zeit Quadrage-

simä und des Advents empfangen sie wöchentlich dreimal den Leib
?des Herrn, wenn nicht der Superior eS anders befiehlt oder ihr geist-
»w. sich^ Führer anderes anräth. Alle ihnen auferlegte Verrichtungen

sollen sie fleißig üben und alle Lasten der Kongregation gern tragen;
M die Priester als Diener Gottes verehren; demüthig, gehorsam seyn,

Armuth sich freuen, die Angelegenheiten der Kongregation so
:M eifrig besorgen, als wären sie eine Sache Gottes. Sie sollen stets
5' . daran denken, daß ihnen diese Besorgung übertragen ist und daß

sie Gott werden Rechenschaft geben müßen, wenn durch ihre Schuld
«K yje Sache verdorben oder schlechter werden sollte. Ost sollen sie an
K.V den Zweck des Institutes denken und zu dessen Erfüllung mit gan-
ÜV" zn Seele sinnen, trachten und handeln.

Kap. s». Dom Gebet.

kill

Die Meditationen betreffen die Attribute Gottes und seine Voll¬
kommenheiten, die Mysterien des Lebens, Leidens und Sterbens Un¬
sers Herrn Jesu Christi, dieser heiligen Hauptquelle aller religiösen
Vollkommenheit und Heiligkeit. Jeder bestrebe sich, durch glühende
Liebe zu Gott, lebendige und thatkräftige Treue und Beständigkeit
täglich vollkommener zu werden; denke sich Gott stets als gegen¬
wärtig. Auf diese Weise werden wir sehr leicht beständig beten,
die Laster ohne Anstoß fliehen, der Tugend folgen.

Für das göttlichste Sakrament des Abendmahls des Herrn sol¬
len die Brüder vorzügliche Ehrfurcht hegen, es oft am Altar be¬
trachten, mit gebührendem Lob anbeten, stets schuldigen Dank ihm
zollen. Sie sollen es auch häufig genießen, mit demselben sich
innigst und geistlichst verbinden, damit die von demselben erfüllten

2 *
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Herzen nur Gott allein leben und von brünstigster Liebe für ihn M,
stets erwärmt bleiben.

Die Kleriker sollen wöchentlich dreimal durch das Abendmahl
gestärkt werden, desgleichen an allen einzelnen Festtagen, je nach A
dem Willen des Supcriors und des Gewissenssührers. Dieß gc- ^t><
schehe mit möglichst großer Reinheit, Unschuld und Heiligkeit des
Lebens. Dazu bereiten sie sich durch passende fromme Meditationen, ^-l
glühende Tugendbeispicle, vorzüglich des Glaubens, der Liebe und z
der Demuth. Nach genossenem Abendmahl sollen sie in seraphische ^»l!
Glut zerflossen für so große Gnade ihren Dank zollen und einer "KD
stündlichen Vervollkommnung ihres Lebens sich weihen. HZ

Der seligen Mutter Gottes, der beständigen Jungfrau Maria
sollen sie stets mit besonderer Ehrfurcht zugethan bleiben, als ihre
vorzüglichste Patronin sie betrachten, sich stets erinnern, welche bit- ^
terste Schmerzen sie über das Leiden und Sterben ihres Sohnes 7 '^
empfunden hat; die Verehrung derselben sollen sie auch bei aller
Welt durch Wort und Beispiel befördern. -

Kap. 21 Dom Studium der Wissenschaften.

Zu der in der Geschäftstabelle bestimmten Zeit geben sich die , ^
Brüder dem Studium der Wissenschaften hin. Bald werden Alle
in ihrer Zelle geistlicher Lectüre sich befleißigen, dabei aber vorzüglich ^ "
die Bücher gebrauchen, welche der Gewissensführer für ihre Fort- 7^,
schritte als zweckmäßig vorschreiben oder anralhen wird.

Wie Morgens wird auch Abends nach der Vesper einige Zeit 'E ^
diesem Studium gewidmet. In jeder Provinz soll wenigstens ein
Haus für das wissenschaftliche Studium bestimmt werden, worin 7
die Jünglinge in der Philosophie und Theologie Unterricht finden,
damit sie für Erbauung und Erhebung der L>cclcn sich bilden und
im, Weinberg des Herrn tüchtig zu arbeiten im Stand sind. ^
Sämmtliche Schulen der Congregation sollen der unverkürzten und
vollständigen Doctrin des angelischen Lehrers treu. bleiben und alle ^
Lehrer dieselbe genau dociren. Sechs Jahre sind für diese Studien
bestimmt; fünf davon gehören allem Lernen mit strenger Ausschlie- ikhn
ßung jedes minder wichtigen Punktes und aller Neuerungen in Phi-
losophie und Theologie; das sechste beschäftigt sich mit dem Stu- Mc
dium der heiligen Schriften und den heiligen Vätcrn der Kirche. ^

Die Prüfung der Jünglinge erfolgt von drei Examinatoren,
welche der Obervorsteher der Congregation mit seinen Räthen des
Provinzhauses, eigens dazu erwählte; er selbst oder ein von ihm «Zk,
Designirter wird der Prüfung beiwohnen. In andern Provinzen dU,
wählt der Provinzial die Examinatoren mit Hülfe seines Rathes
und wohnt in Person oder durch einen Stellvertreter dem Exa- ^
men bei. ^

Atz
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Außer diesem Gencraleramen wird jährlich ein Klassenexamen

von zwei eigens erwählten Eraminatorcn in Gegenwart des Haus¬

vorstandes gehalten und dabei werden die Faulen, Untauglichen rc.
ausgewiesen.

In diesen Studienhäuscrn soll die nächtliche Meditation die Zeit

einer halben S-'unde nicht überschreiten; dasselbe gilt für die Medi-

talionszcit des Morgens und des Abends. Bei Feierlichkeiten, Fe¬

sten und Ferien sind die Lehrer frei von der Pflicht der nächtlichen
Gebete; alles Uebrige richtet sich nach dem Gutachten und Willen
des Gcneralobern und des Provinzials.

Der Supcrior wird mit väterlicher Liebe dafür sorgen, daß alle
dem Schulamt Angehörigen vor Anfang der Lehrstunden mit einem

Bissen Brod und einem Schluck Wein den Magen starken. Da¬

mit jedoch bei diesem wissenschaftlichen Lehren und Lernen die geist¬
liche Vollkommenheit nicht stumpf werde und erlahme, soll einmal

im Jahr in allen Häusern der Congregation zu gelegener Zeit von

jedem Supcrior eine Zeit von 8 — 10 Tagen für geistliche Uebun¬
gen angesetzt, fromm und devot vollzogen werden.

Kein Kleriker kann zu den geistlichen Weihen gelangen, wofern

er nicht fünf Jahre tadellos in der Congregation verlebt; die Ordi-

nation kann der Gcneralobere oder Provinzial verschieben, wenn der
Aspirant nicht Beweise von bester Tugend und Reinheit gegeben
hat. Kleriker, welche förmlichen Studien nicht oblagen, sollen be¬

sonders ausgebildet und nach aller Strenge der Disciplin bewacht

werden, auch nicht einmal mit den Religiösen selbst in Gespräche

sich einlassen dürfen, ohne unvermeidliche Noth nirgendswohin ver¬

sendet werden und dieß immer nur in Gesellschaft eines zuverlässi¬

gen Bruders von anerkannter Tugend.

Kap. SS. Wie das Wort Gottes verkündet werden soll.

Keinem aus unsrer geringsten Congregation zur Verkündigung

des Wortes Gottes Erwählten sey erlaubt, bei den Predigten eines

so hohen und eleganten Styles sich zu bedienen, daß Dunkelheit

daraus entspringen und von Unwissenden und Volk manches nicht

verstanden wird; er gebrauche im Gegentheil die einfachste und klarste
Methode, damit seine Rede um so eindringlicher und fruchtbarer

wirke. Nach Erklärung der Pflicht und Weise der Erfüllung der

göttlichen Gesetze soll den Völkern fleißig gelehrt werden, wie man

sein Gewisien durch die Sakramente der Buße und des allerheilig-
sten Abendmahls am besten beruhigen könne. In Erklärung des

orthodoxen Glaubens und seiner Mysterien benehme man sich dem

gemeinen Volk gegenüber sehr geduldig und besonders eifrig bei den
Unwissenden und Vernachlässigten.

Zur Zeit der Quadragesimalpredigten sollen die Bruder in den

Häusern der Einsamkeit zurückgezogen leben, um bestärkt in Liebe



und gekräftigt durch Nachdenken, um so energischer zur Zeit des
Osterfestes wieder auftreten, apostolische Missionen und andre bei
dem Institut gewöhnte Uebungen zum Besten des Nächsten vorneh¬

men zu können.
Damit über die Geheimnisse des Lebens, Leidens und Todes

Unsers Herrn Jesu Christi um so inniger und frommer meditirt
werde, sollen sie das Volk dazu nicht nur ermähnen, sondern auch

belehren. Sie sollen an das Gebet gewöhnen, schädliche Irrthümer

bei Andern aufdecken und widerlegen; das Volk durch gelegene Er¬

mahnungen zum beständigen Vertrauen auf Gott waffnen; ihm zei¬
gen, daß dem Betenden höheres Licht nicht mangeln werde; über

die trügerischen Künste des Teufels und die Fallstricke der Welt mehr
und mehr aufklaren; die Häßlichkeit des Lasters in einem helleren

und grelleren Licht im Gegensatz zu dem Glanz und der Herrlich¬

keit der Tugend zeigen.

Eine Hauptpflicht der Unsrigen sey auch die Ermahnung alles

Volkes zur frömmsten Verehrung der Gottgleichcn Jungfrau Maria,

zur schuldigen Ehrfurcht gegen heilige Orte und Personen. Sie sol¬
len mit einem Wort alles mögliche eifrigst ersinnen und thun, was
je nach Zeit, Ort und Persönlichkeit dein Volk am meisten nützen,

dessen Irrthümer und Unheil verdrängen kann.

Kap. SL. Wie man sich bei Missionen zu benehmen habe.

Da nach dem Zeugniß der Apostel nicht Jedem von Gott alle

Gaben zugleich verliehen sind, aber die apostolischen Misstonen ohne

Beruf des Missionars keine gute Frucht bringen würden, so sollen
stets zwei Theologen unsers Instituts von dem Vorsteher oder dem

Provinzial deputirt werden, um die zu Missionen Bestimmten hin¬

sichtlich ihrer Kenntnisse zu prüfen, Predigten von ihnen zu hören
und schriftliche Arbeiten sich vorlegen zu lassen. Sie sollen auch,

aus das Begehren solcher Männer, ihnen ins Geheim gehörige An¬

weisung über alles ertheilen, was man öffentlich dem Volk lehren

und beibringen soll. Ucbrigens soll Niemand auf Missionen gehen,

wenn er nicht zuvor von dem Generalvorsteher oder Provinzial Er¬
laubniß dazu erhalten hat. Vor Allem ermähnen wir die Brüder

zu reiflicher Erwägung der Heiligkeit, Wichtigkeit und des Zweckes

ihres Amtes, auch zu genauer Beobachtung aller Regeln und Vor¬

schriften, damit durch ihre eigne Schuld nicht alle Frucht für das

Volk verloren gehe. Keine der so wichtigen geistlichen Uebungen
sollen sie zu Hause versäumen und alle Brüder machen wir darauf

aufmerksam, daß sie die desfallsigen Studien in unsern Häusern der

Einsamkeit fleißig treiben. Dieses Studium sollen sie auch wäh¬
rend des Missivnsamtes mit allen Kräften fortüben, und damit sie

dieß können, vielleicht eine mittägliche Stunde des Gebets auslasten,
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aber die göttlichen Aemter ehrfurchtsvoll halten, das Meßopfer hei«

lig darbringen, zuvor und danach sich fromm und andächtig sammeln.

Z. 1.
Was vor dem Ausgang zu thun ist.

Bevor die erwählten Bruder aus dem Haus der Einsamkeit

zu den apostolischen Missionen abreisen, sollen sie mit gebeugtem
Knie vor dem Altar des heiligsten Abendmahls diese ihnen nochmals
vorzulesenden Statuten treu zu erfüllen geloben und dieselben als¬

dann schriftlich mitnehmen. Bor dem Anfang jeder Mission wer¬

den sie solche wieder durchgehen, voll Vertrauen auf Gott hoffen,
daß ihnen nach genauer und treuer Erfüllung der Borschriften der

Kongregation seine Gnade niemals mangeln werde, daß er seinen

Beistand zu glücklicher Erreichung des Zwecks der Arbeit ihnen nicht
versagen wird. Denn der barmherzige und gerechte Gott wird er¬

füllen, was er den Gläubigen durch seinen Propheten Malachias
längst verheißen hat. (Malachias Kap. II. B. 5.)

8 - 2 .
Die Wahl der Missionspriester und die Werth eilung der vor¬

züglich sten Arbeiten während der Mission.

Man wähle stets zwei Brüder für die Missionen, wo es jedoch

erforderlich ist, kann man auch ihrer mehrere wählen. Wer von die¬

sen durch den Generalobern oder Provinzial deputirt worden, soll
die Stelle eines Superiors versehen und der Andere ihm vor der

Abreise Gehorsam geloben und dieses Gelöbniß beim Anfang jeder »

neuen Mission wiederholen. Nach angefangener Mission sollen zwei

ernste und würdige Männer als Deputirte gewählt werden, um je¬

den Zwiespalt zu schlichten; Andere, um das zuströmende Bolk in

Ordnung zu halten. Sollte einer unserer Brüder zu Schlichtung

von Streitigkeiten oder Versöhnung der Parteien berufen werden,

so erfülle er dieß Amt friedlich, liebevoll und klug, ergrimme nicht

über Beleidigungen und ärgre sich nicht über Belästigungen oder

andere schwere Dinge: einmal, zweimal, dreimal greife er die Sache

von Neuem an, unverdrossen, bis er damit zu Stand komme.

Kann ihm dieß nicht gelingen, so entferne er sich mit aller Seelen¬

ruhe und Sanftmuth von den Eigensinnigen und überlasse Gott

den Ausgang der Sache.

8 - 3 .
Was man im Haus eines Wohlthäters speisen darf.

Während der Missi'onsgcschäfte können die Brüder, wenn es

nöthig ist, sogar allein in besonderen Häusern der Wohlthätigkeit

wohnen, jedoch niemals mit Personen vom weiblichen Geschlecht.
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Dabei können sie essen, was die christliche Liebe ihnen vorsetzt, und

beobachten das Stillschweigen, wofern nicht der Superior davon

dispensirt. Nach dem Essen mögen sie der Seele einige Erholung
gönnen; ist etwas zur Mission Gehöriges zu verhandeln, so mögen
sie die Sache so einleiten, daß sie durch Klugheit mit kurzen Worten
durchkommen; sollte jedoch Unkluges oder gegen Vorschriften Lausendes

geschehn, so sollen sie sich darüber nicht erzürnen, sondern voll De¬
muth mit Geduld sich fügen. Mit im eigenen Haus wohnenden

Frauenzimmern sollen sie keine Gespräche anknüpfen, auch dann
nicht, wenn diese in noch so hohem Ruf des Anstandes, der Sit-

tenreinheit und Frömmigkeit stehen. Wollen Frauenzimmer, die nicht

krank oder sonst aus gültigem Grund verhindert sind, über Angele¬

genheiten deL Seelenheils mit ihnen sprechen, so geschehe dieß immer

in dem Beichtstuhl oder an einem andern schicklichen Ort der Kirche,

sonst nirgends.

§- 4.

Wie sie unter sich leben sollen.

Die ganze Zeit der apostolischen Missionen sollen sie bescheiden,

mäßig, sittsam und klug verbringen; stets von nützlichen Dingen

sich unterhalten, namentlich von einer richtigen und heiligen Ausfüh¬

rung des ihnen anvertrauten Geschäftes. Sie seyen sparsam mit

Worten. Auch des Bruders Superiors Vorschlage sollen reiflich er¬

wogen werden und er soll von dem Genossen nicht sogleich Ant¬

wort darauf verlangen, damit dieser Zeit gewinne, mit sich selbst

und mit Gott darüber sich zu berathen. Erhält der Superior eine

Antwort gegen seinen Wunsch und sein Erwarten, so empfange er
sie nachsichtig und ohne ein trübes Gesicht. Bemerkt Einer an dem

Andern irgend etwas' der Ermahnung oder Warnung Bedürftiges,

so theile, er seine Bemerkungen mild und brüderlich mit, übereile

sich dabei nicht, wofern nicht der Fehler augenblickliche Aenderung

und Besserung unumgänglich erheischen sollte. Er bringe seine Er¬
mahnung oder Warnung friedlich, freundlich und bescheiden vor dem

Schlafengehen an, wenn sonst Niemand dabei ist., Die Brüder sol¬

len sich ja nicht streiten, der Ermähnte oder Gewarnte ja nicht zu

Entschuldigungen oder Beschönigungen seine Zuflucht nehmen, son¬

dern seinem Bruder Demuth und Gehorsam zeigen. Bei solcher

Prüfung bitte er Gott demüthig um Verzeihung und nehme sich
ernstlich Besserung vor. Zu keiner andern Zeit sprechen die Brü¬

der über ihre gegenseitigen Fehler, auch streiten sie niemals,'nicht
einmal über heilige Sachen.

§. 5.

Wie Ermahnungen zu erfüllen sind.

Wenn der höchste und beste Gott die Congregation der Brü¬

der vermehrt und Viele so reich ausgestattet haben wird, daß man

ö>!!l

ji j>!>l>

A» «

NsliH
-M S

sz«
!ü, !
M —ü

mich!'
«litmi

Mri

Än,
lm

t-s Ui

§

Hz i

iikiz
Ali

Z

4 >



sie für tüchtige Werkzeuge zu Bekämpfung der Ketzer und Bekeh¬
rung der Ungläubigen halten kann, so seyen sie verpflichtet, dahin
sogleich zu gehen, wohin der heilige Vater oder die heilige Congre-
gation zu Verbreitung des Glaubens sie berufen wird. Ueberdicß
werden die Bruder den Bischöfen und Ordinarien in deren Spren¬
geln sie Häuser haben, stets Gehorsam leisten, wenn diese sie zu
geistlichen Bemühungen für das Heil der ihnen anvertrauten See¬
len berufen werden: sie besorgen fleißig nach Vorschrift des Insti¬
tuts die apostolischen Missionen, unterrichten den Clerus, die Gott
geweihten Jungfrauen und das Volk durch geistliche Uebungen, so
oft sie von dem Generalobern oder Provinzial auf Begehren des
Bischofs oder Ordinarius dazu bestellt werden, sey es nun in
Städten, in Flecken, in Dörfern, auf Inseln, an armen, unbequemen,
lästigen und ungesunden Orten. Sie betrachten dabei den Willen der
Obern als den Willen Gottes, und freuen sich um so mehr um
Christi willen, wenn sie berufen worden, ihre Arbeit zum Heil der
Seelen an entlegenen, vernachlässigten und unedlen Orten zu ver¬
richten. Stoßen sie irgend wo auf Gegner und hartnäckig beschwer¬
liche Leute, so zeigen sie sich nicht aufbrausend, nicht niedergeschla¬
gen, traurig und klagend, sondern ertragen es schweigend mit Ge¬
duld. Werden sie schlecht ausgenommen, nicht gut behandelt, nur
von Wenigen angehört, so zeigen sie gleiche Ruhe und Mäßigung,
ermähnen jedoch mit Klugheit, Milde und kraftvollen Gründen, da¬
mit nicht die Zeit der Wirksamkeit zum Wohl der Seelen unbe¬
nutzt verloren gehe. Erfordert die große Bevölkerung mehrere Beicht-
vätcr, so tragen sie es bescheiden vor und bitten, daß man dem Be¬
dürfniß abhelfen möge. Bleiben wiederholte Bitten unberücksichtigt,
so sollen sie nicht weiter darauf dringen, sondern ruhig und still ihre
apostolischen Arbeiten fortsetzen, auch nicht klagen, noch schmähen,
wenn das Volk ihren Ermahnungen nicht nachkommt, nur selten
zur Sühnung der Sünden das Sakrament der Buße benutzt: be¬
gnügen sie sich damit, ihre Pflicht gethan zu haben und überlassen
das klebrige dem Willen Gottes.

Kehrt ein Bruder so müde von der Arbeit zurück, daß er un¬
fähig ist, das Sakrament der Buße zu verwalten, so soll ein andrer
Bruder an seine Stelle treten, bis er sich wieder erholt haben wird.
Streit und Zwiespalt sollen sie möglichst meiden, vorzüglich in Ge¬
genwart Anderer; sie sollen vielmehr sich stets rühmen können, nur
eines Willens, einer Ansicht und eines Gefühls zu seyn. In vomo
Lei ambulavimus eum cousonsu tacti bouus ockor Oliristi in
vwui loco.

Damit sie um so leichter dahin gelangen, sollen sie öfters über
alle vorzunehmenden Dinge Berathungen anstellen, mit Klugheit
und Umsicht das Künftige vorherbestimmen. Der Bruder sorge
eifrigst dafür, daß alles für den heiligen Dienst Nöthige zu rechter



Zeit bereitet sey, damit nichts fehle, nichts in Verwirrung ge-

rathe oder albern betrieben werde.

Ist ein Missionsgeschäft vorüber, so seyen sie lediglich mit Voll-

bringung der Arbeit zufrieden und bescheiden sich voll Demuth, und
fordern nichts weder von Geistlichen noch Weltlichen, und verlangen
nichts als das Glück, zur Ehre Gottes und zum Vortheil ihrer Ne-
bcnmenschen gewirkt zu haben.

Am Tag vor ihrer Rückreise sollen sie ihre Wohthäter demüthig
um einen Führer auf den Weg bitten, mit diesem früh in der Mor¬

gendämmerung sich aufmachen, die Gesellschaft aller andern Leute

sorgfältig meiden, damit sie schweigend ihre Reise fortsetzen und den
Geist um so leichter durch Betrachtung göttlicher Dinge wieder auf¬

richten und stärken können.

tz- 6.
Won der Rückkehr in das Haus der Einsamkeit.

Wer von einer Reise zurückkehrt, mag sich nach Gutdünken des

Superiors einige Zeit im Hm'N erholen. Der Superior wird mit

christlicher Liebe die Brüder, die im Weinberg des Herrn gearbeitet,
berücksichtigen, damit sie Leib und Seele wieder gehörig stärken
können.

Ohne dringende Nothwendigkeit wird der Vorsteher nicht zuge¬

ben, daß ein von Missionen zurückgekehrter Bruder in die umlie¬

genden Städte wandere, auch nicht, wenn er dahin gerufen und
dort sehr erwünscht seyn sollte. Solche Brüder sollen gern zu Haus

bleiben, mit religiöser Ruhe und frommen Meditationen zu des ge¬

kreuzigten Jesu Christi Füßen sich legen und nach 6 bis 8 der Er¬
holung des Körpers bescheiden gewidmeten Tagen, zu den gewöhn¬

ten Uebungen der Observanz zurückkehren. Keiner gehe ohne einen

Gefährten aus dem Haus und dieser werde stets von dem Supe¬

rior gewählt.

Kap. SL Von dem Schweigen.

Abends nach vollbrachten, unten näher bezeichneten Gebeten

und dem heiligen Rosenkranz, wird ein Glöckchen das Zeichen zum

Stillschweigen geben und dieses währt dann bis zum folgenden

Morgen nach dem vorgeschriebenen Gebet und nach Anhörung der
Messe. Auch das nachmittägliche Schweigen wird verkündet werden,

es beginnt mit dem Ende der Gcisteserholung und dauert bis zur Vesper.

Während dieser ganzen Zeit hat Niemand das Recht zu sprechen.

Wird dies einmal von der Nothwendigkeit gefordert, so geschehe es
bescheiden mit leiser Stimme. In der übrigen Zeit mag man auf
diese Weise in der Schule, in der Küche, im Garten und an andern

Orten, wo man für die Congregation arbeiten muß, sprechen, jedoch

nur von nöthigen und zur Sache gehörigen, aber keineswegs von



unnützen und überflüssigen Dingen. Muß Einer gerufen werden,
so geschehe dies durch den dazu bestimmten Bruder mittelst eines
Zeugens.

Beständiges Schweigen wird im Chor, im Speisesaal und im
Schlafsaal beobachtet; denn an diesen Orten sollen die Bruder nie¬
mals ohne dringende Noth sprechen. Außer dem Superior und sei¬
nem Vikarius ist Niemand gestattet, zu einem Andern in die Zelle
zu gehen oder mit ihm zu sprechen; bei Unpäßlichkeiten sind jedoch
Besuche der Bruder erlaubt.

Kap. ss. Don der Erholung der Seele.
Täglich nach dem Mittag- oder Abendessen oder zur Fastenzeit

nach dem an dessen Stelle tretenden Mahl sey die Zeit gemeinschaft¬
licher Erholung der Seele. Die Bruder werden sich dabei beschei¬
den, heiter, fröhlich, klug und gegenseitig für jeden ehrbaren Wunsch
gefällig zeigen; Kindereien und Possen meiden, Niemand verletzen,
Streit, Zank und Zusammentreffen,so wie alles, was der brüder¬
lichen Liebe zuwider ist, unterlassen. Drei Stunden nach dem Mit¬
tag- und Abendessen mag die Zeit der Erholung dauern, und zwar
gleich für Priester, geistliche Professen und Laien, damit in Allen
die brüderliche Liebe täglich lebendiger werde und für alle Zeiten wur¬
zele. Haben Geistliche noch nicht Profeß gethan und sind sie noch
nicht aus dem Professorium, so sollen sie von den Andern gesondert
bleiben. Die Laienbruder sollen nicht eher zur Erholung kommen,
bis sie nicht alle ihre Geschäfte in der Küche, im Spcisesaal und
überall vollbracht haben. Auswärtige sollen zu der gemeinschaftli¬
chen Erholung niemals zugelassen werden, außer, wenn ihr Charak¬
ter, ihr Stand und ihr Verdienst eine vernünftige Unterhaltung
voraussetzen lassen. Zm Sommer treten Stunde zwischen die
nachmittäglicheErholung und die Vesper; im Winter nur eine
Stunde, wahrend welcher Alle in ihre Zellen zurückkehrenund ein¬
sam ruhen. Wöchentlich einmal wird theologische Collation gehal¬
ten, wobei Jeder, dazu aufgefordert, alle Fragen über irgend eine
Materie beantworten wird, jedoch demüthig, kurz, ohne Geräusch
und Streit. An allen Festtagen und fünften Ferien soll alle vor
der Complet noch übrige Zeit zur Erholung verwendet werden, je¬
doch nur wenn der Superior nichts dagegen hat und niemals zu
Spielen oder andern zerstreuenden Uebungen: sie mögen von nütz¬
lichen Dingen sprechen, wodurch sie für Gott sich entflammen und
stets daran denken, Laß derartige Genüsse ihnen nur zu Erhebung
der Seele und Befeuerung des Geistes der Frömmigkeitvergönnt
werden. Am Morgen der fünften Ferie widmet man sich den wis¬
senschaftlichen Studien, der Nachmittag bleibt frei. Jeder Morgen
der Festtage sey zu geistlichen Uebungen oder zum Lesen frommer
Bücher freigegeben. Was an Zeit nach den gemeinschaftlichen Uebun-
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gen oder besonderen Liebesdiensten gegen den Nächsten übrig bleibt,
verwende man auf andere Studien, man liebe das Schweigen und

fliehe den Müßiggang. Vorn 15. Juni bis zum 15. September
wird wegen der heftigen Hitze die Meditation bis nach der Vesper
verschoben und die abendliche Erholung auf eine Stunde später

verlegt.

Kap. SS. Was im Speisesaal zu thun ist.

Im Speisesaal bleibe man still und bescheiden und denke an

Gott mit niedergeschlagenen Augen. Man höre die Vorleftmg auf¬

merksam und andächtig an, damit auch der Geist seine Frucht ge¬

nieße. Man befleißige sich der Demuth, der Enthaltsamkeit und

überlasse sich auch zwischen den Gerichten Meditationen über gött¬

liche Dinge. Wie lange die Mahlzeit dauern soll, bleibe dem Vor¬

steher überlassen-, dessen Pflicht ist es auch, sorgfältigst darüber zu

wachen, daß Keinem etwas mangle und daß Alles richtig gereicht und

gethan werde. Niemand soll ohne Noth seinen Platz verändern,
wer früher mit dem Essen fertig ist, überlasse sich frommer Medita¬

tion. Weltliche werden nicht in den Speisesaal gelassen, jedoch mit
Ausnahme der Wohlthäter und anderer ausgezeichneter Personen,

welchen vorzügliche Liebe und Höflichkeit bewiesen wird.

Kap. sr. Don der durch den Superior an jedem Abend vorzu¬
nehmenden Dertheilung der Geschäfte.

Jeden Abend wird der Superior alle Geschäfte für den folgen¬

den Tag so vertheilen, daß alles richtig und genau vollbracht wer¬

den kann. Nach vollbrachter Erholung versammeln sich Alle bei

dem Superior und dieser wird ihnen Lehren der Verachtung der

Welt, des Eifers für das Institut, vor allem der Liebe zu Gott und
der gegenseitigen Bruderliebe einprägen und dann mit seinem Se¬
gen sie entlassen.

Kap. S8. Dom Schlaf und von der nächtlichen Ruhe.

Nach empfangenem Segen des Superiors beten die Brüdcr in

der Kirche oder an einem andern schicklichen Ort den 3. Theil des

Rosenkranzes der Jungfrau Maria mit den andern üblichen Gebe¬

ten, nämlich dem Gebet des Herrn, dem englischen Gruß, der An-

tiphone, der unbefleckten Empfängniß der Jungfrau Maria „l'ota

pulclrra 08 Älaria," des heiligen Erzengels Michael, des heiligen

Titulars des Hauses, dem Psalmen „ve grotuuflis" für die ver¬
storbenen Wohlthäter.

Nach Vollendung dieser Gebete erfolge die Gewissensprüfung,

wonach der Superior Alle mit Weihwasser besprengt und das Schwei¬

gen angekündigt wird. Hierauf gehen Alle in ihre Zellen, um für

die nächtlichen Gebete wieder aufzustehen. Niemand ziehe seine



Tunika aus, man lege sich bescheiden ins Bett, denke sich die Ge¬

genwart Gottes und der Engel, lasse ungelegene Zerstreuungen und
lästiges Wachen nicht aufkommen, dgmit man um so leichter und

friedlicher ruhe; denn der Teufel pflegt alle Künste anzuwenden, um

die Diener Gottes schlaflos zu machen, damit sie nicht lebendigen
und freien Sinnes über göttliche Dinge nachdenken können: dabei

ist vor Allem Gott um Abwendung des Uebels anzuflehen und der

schlaue Feind durch das Zeichen des lebenbringendcn Kreuzes zu ver¬
scheuchen, damit er auf keine Weise schaden könne.

Dem Superior sey gestattet, bei Nacht die Zellen zu besuchen,

damit er sich überzeuge, ob die Brüdcr bescheiden liegen; deßhalb

darf Keiner seine Zelle verschließen, damit der Superior an Uebung
seiner Pflicht nicht verhindert werde.

Kap. sr». Von der Wahl der Vorsteher der Kongregation.

Immer nach Ablauf von 6 Jahren werde der kraepo8ilu8 zu
nennende Obervorsteher der Kongregation erwählt. Er sey das Haupt
und habe in Allem die höchste Gerichtsbarkeit über Personen, Häu¬

ser und Kirchen der Congregation. Er selbst erfülle alle Statuten

und gebe den Andern ein heilsames Beispiel der Disciplin eines

Religiösen. Er untersuche alle Häuser und alle Kirchen und forsche,

ob Regeln und Statuten überall befolgt werden; wo Unrechtes oder

Albernes geschieht, sorge er, daß es abgeändert und berichtigt werde.

Da hauptsächlich von der Gesundheit des Hauptes dir Gesund¬

heit der Glieder abhängt, so sollen die Wachter sich treulichst bemü¬

hen, den nach aller menschlichen Einsicht Würdigsten und Geschickte¬

sten zu wählen, dabei jedoch ihrem eigenen Urtheil mißtrauend, Er¬
leuchtung von Gott demüthig erflehen. Zu diesem Zweck werde in

allen Kirchen der Congregation das allcrheiligste Sakrament des

Abendmahls 3 Tage lang zur öffentlichen Verehrung aufgestellt,

damit Gott diesen vermehrten Gebeten um so williger ein gnädiges

Ohr verleihe.

Damit jedoch bei einem so höchst wichtigen Geschäft ganz reif¬

lich verfahren werde, sollen bei den Generalversammlungen der Ge¬

neralvorsteher und dessen 2 Räthe, der Generalprocurator, die Pro-

vinzialen und ihre Räthe, auch alle früheren Generalvorsteher um

ihre Ansicht besonders gefragt werden und diese alle eine active oder
passive Stimme haben.

Zu diesen Generalversammlungen nehme man ein großes und

bequemes Haus; kann dieses die Ausgaben nicht aus eigenen Mit¬

teln bestreiten, so sollen alle andern pro rata dazu beisteuern. Jedes

Generalkapitel soll allen Provinzialen durch einen encyklischen Brief

wenigstens 3 Monate zuvor angesagt werden, damit sie im Stand

sind, ihre Rathe und die übrigen Brüder damit bekannt zu machen,

alles klug und reiflich zu erwägen und auch für die oft sehr weite



Reise die gehörige Zeit zu gewinnen. Nach allen diesen Vorberei¬
tungen versammeln sich die Wähler am bestimmten Tag an einem
geeigneten Ort und geben dann, nach Anrufung des göttlichen Gei¬
stes, ihre Stimmen heimlich und schriftlich ab. Ein eigens dazu
erwählter Bruder nimmt unter dem Beistand zweier Diskreten die
Stimmzettel aus der Urne. Zwei Dritttheile der Stimmen bilden
eine kanonische Mehrheit, das Resultat der Abstimmung wird be¬
kannt gemacht und in die Acten des Kapitels eingetragen. Wer
auf diese Weise zum Generalobern ernannt worden, hat von Allen
Gehorsam zu verlangen und soll als Christi Stellvertreter geachtet
werden. Nachher gehen Alle in die Kirche und stimmen vor dem
ausgesetzten heiligen Sakrament des Abendmahls ein feierliches t's
veum Iuudamu8 an.

Auf dieselbe Weise wird in denselben Comitien die Wahl von
zwei Gencralrathen und eines Generalprocurators besorgt. Diese
Beamten stehen unmittelbar nur unter dem Generalobcrn und kom¬
men in Ansehen und Würde gleich nach ihm. Ohn- Beistimmung
der Rathe kann er in keiner halbwegs wichtigen Sache entscheiden,
in Regierungsangelegenheiten nichts vornehmen. Stirbt wahrend
der 6 Jahre ein Generaloberer oder wird dieser Platz auf irgend
eine andre Weise vakant, so tritt der erste Rath an dessen Stelle
ein und an seinen Platz wählen der Viceobere, der zweite Rath und
der Generalprocurator einen der Würdigsten zum Jnterimsrath bis
zum nächsten Generalkapitel. Dasselbe tritt ein, wenn zufällig einer
der Räthe abgehen sollte; einen andern Generalprocurator wählen
jedoch nur der Gencralobcre und dessen 2 Räthe. Fehlt der Prä-
positus der Congregation, so regiert der Viceprapositus bis zum Ab¬
lauf von 3 Jahren, wonach wieder eine Generalversammlung statt¬
finden wird. Jeder Provinz steht ein Provinziell vor und auch ihm
sind 2 Räthe beigegeben.

Immer nach Verfluß von 3 Jahren wird von jedem Provin¬
ziell eine Provinzialversammlung an alle Häuser der Provinz aus¬
geschrieben, wozu außer dem Provinziell und seinen beiden Räthen
auch die Rectoren sämmtlicher Häuser, weil sie Stimmrecht haben,
berufen werden. Wird die Versammlung in einem Novizenhaus
gehalten, so müssen auch die Novizenmeister derselben beiwohnen.

Auf obenerwähnte Weise wird auch der Provinzial und dessen
Räthe erwählt, welche in seinen Amtsverrichtungen eine entscheidende
Stimme haben, ihm unmittelbar untergeordnet sind; auch werden
die Rectoren und Novizenmcister sämmtlicher Häuser gewählt. Aber
ein solches Provinzialkapitel wird nicht ohne Wissen des General¬
obern berufen und er selbst oder ein von ihm ernannter Stellvertreter
wird dabei den Vorsitz führen; kein die Provinz betreffendes Dekret
soll ohne die Billigung des Generalobern oder dessen Stellvertreters
Kraft haben. Dem Provinzial gehört die Visitation der Häuser
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und Kirchen, doch kann er dazu aus vernünftigen Gründen auch
einen Andern deputircn. Ucbrigens steht diese Visitation auch dem
Gcneralobern oder einem von ihm Deputirten frei.

Dem Gencralobcrn oder Provinzial gebührt auch die Bezeich¬
nung des Coadjutors des Novizenmeisters, des Vikarius jedes Rectors,
der bei dessen Abwesenheit oder Verhinderung dessen Stelle versieht
und in Ermangelung eines Novizenmeisters die höchste Würde nach
dem Rcctor einnimmt.

Geht innerhalb der 3 Jahre ein Provinzial ab, so tritt der erste
Rath in dessen Stelle ein und der Vorsteher der Congregation, der
Viceprovinzial und dessen Rath wählen einen zweiten Rath. Geht
einer der Rathe ab, so wählen der Generalobere, der Provinzial und
dessen Rath einen Andern. Beim Abgang eines Hausrectors er¬
nennt der Provinzial mit Zuziehung seiner Räthe einen Andern.
Wird nach einer Generalversammlung irgendwo ein neues Haus er¬
richtet, so ernennen der Generalobere oder der Provinzial mit ihren
Räthen den Rcctor dafür. Wo es der geistliche oder weltliche Vor¬
theil der Congregationoder irgend ein anderes Verhältniß erheischt,
mögen alle hier erwähnten Beamten auch nach Ablauf ihrer Amts¬
zeit noch einmal erwählt werden. Zum Generalobern, Prokurator,
Provinzial, Rath, Rector und Jungenmeister (lUgoststvr tvronum)
soll nur erwählt werden können, wer wenigstens schon 10 Jahre
löblich in der Congregation gelebt hat.
Kap. so. Bon den besondern Häusern der Superioren nnd

ihrer Regierung.
Der Vorstand jedes einzelnen Hauses werde Rector genannt.

Er empfange Zeugnisse seiner Wahl von dem Generalobern oder
Provinzial und lege sie jährlich wieder zur Bestätigung vor. Dem
Gcneralobern oder Provinzial steht bei triftigen Gründen das Recht
zu, mit Beisti'mmung eines einzigen Rathes eine solche Bestätigung
zu verweigern und einen andern Rector zu ernennen. Sämmtliche
Brüder sollen ihn ehrfurchtsvoll aufnehmen und als einen von Gott
Berufenen betrachten, jedes seiner Worte aufmerksam anhören, sei¬
nen Befehlen demüthig, bescheiden und flink gehorchen, ihren eige¬
nen Willen dem seinigen stets gern unterordnen, in ihm Gott zu
sehn und verehren zu müssen glauben. Die Brüder sollen sich
hüten, ihren Rector auf irgend eine Weise herabzusetzen oder von
ihm sich abwenden zu lassen, indem sie dadurch Gott selbst beleidi¬
gen würden. Wer dagegen sündigt und bei solcher Sünde beharrt,
unterliegt einer schweren Strafe. Die Brüder sollen dem Rector
voll Vertrauen wie einem Vater sich nahen, ihre Wünsche ihm er¬
öffnen, ihres Herzens Geheimnisse, die Aengste ihrer Seele, des Teu¬
fels Versuchungen und alle feindseligen und sündhaften Gedanken
ihm offenbaren, und zwar mit der tröstlichen Ueberzeugung, daß eine
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fromme Befolgung dieser Vorschrift ihnen stets reiche Frucht, die
erwünschte Hülfe Gottes und den reinen Seelenfrieden bringen werde.

Vorzüglich sollen sie dies thun, so oft sie von apostolischen Missio¬
nen oder andern Verrichtungen der christlichen Liebe außer dem Haus

zurückkehren, um Rechenschaft über ihr Thun und Lassen abzulegen,
ihr Verdienst zu erhöhen, ihre Zweifel zu lösen, und sofern sie etwas
Unrechtes an dem Gefährten bemerkt haben, dies zeitig zu entdecken,

damit dem Uebel augenblickliche Abhülfe nichts ermangle und es nicht
durch Veraltung arger werde. Dabei müßen sich die Superioren

weislich hüten, solche Dienste der Angeberei von einem Bru¬

der zu verlangen, der zum Zorn, zur Rachsucht, zum Aufbrausen

oder zu irgend einem andern Laster geneigt ist, damit nicht irgend

ein Aergerniß daraus entstehe. Solche Brüder sollen auch von Mis¬

sionen und andern auswärtigen Verrichtungen^ stets fern gehalten
werden. Der Gencralobere oder Provinzial erwähle auch einen Len¬

ker des geistlichen Lebens (MsKi8t6r 8pintuali8 vitassj, damit Je¬

der, der dem Rector sich zu eröffnen vielleicht sich scheut, ihm sich
anvertrauen könne.

Der Rector bestrebe sich, mit Gottes Hülfe das Vorbild und

Licht der ganzen Familie zu seyn, erfülle die Regeln vollkommen

und sorge unablässig, daß sie auch von Andern treu erfüllt werden.
Irrende und Fahrlässige ermähne und warne er mild und klug;

verbinde mit den Strafen christliche Liebe, greife vor Anwendung

harter Mittel stets zu sanfteren, entsage jedoch deßhalb der Strenge
keineswegs, damit die Brüder ihn mehr lieben als fürchten. Auf

solchem Weg werden sich die Brüder leicht leiten lassen, vorzüglich

wenn er seine Macht mit Sanftmuth übt, seine Beharrlichkeit und

Festigkeit mit Güte vereint, aber vorzüglich stets reiflicher Erwägung

und Klugheit sich befleißigt. Die öffentlichen und allgemeinen Prü¬
fungen leite der Rector und halte sie, wenn er es für nöthig erach¬

tet, täglich selbst oder durch einen Andern; kein Bruder soll davon
wegbleiben. Der Obervorstehcr hat das Recht allen Nectoren die

tägliche Abhaltung solcher Prüfungen zu befehlen: jedenfalls müssen

sie zweimal wöchentlich in jedem Haus gehalten werden. Was dem

Rector in Gesprächen und Bekenntnissen mit einem Bruder unter

4 Augen anvertraut wird, sey ihm ein unverletzbares Geheimniß.

Wer sich eifrig der Tugend und dem Gebet hingibt, dem wird

auch Erleuchtung von Oben nicht mangeln und er wird seine Brü¬

der weise und sicher zur christlichen Vollkommenheit führen können;

demselben Gesetz der Geheimhaltung sind auch die Directoren, Vi-

karien und andere Vorsteher der Congregation unterworfen.

Der Superior visitire öfters die Zellen, aber bekümmere sich

vorzüglich darum, daß die Laienbrüder nicht nur in der christlichen

Lehre, sondern auch in unsern Statuten und in unserer Disciplin

gehörigen Unterricht erhalten.
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^ Kap. »1. Bon dem in der «. Ferie zu haltende» Kapitel.

^ An jeder 6. Ferie sollen alle Bruder nach der Vesper in dem

^ Kapitelsaal sich versammeln, nach Anrufung des göttlichen Geistes
M ihre Fehler und Sünden oder Nichtbeachtungen unserer Regeln und

^ Statuten beichten. Hierauf wird der Superior einem Jeden die ge-
Mr hörige Ermahnung ertheilen und die gebührende Strafe zumessen.

Hiernach entfernen sich die Geistlichen und Laien und man be-

ginnt mit den Priestern und andern ausgezeichneten Personen des

K-. Ordens Verhandlungen über die nöthigen Vorschlage u. s. w., wo-
E«: bei Jeder seine Ansicht offen und demüthig mittheilt.

Plix Wissen Geistliche oder Laien etwas, was gegen die Statuten
M oder die Ordensdisciplin lauft, so haben sie es dem Superior in der

> Stille, zu melden, damit dieser das Uebel in Zeiten beseitige und
m!» nicht irgend etwas Nachtheiliges verschwiegen oder Übergängen werde.

Sie sollen daher wenigstens einmal monatlich im Schlafsaal zusam-
ij» menkommen und, wenn sie nichts anzuzeigen haben, nützliche Leh¬

ren und Ermahnungen sich erbitten. Die Schuldigen sollen mit

Ä L Liebe .und Klugheit getadelt und bestraft werden; eine geheime Sache
!k»e soll einmal, ja zweimal als Geheimniß behandelt werden; ist aber

lrM eine Sünde zu öffentlicher Kunde gekommen, so muß auch die Cor-

ZU rection öffentlich im Kapitel erfolgen und sollen dazu stets die wahrschein-
lich wirksamsten und nützlichsten Mittel angewendet werden, zu wel-

rmz! chem Zweck der Rath des Obervorstehcrs und der Senioren einge-
«, U holt wird.

«W Kap. SS. Wie man reisen »nd sich der weltlichen Dinge ent-
halten soll.

Niemand verlasse ohne eine vom Superior gebilligte Ursache,

noch ohne einen von diesem ihm zugetheilten Gefährten das Haus.
^eder richte vor der Abreise seine Seele zu Gott, wandle dann be-

^ , scheiden und zu Fuß. Erheischt die Nothwendigkeit oder irgend ein
anderer wichtiger Grund den Gebrauch eines Pferdes oder andernE Beförderungsmittels, so bediene man sich dessen niemals ohne Er-

-'s. laubniß des Superiors. Vor der Abreise und bei der Rückkehr er-

bitte man sich des Superiors Segen. Hat man eine lange Reise
KL'. vor sich, so muß die Erlaubniß dazu von dem Generalobern oder

Provinzial schriftlich und besiegelt ertheilt werden. Unterweges ge-

dseile man sich niemals zu weiblichen Wesen und zu Weltlichen über-
Haupt nur, sofern es unerläßlich ist. Man wandle oft eine halbe

^ Stunde lang schweigend, hüte sich aber stets vor Geschwätzigkeit und
spreche nur von frommen und nützlichen Dingen, welche mehr und

^ mehr für Gott entflammen. Betritt man einen bewohnten Ort, so

eile man, wo es möglich ist, zuerst in die Kirche, bete dort Gott im

^ heiligen Sakrament des Abendmahls an und verrichte dann seine

übrigen Geschäfte. Erlaubt es die Zeit, so beschäftige man sich mit

v. Biedenftld'S Mönchsorden. Suppl. 3



Uebungen der christlichen Barmherzigkeit und Liebe nach der Vor.
schrift'des Instituts; es ist nicht erlaubt, durch überflüssige Besuche
und weltliche Verrichtungen, am wenigsten durch solche, welche in
Gesellschaft von Frauenzimmernführen, sich zu zerstreuen. Schick¬
lich mag jedoch ein Besuch bei den Vorstehern erscheinen, geschähe
dieß auch nur, um denselben seine Ehrfurcht und Liebe zu bezeigen.
Ucbrigens sollen sie die Dürftigen und Armen und noch mehr die
Kranken in den Spitälern, auch die Gefangenen in den Kerkern be¬
suchen, mit heilsamen Ermahnungen sie aufrichten, sie trösten und
zur Verehrung der Mysterien des göttlichen Lebens sie entflammen,
überall die Ehre des Hauses Gottes gelegentlich befördern, wo sie
Albernes entdecken, es mit Eifer und Umsicht zu entfernen trachten.
Ohne dringende Noth gehe man nicht in die Häuser seiner Ver¬
wandten, sondern man zeige überall, daß man todt für die Seini-
gen und für die Welt, nur Gott allein lebe. Finden sich etwa
einige Wohlthäter, die zugleich Verwandte eines Bruders sind und
die Unsrigen ohne allen Unterschied als Gäste aufnehmen, so möge
der reisende Bruder des Werks ihrer Liebe sich ebenfalls freuen, aber
dabei so bescheiden und religiös sich benehmen, als befände er sich
in einem fremden Haus.

Niemand mische sich unter irgend einem Vorwand in Testa¬
ments-, Vertrags-, Heirathsangelegenheiten oder andere weltliche
Geschäfte.

Mit Erlaubniß des Superiors sey Jedem gestattet, einen Spa-
ziergang vor dem Haus oder um das Haus zu machen, sofern es
nur geschehn soll, um seinen Geist wieder zu starken, sein Gedächt¬
niß zu kräftigen, über irgend etwas nachzudenken. Aber Niemand
laufe langer herum, als es gerade nöthig ist, und rhue dies nie
lediglich in der Absicht, vom gebotenen Schweigen für einige Zeit
befreit, um so ungezwungenermit Brüdern oder Andern plaudern
zu können.

Kap. SS. Wie man die geistlichen Hebungen am Ort selbst oder

in einer dem einsame» Hans nahen Stadt verrichten soll.
Sobald ein einzelnes Haus eine hinlängliche Zahl von Bru¬

dern enthält, welche für apostolische Missionen und andere fromme
Arbeiten zum Wohl des Nächsten tauglich befunden werden, so mag
der Superior einen der Priester oder der Geistlichen wählen, der
an einem Festtag in den umliegenden Orten die Lehre des christlichen
Glaubens dem Volk predige und es in andern Pflichten der Fröm¬
migkeit unterrichte, auch das Gedächtniß und die Verehrung der
lebcnbringcnden Leiden und des Todes Christi befördere. Ein sol¬
cher Bruder soll jedoch dieses Amt so verwalten, daß er Abends in
sein Haus zurückkehren könne.
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An Festtagen seyen die Bruder nicht gezwungen, in die näch¬

sten Orte zu §chen, um daselbst den Reuigen das Sakrament der
Beichte zu reichen. Kommen jedoch dergleichen Leute in der Ab¬

sicht zu beichten in unsere Kirche, so sollen die zu solchem Geschäft

befugten Priester aus christlicher Liebe die Beichte hören. In Häu¬

sern der strengern Einsamkeit und der Prüfung sollen wo möglich
Weiber niemals zur Beichte angenommen werden.

Keiner der Unsrigen übernehme die den Pfarrern eigenthümli¬

chen Geschäfte; tritt dazu einmal eine sehr ernste Ursache ein, so

soll es nur mit Genehmigung des Generalobern oder des Provin-

zials geschehen können, damit Alles richtig und klug geschehe.

Kap. S4. Don den Werken der Genugthuung und den in der

Kongregation zu erlangenden Verdiensten.

Außer den in den Statuten vorgeschriebenen Fasten nehme Je¬

der an der 4. und 6. Ferie und am Sabath eine freiwillige Geiße¬
lung vor und zwar so lange der 50. und der 129. Psalm dauern;

diese Psalmen sprechen sie mit leiser Stimme nebst den gewöhnlichen

Gebeten. Dieß geschehe jedoch nicht von dem Tag Christi Geburt

an bis einschließlich zur Ocrave Epiphaniä, auch nicht an den Ok¬

taven der Auferstehung und tlorporis Olrristi. Von dem ersten

Tag des Advent bis zum Tag von Christi Geburt, auch an allen

Tagen Quadragesimä, soll diese freiwillige Geißelung auch an jeder

2. Ferie der Woche vorgenommen, jedoch aufgeschoben werden, wenn
auf diesen Tag ein Fest fällt.

Sache des Superiors ist es, in der Kirche, der Congregation oder
dem Volk schweren Zeiten, allen Brüdern diese körperliche Mortisikation

aufzugeben und dasselbe zu thun, um irgend ein Uebel von dem Näch¬

sten abzuwenden oder eine Wohlthat von Gott zu erlangen. Mit
Erlaubniß des Superiors oder des geistlichen Führers sey jedem

Bruder gestattet, aus besonderem Tugendeifer solche Mortisikationen

noch häufiger vorzunehmen. Aber Jeder hüte sich, solches aus eig¬
ner Machtvollkommenheit ohne Erlaubniß zu thun, indem solches

ohne das Verdienst des Gehorsams, wozu wir vor Allem verpflichtet

sind, geschähe.
Än jeder 6. Ferie bestreben sich sämmtliche Brüder, irgend ein

körperliches Leiden sich selbst aufzulegen oder ein Beispiel der Tu¬

gend zu geben und zwar zum Gedächtniß des Leidens und Ster¬

bens unseres Herrn. Dieß geschehe vorzüglich in dem Speisesaal.

Kap. SS. Don den Strafen und Bußen für Verletzung der

Regel» und Statuten.

Strafen sind denjenigen aufzulegen, welche aus eigner Schuld
die Regeln und Statuten verletzen. Der Grad und die Art der
Strafe bleiben dem Willen und der Klugheit des Vorstehers über-

3*



lassen, der nicht nur nach Art und Grad der Schuld, sondern auch
mit Berücksichtigung der Persönlichkeit des Schuldigen eine Strafe
verhangen wird. Äei ernsten Borfällen werde auf der Stelle ein
Kapitel berufen und der Schuldige beuge sich unter eine Strafe,
welche nach der Ansicht des Superiors für heilsam und angemessen
gehalten wird. In allen Dingen fordere jedoch die christliche Liebe
!hr Recht und erhalte es.

Kap. »6. Von der Sorge für kranke Bruder.
Die Kranken seyen ein Hauptgegenstand der Sorgfalt der Ge¬

sunden. Sie sollen mit Fleiß und christlicher Liebe bedient werden;
man versäume kein leibliches und kein geistliches Mittel zu Erzielung
ihrer Besserung, Beruhigungund Tröstung. Dagegen sollen auch
die Kranken demüthig und gern annehmen, was ibnen gereicht wird
und geschieht; die Befehle der Aerzte und der Krankenwärtermit
freudiger Seele befolgen, in Allem gehorsam und willig sich bewei¬
sen. Die Krankenhäuser seyen rein und redlich versorgt; der Haus¬
rath sey, wenngleich arm, doch anständig, tauglich und nach Be¬
dürfniß eingerichtet. Der Supcrior besuche diese Häuser oft, über¬
biete alle Ändere an Liebe, Sorgfalt und Wachsamkeit, damit kein
Heilmittel und kein Trost den Kranken fehle. Das Bett der Kran¬
ken sey über Stroh errichtet, habe wollene Unterlagen, bequeme wol¬
lene Nackenkisscn und Decken und zwar gewöhnliches, aber vollkom¬
men weißes Linnenzeug.

Muß nach Vorschrift des Arztes und des Vorstandes der Kran¬
kenpflege der Kranke aus triftigen Gründen seine Tunika auszie¬
hen, so muß er dafür Ersatz durch Linnen und ein Hemd erhalten.
Äber die Todten werden in eine Tunika gekleidet. Alle von schwe¬
rer Krankheit Befallenen sollen niemals allein gelassen werden, vor¬
züglich nicht bei Nacht. Die zu ihrer Bewachung Bestimmten sol¬
len sich alle mögliche Mühe geben, durch leibliche und geistliche Mit¬
tel ihnen möglichst zu helfen, namentlich bei den mit der letzten Kraft
Ringenden ihre Sorgfalt verdoppeln. Sobald ein Bruder in den
letzten Zügen liegt, versammeln sich alle Brüdcr im Krankenzimmer,
empfehlen den Sterbenden durch vereintes Gebet dem lieben Gott,
daß er ein frommes und heiliges Ende verleihe.

Kap. sr. Was Leim Tod eines Bruders zu thun ist; von den

Opfern und Gebeten der Congregatio» für verstorbene Brüder
und Wohlthäter.

Ist ein Priester, Geistlicher oder Laie aus der Congregation ge¬
storben, so benachrichtige der Rector des Hauses davon alle Recro-
ren der übrigen Häuser der Provinz, damit sie der Seele des Ab¬
geschiedenen mit den schuldigen Opfern und Gebeten helfen. So¬
bald eine solche Nachricht in einem HauS eintrifft, versammeln sich



alle Bruder im Chor und hallen ein vollständiges Todtenamt und
bringen das göttliche Opfer. Außerdem hat jeder Priester der Pro¬
vinz 3 Messen zu halten. Die Geistlichen und Laien empfangen
omal das heilige Abendmahlund beten eben so oft den ganzen Ro¬
senkranz. Alle Religiösen geiseln sich zur Sühnung der Seele des
Verstorbenen. Auch ermähnen wir alle Bruder der Kongregation,
daß sie für den Verstorbenen nach Kräften Werke der Liebe üben,
heilige Jndulgcnzennach dem Gebrauch der katholischen Kirche er-
rheilcn, indem wir alle versichert seyn dürfen, daß wir nach unserm
Tod mit Gottes Hülfe von Andern erlangen werden, was wir im
Leben für Brüdcr gethan.

Der Leichnam wird auf eine nackte Tafel auf den Boden ge¬
legt, sein Haupt werde mit Asche bestreut, seine Hände halten ein
Krucifix auf der Brust; war der Verstorbene ein Priester, so wird
ihm die Stola um den Hals gelegt und dann erfolgt das Begrab-
niß nach dem Ritus der heiligen Mutterkirchean dem dazu be¬
stimmten Ort. Außer den Gebeten und andern frommen Werken,
wie solche in der Kongregation für lebende und verstorbene Brüder
und Wohlthäter geübt werden, wird man monatlich einmal ein Todten¬
amt halten und Gott das für verstorbene Wohlthäter bestimmte
Opfer darbringen. Dasselbe geschehe auch für die Brüder unserer
Kongregation. Nichterfüllung der vorgeschriebenen Gesetze und
Statuten gilt gegen die Brüder nicht für eine Todsünde, sofern
nicht geradezu die Ordcnsgelübde gebrochen sind. Dennoch sey Nie¬
mand in der Kongregation, der sich nicht redlich und nach allen
Kräften bemühe, alles genau, treu und rein zu erfüllen; denn man
hat in diesem Stand die kräftigsten und sichersten Mittel zu Erlan¬
gung der christlichen Vollkommenheit.

Man lese alle Regeln und Vorschriftenaufrichtig und unbe¬
fangenen Blickes, demüthigen und schlichten Herzens, man bemühe
sich, sie zu erfüllen, man lege sie nicht in's Geheim aus, man un¬
terwerfe sie keiner besondern Prüfung, man erkläre sie nicht will¬
kürlich. Dazu steht das Recht nur dem Generalkapitel der ganzen
Kongregationzu, auch außer solcher Zeit dem Generalvorsteher mit
seinen Räthen.

Allen lieben Brüdern der Congregration insgesammt und je¬
dem Einzelnen empfiehlt man nochmals genaues Studium der Sta¬
tuten, Eifer und Gehorsam,so wie die Mutter jeden ermähnt:
„kllli obsorva inaiillata moa, vt vivss." Denn religiöse, mit
reinem und treuem Herzen erfüllte Sorge wird ein ruhiges, zeitliches
und ewiges Leben zugleich bereiten, welches der allmächtige und all¬
barmherzige Gott, zu dessen Ruhm alles geschehen soll, Allen ver¬
leihen möge! Amen.

Die Regeln und Ermahnungen beschließen wir mit den Wor¬
ten des heiligen Abtes Bernhard: „koZo vos k'rstres, et mul-



tum vbsecro, sie »Alte, et sie State in Domino liiiatissimi,

soliciti semper eirca eustociiaw Orciiuis, ut Oräo vos eustväiat:
Sie liat, ^mon."

Diese Congregationhat sich seit jener Zeit in Italien sehr ver¬
mehrt und weit verbreitet. Sie genießt jetzt in der römisch-katho¬
lischen Kirche ein hohes Ansetzn und zeichnet sich durch Eifer und
Beharrlichkeit in den Missionen auch nach fernen Landern bedeutend
aus. Feste Wohnsitze außer Italien scheint sie noch nicht genom¬
men zu haben, vielleicht auch nicht zu suchen.

Regulirte Geistliche der Congregation der Geweih¬
ten der Jungfrau Maria. (OKIati 6i IVlaria 8an-

lissima, Marienpriester.)

Ich halte für das gerathenste, die mir offiziell zugekommene
Urkunde wörtlich zu geben, einmal weil sie so ziemlich alles enthält,
was über diesen Verein gesagt werden kann, und dann — weil ich
solche Authentizität hier für schätzbar halte, indem diese Nachricht
die erste in Deutschland gedruckte ausführliche Kunde über diesen
jungen Orden ist.

Sie enthalt das Gesuch an den Papst um Bewilligung der
Anstalt und ihrer Regel; hierauf diese Regel selbst; endlich das
päpstliche Billigungsdckretund lautet wie folgt:

Heiligster Vater!
Die Priester der Congregation der Geweihten der Jungfrau

Maria, welche mit Bewilligungdes Ordinarius im Jahr 1816 in
der Stadt Carignano des Sprengels von Turin errichtet worden,
lebten ununterbrochen 5 Jahre lang gemeinschaftlich in dieser Stadt
und andere 5 Jahre getrennt und nur im Geist vereinigt, aber
immer unter derselben Leitung und getreu ihrem Zweck: den geist¬
lichen Uebungen des heiligen Jgnatius ergeben, gute Bücher zu ver¬
breiten und gute evangelische Werke nach Kräften zu erzielen.

Hierauf folgten sie bereitwillig der Einladung des Bischofs
von Pinerolo, in seinem Sprengel sich zu vereinigen und fühlten
sich beglückt durch den Gedanken, den Wünschen eines so großen
Prälaten an die Hand gehen zu können, vorzüglich bei Gelegenheit
dieses heiligen Jubiläums. Zu ihrem eignen geistlichen Nutzen und
zum Wohl der Congregationfügten zu sie ihren ursprünglichen Statu¬
ten die drei gewöhnlichen einfachen Gelübde und das des beständi¬
gen Beharrens, vermehrten auch ihre Regeln mit Beziehung auf



diese Gelübde und auf die Form der Verfassung der Congregation
des allerheiligsten Erlösers, die von Benedict XIV. bestätigt wurde.

Eure Heiligkeit bitten wir daher inständigst und demüthigst
um die Gnade der Bestätigung dieses Instituts und seiner hier an¬
gegebenen Regeln, damit diese Congregation der Stabilität und des
guten Erfolges sich erfreuen könne, welche sonst nicht zu hoffen seyn
dürften u. s. w.

I. Theil.
Bon dem Zweck und von den Regeln.

Kap. I. Zweck der Congregation der Geweihten der Jungfrau
Maria.

Die Congregation der Geweihten der Jungfrau Maria ist ein
frommer Verein von Klerikern, welche beim Anblick des großen Nach¬
theils, den die vergangenen Revolutionen in Betreff des Glaubens
und der Sitten bei den Völkern hervorgebracht, sich entschlossen, sich
durch die Vermittelung der Jungfrau Maria ganz Gott zu weihen, um
sich vor Allem selbst im Heil und in der Heiligkeit zu vervollkomm¬
nen und alsdann durch pünktliche Beobachtung ihrer von der kirch¬
lichen Autorität gebilligten Regeln auch für das Wohl der Neben-
menschen zu wirken.

Zu diesen Regeln kommt noch die Observanz der 3 einfachen
Gelübde der Armuth, der Keuschheit und des Gehorsams nebst dem
Gelübde des Beharrens in der Congregation, und einigen andern
auf diese Gelübde Bezug habenden Regeln.

Ursprünglich wurden diese Gelübde von Allen verlangt, allein
später schien es unstatthaft, dasselbe bei den noch so gefahrvollen
und unglücklichen Zeiten zu thun: jetzt werden sie wieder gefordert,
indem sie in gewisser Hinsicht nothwendig geworden sind, sowohl zu
Erhöhung des geistlichen Heils jedes Geweihten, als für die Be¬
gründung der Dauer der Congregation.

Besonders hat sich die Congregation vorgenommen:
s) Sich vorzüglich der Spendung der heiligen Sakramente zu

widmen, so oft dieß mit Bewilligung der Ordinarien verlangt wird
und zu deren Genuß nach Kräften aufzumuntern, sowohl öffentlich
als privatim und zwar durch völlig unentgeldliche Spendung.

Um die erwähnten Uebungen fruchtbarer zu machen, wurde be¬
stimmt, daß man dem Geist und der Methode des heiligen Jgna-
tius folgen wollte, weil diese auch von dem heiligen Stuhl gebilligt
worden und von der Erfahrung als höchst wirksam längst anerkannt
sind. Sie enthalten bekanntlich zwischen den Meditationen und In¬
struktionen eine Anweisung, wie man ursprünglich und hauptsächlich
zu glauben, zu hoffen und durch eine Reihe trefflich geordneter Wahr-



heilen zu wirken habe. Dieß Alles erleichtert unendlich die Ein¬
drücke auf das Herz und führt stufenweise zur Reinigung, Erleuch¬
tung und Vervollkommnung derselben.

Zur Vermehrung des Gebrauchs der Uebungen des heiligen
Jgnatius bei den auswärts Verbündeten werden diese Kleriker, die
in eigenen Häusern wohnen und zur Lehre nach dieser Methode für
geschickt erachtet werden, sich bereit finden lassen, rheils die Geweihten
selbst zu unterrichten, theils Andere besonders oder in Verbindung mit
der Kongregation zu belehren, dieser bei allen Gelegenheiten, bei der
Beichte rc. behülflich zu seyn, alle Arbeiten ohne irgend einen Lohn zu
verrichten und stets dem heiligen Stuhl ergeben und geneigt zu bleiben.

Dagegen sollen sie Theil haben an allem Guten, was in der
Congregation geschieht, und die Geweihten der heiligen Jungfrau
werden sich stets bemühen, denselben in Ausübung ihrer kirchlichen
Obliegenheiten und Verrichtungen beizustchen *).

b) Die Congregation nimmt sich vor, zu Bildung guter Pfar¬
rer und tüchtiger Arbeiter im Weinberg des Herrn möglichst beizu¬
tragen und zwar in Beherzigung der Worte des Herrn: „Alos-
sis multn, operarii nutem pauoi. " Zu diesem Zweck nehmen
sie Tischgcnosscn (Oouviltori) an, Geistliche, die sich in die Einsam¬
keit zurückziehen, den Uebungen sich widmen, sich an die kirchlichen
Pflichten des Pfarramtes gewöhnen, ihren Bischöfen zur Verfü¬
gung bereit seyn wollen :c. Sie bezahlen eine Pension und sind
gehalten während ihres Verwcilens in der Congregation, die Re¬
geln der Geweihten zu beobachten und zwar in Allem, was sie
angehen und der Kirche nützlich seyn kann.

e) Ein weiterer Zweck der Congregation ist die Bekämpfung
der laufenden Irrthümer, namentlich der in Dogmatik und Moral
obwaltenden Sünden des Unglaubens und der Neucrungssucht, welche
sich bereits sehr weit verbreiteten und täglich weiter verbreiten. Des¬
halb widmen sich die Geweihten dem ernstesten Studium zu gründ¬
licher Befähigung im Geschäft der Bekämpfung und Bekehrung.

Um in einem so höchstwichtigen Punkt der Doctrine nicht zu
irren, empfehlen sie sich vor Allem Eurer Heiligkeit, ihrem Stifter
und Meister, von dem die Kirche singt: „Ouiietss IiLore 808 8ola
iotori'mi8ti in univvi8o munllo " und nehmen sich als ersten Grund¬
satz einen vollständigen, aufrichtigen und unverletzlichen Gehorsam
gegen die Autorität des heiligen Stuhls und aller seiner Lehren.

) Hieraus geht hervor, daß dieser Orden keineswegs auf die eigentlich
tongregrrten und gemeinschaftlich lebenden Mitglieder sich beschränkt, son-
oern auch Ässtlurte unter den übrigen freien Weltgeistliche» haben und die
Zahl derselben gern vermehren will, weil offenbar dadurch die Wirksamkeit
des Ordens erhöht werden muß.

A. d. W.
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Sie betrachten dieses zu allen Zeiten charakteristische Merkmal des
Katholicismus als einziges und sicherstes Mittel, sich gegen die ge.
wohnlichen Irrthümer zu bewahren und die vollkommene Ueberein¬
stimmung und Einförmigkeit der Lehre zu behaupten. Zu diesem
Zweck haben sie sich den heiligen Petrus zu ihrem besondern Patron
erkohren, wiederholenan dessen Festtag das von Pius VI. vorge¬
schriebene Glaubensbekenntnißmit besonderer Beachtung des Arti¬
kels: „Voram obeclientism «ponckeo, voveo, juro."

Ferner bemühen sie sich um Erlangung einer genauen Einsicht
der Entscheidungen in Betreff der Moral und Dogmatik, nament¬
lich über die Bulle: „ViuAomtusauotorvm üäei."

ci) Die Congregation macht sich die Herausgabe und Verbrei¬
tung guter Bücher zu einer ihrer Hauptaufgaben. In der That
sind wahrend der letzten Jahre die schlechten Bücher zahlreicher als
je verbreitet worden und wirksame Mittel in der Hand der Gottlo¬
sen und Feinde der Kirche zu Verbreitung der Irrthümer. Also
müssen die guten Bücher als ein besonderes Gegengift benutzt, zur
Befestigung der Frömmigkeit und Treue befördert werden. Daher
nehmen sich die Geweihten hauptsächlich vor, gute Bücher selbst ken¬
nen zu lernen und auf Mittel zu deren weiterer Verbreitung zu
sinnen.

Zur Erleichterung dieser Kenntniß ließ die Congregation einen
Katalog der ihr bekannten und gebilligten Bücher fertigen. Davon
sind nicht nur die irgend verdächtigen und Parteigeist athmenden
Bücher, auch wenn dieß nur Meinungen beträfe, streng ausgeschlos¬
sen, indem wir als Maxime den Grundsatz des heiligen Augustin
aufstellen: „In nece88»riis unita8, in clubn8 Iiborta8, in vmnibus
clwrita8." Mithin wird dieser Katalog ohne alle Ausnahme nur
gute Bücher enthalten.

Uebrigens ist der Katalog in folgende Klassen eingetheilt:
1) Für diejenigen Personen, welche entweder aus Mangel an Er¬

ziehung oder weil sie gottlose und ketzerische Bücher gelesen
haben, an der Wahrheit der Religion zweifeln.

2) Für diejenigen, welche mit dem Geist der Welt und der Lei¬
denschaften kämpfen.

3) Für alle Bedenklichenund Zweifler und für alle Kleinmüthi-
gen und Niedergeschlagenen.

4) Für alle nach VervollkommnungStrebenden.
5) Für alle, welche sich selbst nicht genug kennen und den Ge¬

schmack für gute Bücher nach und nach gewinnen sollen.
6) Endlich für diejenigen, welche sich den Studien ergeben, um

ihnen die besten Bücher zu verschaffen, namentlich gegen die
umlaufenden Irrthümer und besonders gegen den Jansenis-
mus, Richerismus, Febronianismus.



Kap. II Regeln der Geweihten der heiligen Jungfrau.
Artikel 1. Ueber die eigene Heiligung.

tz. 1.
Ueber die religiösen Handlungen jedes Tages.

u) Jeder übt die Meditation und die geistliche Lectüre zu der
von dem Superior bestimmten Zeit; außer dem Besuch des heiligen
Sakramentes 2 Gewissensprüfungen.

b) Die Priester feiern die heilige Messe; wer nicht Priester ist,
hört sie andächtig an und betet statt der kanonischen Tagzeiten
den Rosenkranz zu Ehren der heiligen Jungfrau oder das Amt der
heiligen Jungfrau (okücio ckvlla Llackoima).

Jede Woche.
v) Wenigstens einmal feiern Alle das Sakrament der Buße

und wer nicht Priester ist, genießt das Sakrament des heiligen
Abendmahls.Jeder habe einen beständigen Beichtvater; zum Vor¬
theil der Gemeine wird stets ein Beichtvater bestimmt seyn.

ä) Alan wird eine geistliche Conferenz halten, wobei der Su¬
perior eine Ermahnung vorausgehen läßt und dann die zeitigen
Coadjutoren eine Erörterung der christlichen Lehre folgen lassen.

Jeden Monat.
e) Jeder zieht sich für einen Tag in die Einsamkeit zurück, in

der Regel am ersten freien Tag des Monats.
f) Zu größerm geistlichen Vortheil wird Jeder dem Superior

Rechenschaft von seinem Innern ablegen, und zwar nach der vom
heiligen Jgnatius in seinen Statuten vorgeschlagenen und von vie¬
len Päpsten gebilligten Methode.

Jedes Jahr.
§) Niemand wird verfehlen, jährlich einmal die Uebungen des

heiligen Jgnatius und die dabei vorgeschriebene Jahresbeichte vorzu¬
nehmen. Die Generalbeichte legt ohnehin Jeder beim Eintritt in
die Congregrationab.

§. 2 .
Won den Studien und von der Uebereinstimmung.

h) Eifrigst verlege man sich auf die Studien, dieser wesentlich¬
sten Pflicht eines Geistlichen, namentlich auf das Studium der dog¬
matischen, moralischen und polemischen Theologie. Ihr Meister und
Vorbild wird Tommaso und ihre Lehre einzig die der römischen
Kirche seyn.

i) Wöchentlich einmal halten sie moralische Conferenz und ent¬
halten sich voll Abscheu des Geistes der Parteiung und Neuerung.
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k) Sie bemühen sich ferner um möglichste Einheit in Medita¬
tionen und im Unterricht, damit alle Uebungen der Methode des
heiligen Jgnatius getreu vorgenommen werden.

§. 3 .
Won der gegenseitigen Einigkeit.

l) Man wende alles Mögliche an, um die gegenseitige Liebe
und Einigkeit zu erhalten, deßhalb bemühe man sich, Einer den An¬
dern gegenseitig achten zu können, damit man sich auch herzlich lie¬
ben könne, und Jeder sey stets zu jedem Opfer bereit, um das Band
der Liebe nie abreißen zu lassen. Man komme sich bei jeder Gele¬
genheit freundlich, entgegen, man ermähne und warne sich und lasse
sich stets Allen gegenüber durch die eigenen Fehler gewarnt seyn.

Artikel 2. Von dem Eifer der Seelen.

m) Da einer der Hauptzwecke die Verbreitung der Uebungen
ist, so schenke man den Predigten über solche Gegenstände in unse¬
rer Kirche die größte Aufmerksamkeit und predige selbst darüber.
Niemand kann dieß ohne Erlaubniß des Superiors der Congrega-
tion thun, aber auch Niemand, den er dazu bestimmt hat, es ver¬
weigern.

n) Unermüdlich harre man im Beichtstuhl und nehme dort Je¬
den auf, vorzüglich die Bedrängtestcn und zwar mit fröhlicher
Miene und ohne Zeichen des Unwillens.

o) Man befördere die Lust zu dem Genuß der heiligen Sakra¬
mente und zur Lectüre guter Bücher.

Kap. m. Regeln in Betreff der Gelübde der Keuschheit, der
Armuth, des Gehorsams und des Beharrens.

tz. 1.
Won dem Gelübde der Armuth»

a) Die Mitglieder dieser Congregation leben in vollkommener
Gemeinschaft und Gleichförmigkeit. Jedes Haus wird ihnen alles
Nöthige liefern; als Arme werden sie sich mit einem spärlichen Tisch
begnügen, an dem Alles für Alle gleich ist, ohne Rücksicht auf Amt
und Würde. Wahrend sie ihren Körper daselbst stärken, erhalte auch
der Geist seine Nahrung durch Vorlesung aus irgend einem geist¬
lichen Buch.

b) Auch die Kleidung der Congregation sey arm, aber ehrwür¬
digen Priestern angemessen. Doch sey der Gebrauch der Seide, klei¬
ner Hüte, so wie aller leichtfertigen und eiteln Dinge verboten.
Im Allgemeinen und für jeden Einzelnen bleibt der Gebrauch irgend
einer Sache von Gold oder Silber untersagt; nur die Kirche ist
davon ausgenommen. Der Priesterrock, der Mantel, die Strümpfe
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seyen von gemeiner Wolle, jedoch sind Unterstrümpfe von Linnen

oder Bombasi'n, ein seidener Schirm gestattet, die Schuhe seyen
einfach.

e) Die Zimmer sind klein, die Möbel arm aber in Allem gleich¬

förmig; ein einfaches Tischchen mit Schublade, jedoch ohne Schloß,

drei Stühle, 4 Bilder von Papier, ein Krucifix von einfachem Holz,
außer der heiligen Schrift 2 bis 3 geistliche Bücher, weil das Be¬

dürfniß aller andern Bücher mit Erlaubniß des Superiors aus der

gemeinschaftlichen Bibliothek befriedigt und auf gleiche Weise jedem

andern Wunsch nach kleinen Bequemlichkeiten entsprochen wer¬
den kann.

ck) Niemand aus der Eongregation kann zu den Weihen oder

Gelübden zugelassen werden, wenn er nicht so viel eigenes Vermö¬

gen besitzt, als die Synodaltare des Sprengels vorschreibt. Indes¬
sen ist Allen der Gebrauch dieses Vermögens verboten und dieses

gilt sowohl für die Zinsen, als für die Kapitalien oder jedes andere

Besitzthum, indem alles, was einem Jedem gehört, von dem Su-
perior verwaltet und verwendet wird.

e) Alle Kleinigkeiten, welche sie zu ihrem Gebrauch erhalten

haben, verwenden sie nur dazu, wozu der Superior sie gegeben hat.

Uebrigens ist streng verboten, ohne Erlaubniß des Superiors irgend

etwas zu geben oder anzunehmen, zu borgen oder zu verleihen.
k) Zufolge dieses Gelübdes verbinden sich die Mitglieder, Wür¬

den, Benesi'cien, Aemter rc. irgend einer Art außerhalb der Congre-

gation, weder mittelbar noch unmittelbar zu suchen, noch anzuneh¬
men, außer wenn der heilige Vater oder der oberste Rector im Na¬

men des Gehorsams die Annahme zur Pflicht macht. Dieß Alles

muß bei größter Strafe auf das gewissenhafteste beobachtet werden,

indem ein dagegen Fehlender sogar von der Eongregation ausgesto-
ßen werden kann. Sollte ein Superior oder selbst der oberste Rector

irgend eine Neuerung aus Schwachheit gegen das Gelübde der Ar¬

muth erweislich zulassen, so kann er seines Amtes entsetzt, seiner
activen und passiven Stimme beraubt werden.

8) Auch im Fall der größten Noth sey das Betteln stets ver¬

boten : man erwarte von der Vorsehung die Hülfe. Aeußersten Falls

sey höchstens erlaubt, irgend einem der Wohlthäter sich zu entdecken.

Ii) Da jedes Mitglied der Eongregation das Eigenthumsrecht

seines Vermögens behält, so kann es auch darüber verfügen, jedoch
nur zum Vortheil seiner Verwandten; sollen diese es nicht erhalten,

so muß es der Eongregation vermacht werden. Jedoch wird die

Eongregation weder Legate noch Schenkungen von irgend einem
Mitglied annehmen, wenn dieses arme Verwandte hat; herrscht ein

Zweifel über die Armuth dieser Verwandten, so hat der Ordinarius

des Erblassers die Sache zu ermitteln, den Zweifel zu lösen.



§. 2 .
Wom Gelübde der Keuschheit.

Da diese Tugend dem Sohn Gottes von selbst sehr theuer ist

und einem evangelischen Arbeiter stets unerläßlich bleibt, so müssen
die Mitglieder dieser Congregation auf Bewahrung derselben die

eifrigste Sorgfalt verwenden. Sie seyen daher außerordentlich vor-

üiiLi, Wig allen Geschäften und bei jedem Zusammenkommen mit

Personen des andern Geschlechts; sie gehen nicht in ein Haus von

cchn,̂ Reuigen und Büßenden noch von andern Weltlichen, ohne die drin¬
gendste Ursache und specielle Erlaubniß des Superiors, auch in kei-

ÄKk nem Fall ohne den von diesem ihnen bestimmten Gefährten.

Ätz Wom Gelübde des Gehorsams.

er) Die Mitglieder dieser Congregation sollen den Ordinarien

der Orte, wo sie sich gerade befinden, in allen Dingen den streng¬
sten Gehorsam zollen, so weit dieß mit den besondern Bestimm»»-

s äL gen unserer Regeln und Statuten verträglich ist.
j.«ic b) Genauesten Gehorsam leisten sie ferner vor Allem allen ihren

«SijÄ Regeln und Statuten, dann allen Befehlen und Anordnungen ihrer
fsi. l Obern, so daß man mit Recht von ihnen sagen könne, sie haben

i,Ä>I gar keinen eigenen Willen, sondern Alles beruht in den Händen
kA ihrer Obern. Sie bezeigen ihren Supcrioren jede Art von Achtung,

sÄ entschuldigen, vertheidigen und beschönigen sich niemals denselben
«ai gegenüber, sondern hören und nehmen deren Worte und Bemerkun-

gen mit schuldiger Demuth an.

^ v) Ohne specielle Erlaubniß der Supcrioren sey Keinem erlaubt,
H an irgend Jemand einen Brief zu schreiben, ausgenommen an den

obersten Ncctor oder an dessen Räthe; ohne dieselbe Erlaubniß darf

auch kein Brief angenommen werden, außer von diesen höchsten

Obern. Ebenso werden sie außerdem gemeinschaftlichen Tisch durch¬

aus nichts essen noch trinken, weder in den Garten, in die Zel-

^ len, in das Refektorium, in die Küche noch in das Zimmer eines
A Andern gehen.

^ tz- 4.

^ Bon dem Gelübde des Beharrens in der Congregation.
, Zu den bereits erwähnten Gelübden haben sie noch das Ge¬

lübde des Beharrens zu leisten. Sie verpflichten sich dadurch, in

^ der Gemeinschaft der Congregation bis an ihren Tod zu bleiben und

^ keine Dispensation davon außer von dem Papst oder dem obersten

^ ! Rector zu verlangen. Dagegen hat der oberste Rector immer das
Recht der Ausweisung derjenigen Mitglieder, welche der Brüderschaft

"icht zur Erbauung dienen können; indessen wird er in solchen Fallen
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des reiflichsten Erwagens sich befleißigen und dabei mit strengster
Rechtlichkeit und ohne alle Leidenschaft zu Werke gehen.

II. Theil.

Don der Regierung der Congregation.

Kap. I. Dom obersten Rector und andern Beamten.

n) Die Congregation wird von einem Generalsuperior regiert;
dieser wird auf Lebenszeit erwählt und oberster Rector (kettors
IllaAAiore) genannt. Ihn erwählt das Generalkapitel, aber kano¬
nisch gültig ist die Wahl nur durch eine Mehrheit von 2 Drittthei-
len aller Stimmfähigen und niemand kann zu dieser Stelle gewählt
werden, der nicht schon wenigstens 10 Jahre zur Erbauung in der
Congregation gelebt und nicht das 35. Lebensjahr vollendet hat.
Auch soll er außer den Missionsdiensten bereits das Amt eines Lo-
calrectors oder eines Raths verwaltet haben.

d) Der oberste Rector kann sich jedes beliebige Haus des Or¬
dens zu seinem Wohnsitz wählen. Er hat absolute Gewalt über
die ganze Leitung des Innern und Häuslichen, über alle Häuser und
Mitglieder der Congregation; nach Außen sollen unsre Brüder, so
weit es mit Regel und Statuten vereinbar ist, immer der Juris¬
diktion der Ordinarien unterworfen seyn. Was die Weihen betrifft,
so sollen die Mitglieder von dem Ordinarius geweiht werden, wie
es bei andern gemeinschaftlich Lebenden und daher „regulirte Or¬
den" genannten Congregationen der Fall ist.

e) Dem obersten Rector steht das Recht der Wahl der Haus-
rectoren zu; auch ernennt er die Ermahner, die beiden Räthe jedes
Rectors, die Novizen- und Studentenmeister, die Visitatoren und
die Vorleser, kann diese nach Gutdünken, aber natürlich nur bei ge¬
nügenden Ursachen, wieder absetzen. Die gewöhnliche Veränderung
bei diesen Stellen erfolgt von 3 zu 3 Jahren.

6) Von ihm hängt es auch ab, neue Stiftungen und Häuser¬
gründungen anzunehmen, den Platz dafür zu bestimmen, neue Mit¬
glieder aufzunehmen, Andre zu entlassen. Sind Männer, welche
sich der Congregation anschließen wollen, Subdiakonen, so können
sie vom obersten Rector allein ohne Beistimmung seiner Räthe an¬
genommen werden; sind sie es nicht, so erfolgt die Annahme nur
durch Stimmenmehrheit der Räthe. In Betreff des Alters wird
man sich bei Neuaufzunehmenden genau an die Vorschriften der
Tridentinischen Kirchenversammlung (8088. 5. cls kegulLiibus,
«sp. 15.) halten.

e) Die Hauptaufgabe des obersten Rectors ist die aufmerk¬
samste Aufsicht über strenge Beachtung der Regeln und Statuten
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des Instituts. Er selbst wird darin mit bestem Beispiel vorange¬
hen. Auch wird er persönlich oder durch einen seiner Visitatoren
jährlich alle Häuser der Congregation beaugenscheinigen.

t) Ohne die triftigsten Ursachen und die Einwilligung des Ge-

neralkapitcls kann der oberste Rector seine Stelle niemals niederlegen.

Das Kapitel wird dem obersten Rector sechs Rathe (6011-
sultatoil) an die Seite geben, mit welchen jeden Monat alle wich¬

tigen Angelegenheiten des Instituts zu verhandeln sind, namentlich
die Wahlen neuer Hausrectorcn, Visitatoren, Novizenmeister, die Er¬

richtung neuer, die Verlassung schon gegründeter Häuser, die Aus-
weisung bereits angenommener Mitglieder rc. Wo die Stimme der

Räthe nur eine berathende ist, bat er nicht die Verpflichtung, diesen
beizustimmen, allein es mag sich wohl geziemen, daß er in den mei¬

sten Fällen der Stimmenmehrheit und Vernunft sich. füge.

b) Der oberste Rector wird durch eine geheime Schrift seinen

Vikarius ernennen und dieser wird seine Stelle bis zur Ernennung
eines neuen obersten Rectors durch ein Generalkapitel einnehmen.
Findet sich keine Ernennung eines Vikarius vor, so werden die

Räthe des Verstorbenen sogleich zur Wahl eines Solchen schreiten.
i) Nach dem Tod des obersten Rectors wird der von ihm er¬

nannte oder von den Räthen erwählte Vikarius, spätestens nach
6 Monaten ein Generalkapitel versammeln. Ein solches General¬

kapitel besteht aus dem Generalprocurator, den Räthen des verstor¬

benen obersten Rectors und den Ncctoren aller Häuser, deren jeder

einen Gefährten mitbringen wird, welcher ihm von dem Hauskapi¬

tel zugetheilt worden. Ein solches Hauskapitel besteht aus der Ge¬
sammtheit aller Priester des Hauses, welche als Berufene Stimm-

und Vorschlagsrecht haben, in Allem, was die Aufrechthaltung der
Observanz betrifft und den Vortheil des Instituts bezweckt.

k) In diesem Generalkapitel werden 6 neue Räthe für den

neuen obersten Rector erwählt. Ihr Amt dauert, so lange der oberste
Rector an seiner Stelle bleiben wird. Unter diesen Räthen müssen

sich nothwendig der Ermahner (I-'^mmouilore) des obersten Rectors
und der Sekretär des Kapitels befinden, welche ebenfalls von dem¬

selben Generalkapitel erwählt werden.

l) Geht ein solcher Rath jemals ab, so werde ein neuer an

dessen Stelle von dem obersten Rector und seinen Räthen durch

Stimmenmehrheit erwählt; der oberste Rector allein sey niemals zu

einer solchen Wahl befugt.

m) Zur Vorbeugung aller bei jeder Gemeinde unvermeidlichen

Unordnungen und zu fortwährender Erneuerung und Bestärkung der

Beobachtung unserer Regeln, soll sich ein Generalkapitel von 9 zu9 Jahren an dem von dem obersten Rector bestimmten Ort versam¬

meln und vorzüglich den Zustand jedes einzelnen Hauses sorgfältigst

prüfen. Ein solches Generalkapitel hat das Recht der Aufstellung
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neuer Regeln und Statuten zum Bortheil der Anstalt, jedoch nur
innerhalb der ursprünglichenGrenzen und Bestimmungen unseres
Instituts. Aus vernünftigen Gründen kann es auch die Anordnun¬
gen des obersten Rectors und eines frühern Generalkapitels an-
nulliren.

n) Benimmt sich ein oberster Rector so schlecht, daß er abge¬
setzt zu werden verdient, so haben seine 6 Rathe das Recht der
Berufung eines Generalkapitels zu diesem Zweck und dieses kann
die Absetzung durch Stimmenmehrheit von 2 Dritttheilenaus-
sprechen.

H. -L.

Won dem Ermahner des obersten Rectors.

Das Generalkapitel gibt, wie gesagt, dem obersten Rector einen
Ermahner, der dessen natürlicher Rathgeber ist. Bor Allem beob¬
achte er das Benehmen des Rectors; findet er es nicht übereinstim¬
mend mit den Regeln und Statuten; erachtet er, daß hieraus dem
Institut ein bedeutender Nachtheil erwachsen könne; sieht er, daß
durch dessen Schwäche Nachlässigkeit in Beobachtung der regulirten
Observanz entstehen würde, so theile er mit Demuth und Liebe dem
obersten Rector seine Bcdenklickkeiten mit. Aendert sich dieser hier¬
auf nicht, bleibt die Unordnung und droht bedeutend zu werden, so
hat er die Pflicht, die übrigen Räthe aufmerksamzu machen, damit
gemeinschaftlich die kräftigsten Mittel zur Abhülfe berathen werden
können und nötigenfalls ein Generalkapitelberufen werde.

tz. 3.

Wom Generalprocurator.

Dasselbe Generalkapitel, welches den obersten Rector wählt,
ernennt auch einen Generalprocurator,der ebenfalls so lange als der
oberste Rector im Amt bleibt. Seine Bestimmung ist die Leitung
und Führung aller vom obersten Rector oder vom Generalkapitcl
ihm übertragenen Geschäfte und Verhandlungen der Kongregation.
Er hat die Aufsicht über sämmtlicheEinkünfte der ganzen Körper-
schaft und über deren von dem obersten Rector und dessen Räthen
bestimmte Verwendung. Immer nach 6 Monaten legt er dem ober¬
sten Rector und dessen Räthen Rechenschaft über die Verwaltung
der Einkünfte ab. Stirbt ein Generalprocurator,so erfolgt die Wahl
eines Neuen genau nach der bei der Wahl eines Rathes vorgeschrie¬
benen Form.

§. 4 .
Won den Bisitatoren.

rch Da der oberste Rector zu jährlicher Untersuchung aller Häu¬
ser der Congregation verpflichtet ist, jedoch an vollständiger Aus¬
übung dieser Pflicht leicht verhindert werden kann, so mag er in
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solchem Fall andere Visitatorcn ernennen, aber bei Wahl derselben
auf Reife des Alters und moralische Würde der Personen Rücksicht
nehmen.

b) Diese Visitatorcn haben dann gleiche Machtvollkommenheit
wie der oberste Rcctor selbst. Sie mögen in jedem von ihnen be¬
suchten Haus nützliche und nöthige Anordnungen zu guter Leitung
desselben und zu beharrlicher Beobachtung der regulirten Obscrvanz
erlassen und dann von Allem dem obersten Rector Rechenschaft
geben.

§. 6 .
Von den Localrectoren und andern Aemtern.

Ätz; . s) Die Localrectoren haben die Aufsicht und Regierung des
einzelnen Hauses. Der oberste Rector wird ihnen einen Ermahner

Äh zutheilen, damit dieser ihr Benehmen überwache und bei Bemerkung
«A-k von Nachlässigkeit und Mangel an Observanzstrenge zuerst voll De-
iki, t.j muth den Localrectorermähne, dann aber, wenn dieses fruchtlos

bleibt, dem obersten Rector Bericht erstatte. Neben dem Ermahner
Äii ertheilt der oberste Rector zugleich zwei Rathe, mit welchen der Lo-
mtz. calrector monatlich einmal alle Geschäfte des Hauses verhandeln,

alle Rechnungen und Meßbücher rcvidiren wird.
i, l»i i b) Ohne Zustimmung des Ermahners und der beiden Räthe kann
M' der Localrector über keine Ausgabe von mehr als 10 Scudi verfü¬

gen; erreicht ein Ausgabe die Höhe von 100 Scudi, so muß dafür
die Erlaubniß des obersten Rectors nachgesucht werden,

i e) Die Rectoren und ihr Procurator werden bei allen Trans¬
actionen, Verträgen, Annahmen von Legaten und in allen Fällen,
wo das Eigenthum des Hauses auf irgend eine Weise verpflichtet

^ und verhaftet wird, namentlich bei verzinslichen Geldanleihen, neben
dem Gutachten des heiligen apostolischen Stuhles oder des Ordina-

- rius, auch die Ansicht des obersten Rectors zu Rath ziehen.
' ll) Der Localrector wird sich einen Gefährten erwählen und

diesem den Namen eines Ministers ertheilen. Der Minister unter-
stützt den Rector in allen Angelegenheiten des Hauses, führt in

^ dessen Abwesenheit das Regiment und richtet sich in solcher Zeit ge-
nau nach der Gewohnheit und dem Gebrauch des Rectors.

-i- Kap. H Don den zur Aufnahme in die Congregation erfor-
derlichen Eigenschaften.

u) Die Aufnahme von Klerikern oder andern Personen, gehört,
wie schon früher gesagt ist, zu den Rechten des obersten Rectors.
Demnach wird er selbst, oder der von ihm Deputirte sich genau nach

! den Talenten, Anlagen, Sitten, Gewohnheiten -c. des Aspiranten
D ^ erkundigen, namentlich das Motiv und den Beruf erforschen, Näch¬
st ! richten einziehen, ob derselbe arme Schwestern oder Verwandte,

v. Biedenftld's Mönchsorden» Suppl. 4
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Schulden habe, wegen eines Verbrechens bestraft worden, von recht¬
mäßiger Geburt sey. Niemand soll jemals aufgenommenwerden,
wenn solche Aufnahme der Kongregation einen Vorwurf oder eine
Makel zuziehen könnte. Dieselben Erkundigungen haben die Räthe
anzustellen, wenn von Aufnahme von Jünglingen die Rede ist, die
noch nicht Subdiakonen sind.

d) Der Sekretär der Congregation hat in ein eigenes Buch
den Lag, den Monat und das Jahr der Aufnahme jedes Mitglie¬
des einzutragen. ...

v) Die also Aufgenommenen prüfen sich in ihren eigenen Klei¬
dern in den geistlichen Uebungen und können hiernach erst das
eigentliche Noviziat antreten, worin die Kleriker 1 Jahr, die dienen¬
den Brüder 2 Jahre und die Priester reifern Alters wenigstens
6 Monate nach der Ansicht des obersten Rectors bleiben und unter
der Aufsicht des Novizenmeisters in allen Tugenden ihres Berufs
sich vervollkommnen werden. Nach gutem Betragen in diesem Prü¬
fungsjahr können mit Erlaubniß des obersten Rectors ^ strengere
geistliche Uebungen mit ihnen angestellt werden; man läßt sie zu
der Oblation, erlaubt die Ablegung der einfachen Gelübde der Ar¬
muth, der Keuschheit und des Gehorsams mir dem eidlichen Gelübde
des Beharrens. Wer zu Ablegung dieser Gelübde angenommen ist
und solche abgelegt hat, kann nur vonPem heiligen Vater oder von
dem obersten Rcctor wieder davon dispensirt oder ganz entlassen
werden.

Nach der Oblation legen sich die Mitglieder auf die Stu¬
dien, stehen jedoch unter der Aufsicht eines geistlichen Vorstandes,
bis sie die Weihen empfangen haben werden. Zur Ordinarien ist
immer die Erlaubniß des obersten Rectors erforderlich; auch soll sie
nicht vor dem Antritt des 30. Lebensjahres erfolgen.

e) Obgleich die Ucbertretung dieser Regeln und Statuten nicht
für eine Sünde gelten soll, wenn sie nicht an sich selbst eine Sünde
ist, so sollen doch die Superloren mit allem Eifer die Beobachtung
derselben zu erzielen trachten und niemals ohne die dringendste, von
den Localrectoren und Räthen anerkannte Nothwendigkeit davon frei
sprechen. Für alle Dispensationen in Betreff der ganzen Congrega-
tion nehme man seine Zuflucht zu dem obersten Rcctor, der im
Verein mit seinen Räthen sie bewilligen kann, jedoch nicht für
immer, indem jede Dispensation für immer lediglich von dem Ge¬
neralkapitel ausgehen darf.
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Lpiscoporum et keAularium nvKotÜ8 praepomtao ?acoa krae-

leoti, kallota keckieiui et Lomini 8veretarii eju8tlem 8avrss

collKi-eAationis eum voto8 Visa pi8tuIatione Lpi86opi kinsro-
liensis, »ev uon vvnerati8 oklicii» iterato porreetm ssnotss

8S(ii ex parte sapieiitissimi keAi8 Sarlliniae, et perpe»8i8 re^u-

lis l»8tituti 8ub titulo Oblatorum 8. AI. V. in clieta eivitats ^
»oviter eriKvnlli, coii8llierati8 6ou8i<ieranäi8, re8eribvucium cea-

8uit, prout re8erip8lt 8uppliea»clum 8a»oti88imo pro approba-
tioue I»8tituti et 8e»ularum, praevii8 illarum emenckationidu»
et oorreotio»Ibu8 zuxta mollum 15. ^ulii 1826.

Lt kaeta <le praemi88i8 relatione 8knvti88imo vomino

oo8tro a me inkra8cripto Oardinali kraekeeto ejn8clem 8»oras

6onKreKatio»i8 in aullientin ciiei 22. ^UKU8ti ip8iu8 snni,
8Lnetita8 8ua i»8titutum praellictum 8ub titulo Oblatorum 8.

AI. V neo non reKuIa8 eum emenclationibu8 et eorrectionibus

8ecunclum re8olutionom 6onKreKatioui8 (leputatas in omnibus

beuiAue approdavit, voluitgus i»8uper 8auetita8 8ua prae8ens

«leeretum et ^po8tolivam eouoe88ionem expocliri per Iittera8
spo8toli6L8 in korma 8revi8.

Homae eto.

8. l)arciinsli8 ksooa, ?raek.(k. -8 ) ^
ketru8 ^Ixter ^ckinolko, 8vp8.

Congregationen der regulirten Geistlichen des hei¬
ligen Herzens (llu Sucre 6veur) und der regu¬
lieren Geistlichen des Glaubens Jesu (Paccanari-

sten) in Italien und Deutschland.
Das päpstliche Breve „Vominu8 ao keckvmptor no8ter" vom

12. Juli 1773 hatte die Congregation der Gesellschaft Jesu kano¬
nisch vollgültig aufgehoben, mithin 22800 Jesuiten den unwiderruf¬
lichen heilig zu achtenden, unfehlbaren Befehl ertheilt, dem Rock
und den Tendenzen des heiligen Lopola von Stunde an zu entsa¬
gen. Nur der protestantischeKönig von Preußen und die Kaiserin Ka-
tharine II., griechischen Glaubens, behielten die Gesellschaft bei, dort
im andern Kleid, hier im alten Gewand.

Uebcrall fügten sich die Jesuiten dem Drang und Zwang der
Nothwendigkeit, aber in Frankreich gahrte und kochte lebendiger Un¬
wille über die Aufhebung des Ordens. Noch war man nicht einig
darüber, wie dieser Schmerz und diese Sehnsucht am fruchtbarsten
sich kund geben sollten; noch war keiner der vielen Gedanken zu
einer offenen oder versteckten Restauration zur Reife gediehen,



als plötzlich die furchtbare Revolution ausbrach und die Blicke der
Welt von allen römischen Elementen abwendete. Alle regulirten
und weltlichen Geistlichen mußten fliehen, oder dem Gang der Dinge
sich anschließen, oder sterben.

Unter den Fliehenden befanden sich auch Abbe Charles de Brog-
lie, ein Sohn des berühmten Marschalls und Abbe de Tournely,
beide vordem Mitglieder der Gesellschaft Jesu. Sie faßten den
Gedanken einer Wiederherstellung dieser Gesellschaft und theilten ihn
dem gelehrten Abbe Pey mit und dieser gab ihnen den guten Rath,
die Gesellschaft nach Geist und Wesenheit, aber nicht dem Namen
nach wieder herzustellen, weil der heilige Stuhl das Verbot dieses
Namens ausgesprochen habe; sie sollten statt dessen den Namen der
Gesellschaft des heiligen Herzens wählen. Abbe de Tournely
wurde zum Supcrior ernannt, sein Bruder Taver de Tournely und
Jean Leblanc aus der Normandie, welche mit den Prinzen den Feld¬
zug von 1792 gemacht hatten, schlössen sich dem neuen Verein an
und begründeten das Werk im Februar 1794 in einem Landhaus,
das ihnen ein Bankier aus Löwen zu diesem Zweck geliehen hatte.

Während sich die Verbündeten mehr und mehr in den Geist
des heiligen Jgnatius vertieften, um das Institut in seiner ursprüng¬
lichen Reinheit wieder aufleben zu lassen, jedoch ohne einige Ge¬
bräuche, welche sie als Nachlässigkeit und Mißbräuche betrachteten,
entschied am 26. Juni 1794 die Schlacht von Flcurus über das
Schicksal von Belgien, die Franzosen drangen von allen Seilen in
das Land und unsere Brüder des heiligen Herzens flüchteten nach
Venloo, wo sie den Abbe Pey fanden und Joseph Var, ein jun¬
ger ausgewanderter Offizier, sich mit ihnen verband.

Abbe Pey war der Ansicht, daß Deutschland ein sicheres Asyl
seyn würde, empfahl sie dem Abbe Beck, Großvikar des Kurfürsten
von Trier, der sich damals zu Augsburg aufhielt. Dieser verschaffte
ihnen eine Wohnung in dem Landhaus des Kanonikus Binder zu
Leutershosen, eine Meile Wegs von der Stadt. Dort machten sie
sich wieder an ihre Gebete und Studien und erhielten nach und nach
mehrere Gefährten.. Am 16. October, dem Tag der heiligen The-
rese , legten sie die einfachen Gelübde in der Kirche des heiligen
Ulrich zu Augsburg ab. Die alten Jesuiten dieser Stadt bewiesen
ihnen viele Theilnahme und P. Rauscher, einer der Priester, welche
1795 zu Polosk wieder das Kleid des heiligen Jgnatius annahmen,
versprach ihnen, ihre Aufnahme in die Gesellschaft Jesu zu bewir¬
ken. Allein P. Lankiewitz, damals Generalvikarius, hielt es für
unangemessen, Fremde aufzunehmen, welche nicht einmal seine
Sprache kannten.

Einige der Brüder empfingen zu Augsburg die Weihen und
entschlossen sich zu Annahme jedes geistlichen Amtes, sobald man sie
dazu berufen würde. Nach dem Tod des Kanonikus Binder, im
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August 1795, nahm sie der Kurfürst in sein Dorf Göggingen auf
und dort lebten sie 1796, eine Gesellschaft von 10 Priestern und5 Studenten.

Man hatte das Gelübde gethan, sich dem Papst zu Füßen zu
werfen und sich ganz zu seiner Verfügung zu stellen. Demgemäß
reisten 3 Genossen im März nach Rom ab, wurden jedoch durch
den Einfall der Franzosen in Picmont und in die Lombard!? daran
verhindert und kehrten nach Augsburg zurück. Die Annäherung
der französischen Heere verjagte sie auch von Göggingen nach Pas¬
sau, von da nach Neudorf bei Wien (September 1796).

Der einzige Name Broglie genügte, ihnen eine hohe Protcction
zu verschaffen und diese wies ihnen eine bequeme Wohnung in dem
Kloster der Augustiner in der Vorstadt Landstraße an. Der Erzbi¬
schof von Wien, Kardinal Migazzi und die Erzherzogin
Maria ne, eine Schwester Franz H., die damals zu Prag residirte,
unterstützten auf Fürsprache der Prinzessin Luise von Condv die
Gesellschaft mit ihrem Kredit.

Aber das Unglück des Kriegs verfolgte sie auch hier: Wien
wurde im April 1797 in Bclagcrungsstand erklärt, sie mußten
sich entfernen und fanden durch einen hohen Beschützer zu Hagen-
brunn ein neues Asyl. Hier starb Abbe de Tournely und an
seine Stelle wurde Var gewählt. Tournely war in dem Augen¬
blick vom Tod überrascht worden, als er den Papst um eine Be¬
stimmung des Zustandes der Gesellschaft bitten wollte und bereits
die ausgewanderten französischen Bischöfe um eine Fürspracheschrift
angegangen hatte, die auch später mit 25 Unterschriften eintraf.

Die Gesellschaft vermehrte sich mit neuen Mitgliedern, man
errichtete deßhalb zu Prag eine neue Anstalt für Novizen, deren
bald 12 dort versammelt waren. Alle Kosten bestrick die Erzherzo¬
gin Marione. Hagenbrunn sah bald 25 Vater, Brüder und No¬
vizen in seinen Mauern; man legte sich daselbst eifrigst auf das
Studium der deutschen Sprache, um für alle Pfarrverrichtungen
geeignet zu seyn; man hatte bereits eine Pensionsanstalt begonnen;
nach und nach führte man die regulirten Studien ein und die Er¬
öffnung des Lchrcursus geschah zu Ende des Jahres 1798.

Hiernach legten sie, durch Vermittelung des päpstlichen Nun¬
tius zu Wien, des jetzigen Kardinals nnd Erzbischofs Ruffo, ihren
Plan vor, unter dem Namen der Gesellschaft des heiligen Herzens,
das Institut des heiligen Jgnatius fortzusetzen und verbanden damit
eine genaue Uebersicht des jetzigen Zustandes ihres Vereins. Pius VI.
ermuthigte sie zum Beharren bei ihrem Vorhaben und befahl ihnen,
dem Kardinal Migazzi zu gehorchen.

Einige Zeit später benachrichtigte er diesen Kardinal, daß sich
eine dieser deutschen ähnliche Gesellschaft, unter dem Namen der
Gesellschaft des Glaubens Jesu, zu Spoletto in Italien ge-
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bildet, daß er selbst den Mitgliedern derselben einige geistliche Gna¬
den erzeigt habe und wünsche, daß diese 2 Gesellschaften gleichen
Zwecks sich vereinigten. Dieselbe Ansicht hatte Pius VI. dem Ni-
colao Paccanari, einem tonsurirten Kleriker des Sprengels von
Trient und Superior der Gesellschaft des Glaubens Jesu eröffnet
und ihn zugleich aufgefordert, zu Bewerkstelligung dieser Verbindung
selbst nach Wien zu gehen. Paccanari kam im April 1799 da¬
selbst an.

Hören wir nun, wie seine Gesellschaft im Jahr zuvor zu Rom
entstanden war. Paccanari war der Sohn einer honetten, aber we¬
nig bemittelten Familie im Val Suzana bei Trient, hatte eine christ¬
liche Erziehung genossen, aber nicht studirt. Ursprünglich für den
Handel bestimmt, ging er bald zum Militär über und wurde Ser¬
geant bei der Besatzung des Schlosses von St. Angelo. Später
ging er wieder zum Handel über, wurde dabei von seinem Kom¬
pagnon so sehr betrogen, daß er von Stadt zu Stadt Seltenheiten
zeigen mußte, um sein Leben zu fristen.

Nach Rom zurückgekehrt, besuchte er häufig den Betsaal des
Jesuiten P. Earavita, der aus den verschiedensten Klassen der Welt
einen Brüderschaftsvereingestiftet hatte, welcher sich auch nach Un¬
terdrückung der Jesuiten durch Anzahl und Eifer stets auszeichnete.
Einige dieser Brüder wollten den Eifer der Jesuiten bei den Mis¬
sionen nachahmen und übernahmen Catechisationenund Volksunter¬
richt auf dem Land. Sie versammeltensich oft zu Deliberationen
über ihr Project und dabei kam ihnen denn der Gedanke, daß sie
wohl die Jesuiten unter einem andern Namen wieder herstellen könn¬
ten. Paccanari, gleich ihnen ein frommer Laie, hielt sich für Wie¬
derbelebung der Gesellschaft des heiligen Jgnatius unter dem Namen
der Gesellschaft des Glaubens Jesu berufen. Seine natürlichen Ta¬
lente, sein Scharfblick, die Leichtigkeit im Gebrauch seiner Sprache
ersetzten bei ihm den Mangel an Erziehung und Kenntnissen. Er
theilte seinen Enthusiasmus seinen Freunden mit, einige Priester
vereinigten sich mit ihnen, Alle erkannten Paccanari als ihr Ober¬
haupt an.

Dieser war mit einem glücklichen Gedächtniß begabt, thätig,
unternehmend, dabei wahrscheinlich Ideen des Ehrgeizes sehr zu¬
gänglich und nicht von früher Jugend auf an die Uebungen des
inneren Lebens und an die äußere Strenge solcher Verbindungen
gewöhnt. Man bemerkte an ihm eine etwas ängstliche Sorge für
das Zeitliche und einen fast unwiderstehlichen Hang, den Illusionen
der Einbildungskraft sich zu überlassen. Vielleicht ließ er sich auch
durch die Höhe der Rolle, die man ihm so unvermuthet übertragen
hatte, verführen; eine Art von Schwindel ist ja auf jähen Höhen
nichts seltenes! Wie dem auch seyn möge, anfänglich hatte er ge¬
wiß die reinsten und ehrlichsten Absichten: er machte eine Reise nach
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Loretto, den Schutz der heiligen Jungfrau zu erflehen, und dann
nach AM, um sich den Rath des ehrwürdigen Generals der Fran¬
ziskaner zu holen, bevor er die letzte Hand an sein Unterneh¬
men legte.

Nach der Rückkehr von diesen Reisen zog er gegen Ende des
Jahrs 1798 mit 12 Gefährten in der Kleidung der Jesuiten von
Rom aus und bezog ein Landhaus bei Spoletto, welches ein from¬
mer Edelmann ihm geliehen hatte. Hier ordnete Piccanari alles
nach den Regeln eines Noviziates der Jesuiten und legte mit seiner
Gesellschaft deren 3 einfache Gelübde ab. Diesen Aufenthalt zu
Spoletto benutzte Paccanari zu einem Besuch bei dem Papst, der
damals die Karthause bei Florenz bewohnte. Der Papst bewilligte
ihnen mehrere geistliche Gnaden und empfahl ihnen die Zöglinge
der Propaganda, welche die zeitliche Regierung der römischen Repu¬
blik aus ihrem Collegium gejagt hatte. Dieser Umstand bewog Pac-
canari im Jahr 1799 zu einem zweiten Zug nach Rom; aber die
römische Regierung hatte Verdacht wegen seines Betragens geschöpft,
machte ihm und seinen Gefährten den Prozeß und sperrte sie auf
die Engelsburg. Diese Verfolgung hatte den gewöhnlichen Erfolg
aller harten Maasregeln:sie vermehrte den Zudrang zu der Gesell¬
schaft und diese fügte zu ihren 3 Gelübden das 4. der gänzlichen
Unterwerfungihrer Ansichten und ihres Willens unter die Entschei¬
dungen des Papstes.

Sie erhielten ihre Freiheit wieder unter der Bedingung, das
römische Gebiet zu meiden, zogen ab und nahmen einige Zöglinge
der Propagandamit sich fort. Die Mehrzahl begab sich in das
Herzogthum Parma, wohin die Jesuiten des Collegiums sie berufen
hatten. Paccanari ging durch Florenz; Pius VI. übertrug seiner
Gesellschafteinige Missionen in Afrika, sprach mit ihm über einen
aus Hagenbrunn empfangenen Brief und befahl ihm, sogleich nach
Wien zu gehen, um daselbst eine Verbindung der beiden Gesellschaf¬
ten zu bewirken. Die Gesellschaft Paccanari's bestand nur aus
3 Priestern und im Ganzen aus 20 Personen, konnte also dabei
nur gewinnen und erblickte in dieser Verbindung ein neues Mittel
zu Wiederherstellung der Jesuiten; daher gehorchte Paccanari mit
Freude. Er ging zuerst nach Venedig, dann nach Padua, berief
dahin die zu Prag gelassenen Gefährten, welche die Jesuiten bereits
mit großem Mißtrauen betrachteten, weil das neue 4. Gelübde die
Absicht Paccanari's, das Institut zu reformiren und sich zum Haupt
dieser Reform auszuwerfen, zu verrathen schien. Indessen äußerte
sich bei seiner Ankunft zu Wien dieses Mißtrauen der alten Jesui¬
ten auf keine Weise.

Auf den durch den Kardinal Migazzi und den Nuntius eröff¬
neten Befehl des Papstes entsagte die Gesellschaft des heiligen Her¬
zens ihrem Eigennamen, verschmolz sich mit der Gesellschaft des



Glaubens Jesu und erkannte ihn als ihren Obersuperior an; alle
Professen erneuerten ihre Gelübde am 18. April 1799 in die Hände
Paccanari's und leisteten das Versprechen des Gehorsams.

Er folgte einer Einladung der Erzherzogin Marione nach Prag.
Diese Prinzessin und ihre Ehrendamen schlagen sich der neuen Ge¬
sellschaft auf das Innigste an, legten die einfachen Gelübde ab und
gelobten dem General der Gesellschaft des Glaubens vollen Gehor¬
sam. Dadurch war denn unter dem Namen der Congregation
der Damen des heiligen Herzens und des Glaubens
Jesu das früher von Papst und Kirche so ernst untersagte Insti¬
tut der Jesui Linnen wieder aufgerichtet und diese Neuerung er¬
regte abermals Berdacht und Mißmuth bei den alten Jesuiten*).

Paccanari erhielt bei seiner Rückkehr aus Prag aus der Hand
des Nuntius zu Wien die kleineren Weihen des Subdiaconats und
des Diaconats. Er spornte zu den angestrengtesten Studien zu
Hagenbmnn, sendete Mitglieder nach Dillingen im Bisthum Augs¬
burg zu Begründung eines neuen Hauses und errichtete zu Cre-
mona ein Noviziat, welches bei der Ankunft des französischen Hee¬
res, im Juli 1800, nach Este versetzt wurde; die in Italien geblie¬
benen Brüder beschäftigten sich auf das eifrigste mit der geistlichen
Pflege in den östreichischen Lazarethen. Im Jahr 1800 sendete das
Collegium von Hagenbrunn 2 Kolonien nach Frankreich und Eng¬
land. Zu London vereinigten sich mehrere französische Geistliche mit
der Gesellschaft und in Frankreich wurde ein Pensionat errichtet. Die Zahl
der Mitglieder war bereits auf 70 — 80 angewachsen, als plötzlich
im Jahr 1804 die Regierung ihnen befahl, aus einander zu gehen;
dieser Befehl wurde nicht pünktlich befolgt und daher 1807 förm¬
licher und ernster wiederholt.

In Holland hatte die Gesellschaft gleiche Fortschritte wie in
Frankreich und England gemacht, aber in Oestreich gestalteten sich
alle Verhältnisse täglich ungünstiger; das Collegium von Hagenbrunn
zerstreute sich, bald nachher auch das Haus zu Prag; denn die
Erzherzogin Mariane, seine Erhalterin, verließ die Stadt.

Vor dieser Zerstreuung war Paccanari bei dem Nuntius zu
Wien in Ungnade gefallen, hatte von diesem die Priesterweihe nicht
erhalten können und daher den Rückweg nach Italien angetreten.
Zu Ende des Jahres 1799 kam er zu Padua an, wo auch die Erz¬
herzogin sich sixirte. Hier erhielt Anfangs 1800 Paccanari die Prie¬
sterweihe durch den Bischof von Cremona Kraft der von Pius VI-
der Gesellschaft des Glaubens übertragenen Gewalt: aber weder der

, *) Ueber diese noch jetzt bestehende Congregation der Damen erfolgt
spater weitere Nachricht.

A. d. W.



neue Papst, Plus VII., den Prinzessin Mariane für ihn zu gewin¬
nen trachtete, noch die Bischöfe von Verona und Vicenza bewiesen
ihm besondere Zuneigung. Diese Letzteren behandelten seine Gesell¬
schaft nur als einen Verband von Weltpriestern und hätten gewiß
zur Ablegung der jesuitischen Kleidung genöthigt, wäre nicht der
Orden gleichsam als ein Appendix der östreichischen Armee außer der
Gerichtsbarkeit der Bischöfe gestanden.

Zu Ende des Jahres 1800 ging die Erzherzogin mit einigen
jungen Novizinnen der neuen Gesellschaft nach Rom. Paccanari
begleitete sie dahin und erhielt von ihrer Freigebigkeit die Mittel zu
Begründung eines Hauses von St. Sylvester in Monte Cavallo,
wo bald 30 Mitglieder versammelt waren und die Regeln des hei¬
ligen Jgnatius streng übten. Aber Paccanari selbst zeigte täglich
weniger Lust zu einer Vereinigung mit den Jesuiten, deren Kleid
er auf Befehl des Papstes ausgezogen hatte. Diese Erkaltung
äußerte sich sehr auffallend nach dem päpstlichen Breve vom 7. März
1801, wodurch die Jesuiten in Rußland wieder hergestellt worden.
Im Jahr 1802 wollte Paccanari eine Verschmelzung, Körperschaft
mit Körperschaft, bewilligen, aber die Väter Jesuiten in Rußland
weigerten sich dessen und wollten von nichts wissen, als von einer
allmäligen Aufnahme der Individuen.

Durch diesen Zwiespalt wurde die Gesellschaft des Glaubens
bedeutend geschwächt: täglich erlebte man den Abfall neuer Mitglie¬
der. Im Jahr 1803 gingen die Mitglieder des Collegiums zu Lon¬
don, die Verbündeten in Holland und Deutschland entweder zu den
Jesuiten nach Rußland oder sagten Paccanari den Gehorsam auf
und arbeiteten fortan unter Autorität der Ordinarien. Im Jahr
1804 folgten die Väter des Glaubens in Frankreich und die von
Sion in Wallis diesem verderblichen Beispiel. Das die Jesuiten
auch im Königreich Neapel wieder herstellende Breve von 1804
wurde ein Signal zu neuem Abfall der Paccanaristen. Zu gleicher
Zeit befahl Pius VII. den Priestern von St. Sylvester, die er aus
Rücksicht für die Erzherzogin noch duldete, die Ablegung der jesui¬
tischen Tracht.

Paccanari selbst wurde vor das geistliche Gericht gezogen und
zu lebenslänglichem Gefängniß vcrurthcilt. Als der zweite Einfall
der Franzosen ihn daraus befreite, erklärten die Väter von St. Syl¬
vester, daß sie mit ihm nichts mehr zu schaffen haben wollten.

Die Abreise der Erzherzogin im Jahr 1810 beraubte die Con-
gregation ihrer letzten Stütze und im Jahr 1814 baten die letzten
Mitglieder derselben um Vereinigung mit den durch die Bulle von
7. August desselben Jahres wieder allgemein hergestellten Jesuiten.

Damit war der ursprüngliche Zweck beider Vereine erfüllt.



Erneuertes und Neues im Gebiet der religiösen
Associationen.

Die Geschichte der eigentlichen Monachalorden in den beiden
Banden schilderte die historische Entwickelung dieser großen Institute,
welche die Wirksamkeit des weltlichen Clerus stets so kräftig unter¬
stützten, nicht selten ganz an dessen Stelle traten.

Das feierliche Gelübde verlieh ihnen das Gepräge eines
ganz eigenthümlichen Charakters und stellte das religiöse und bür¬
gerliche Recht der Association auf seiner höchsten Spitze dar.

Als eine Nachahmung dieser eigentlichen Monachalvereine sahen
wir früher schon manche 'Kongregation unter analogen Formen für
alle moralischen, intellectuellen und materiellen Bedürfnisse des
Volks errichtet, jedoch nur durch einfache, oder durch gar keine
Gelübde gebunden, mit mildern Observanzen: Hospital- oder
Lehr Institute, oft beide zugleich.

Alle diese Congregationen sind bei weitem wichtiger, als sie
Manchem auf den ersten Blick scheinen dürsten; denn sie sind un¬
aufhörlich und auf das innigste mit dem Volk vermengt, ja ver¬
schmolzen, seine Lehrer, Helfer, Tröster; unter gar vielen Konstella¬
tionen seine einzige Zuflucht, sein einziger wohlwollender Freund.
Dies werden sie wohl auch in hohem Grad bleiben, so lange nicht
eine radikale Umgestaltung in manchen Staatsverhaltnissen andere
Zustände für die untern Volksklassen herbeigeführt, deren Bedürfnisse
befriedigt oder ihnen eine andre gedeihliche Richtung gibt.

Wer den Gang der Menschheit nur einigermaasen aufmerksam
ins Auge faßt und nur einiger Combination fähig ist, dem kann
es unmöglich als etwas Besonderes auffallen, daß Zahl und Eifer
und Wirksamkeit derartiger Congregationen seit der Stiftung der
Jesuiten durch Jgnaz von Lopola unverkennbar wuchsen. Denn
die Jesuiten waren in der That, wo nicht die unmittelbaren Stif¬
ter solcher Anstalten, doch deren wärmste Ermuthiger, thätigste Be¬
förderer, kräftigste Stützen bei allen Nationen, vor Allem in Frank¬
reich. Es gibt beinahe keinen Zweig des ganzen katholischen Un¬
terrichts, kein Bedürfniß des Volkes, dem man nicht durch eine
oder mehrere solcher Anstalten zu begegnen gesucht hätte.

Regeln und Statuten der Mehrzahl dieser Institute sind un¬
verkennbar auf die Satzungen der Gesellschaft Jesu gegründet, mehr
oder-minder getreue Nachbildungen und Storchschnabelabrisse.

Der Grund davon ist sehr klar und einfach.
Die Jesuiten waren und sind die gebornen und geschworn«!

Feinde alles dessen, was Protestantismus genannt wird und ge¬
nannt werden kann, die unversöhnlichen Gegner jeder radikalen Um¬
gestaltung der religiösen, mithin auch der socialen Zustande.
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Diese furchtbaren Antagonisten stellten der freien Prüfung den
Glauben, der Toleranz und Philantropie die christlich-wohlthätige
Liebe, die Caritas entgegen; und da sich der Protestantismus an die
Massen wendete, an die untern Klassen, deren Stolz schmeichelte,
deren Intelligenz und Herzensleidenschaften gewaltsam aufrüttelte
und kitzelte, so trachteten natürlich die Jesuiten nach einer entgegenge¬
setzten Gewinnung und Fesselung der Massen durch Glauben und
christliche Wohlthätigkeit. An dieses Ziel zu gelangen, mußten sie
sich Stützen und Hebel und Hülfen verschaffen und an allen Enden
der Welt schössen jene Congregationen hervor und vermehrten sich
fast ins Unendliche; solche Congregationen nicht allein, sondern auch
die unübersehbare Legion jener Brüderschaften, welchen wir zu
seiner Zeit einige Aufmerksamkeit wohl besonders gönnen müssen.

Zur Zeit der großen französischen Revolution erlebten diese Con-
grega.ionen nicht genau dasselbe Schicksal wie die eigentlichen Mo-
nachalorden. Zwar wurde die Unterdrückung allgemein für Alle
ausgesprochen; allein während die eigentlichen Orden unter den
furchtbaren Stößen des Umsturzes ganz erlagen, erholten sich manche
solcher Congregationen bald wieder von dem ersten Schrecken, erho¬
ben sich allmälig aus ihrem blos sactischen Daseyn zu einer staats¬
rechtlichen Existenz. Ja, manche eigentliche Orden wußten nur da¬
durch wieder einige Wirksamkeit zu gewinnen, daß sie ihre Regeln
mildernd, ihren Statuten die Pflicht des Jugenduntcrrichts oder der
Unterstützung der Armuth und Krankheit hinzufügend, ihre Tracht
modisicirend — als solche Congregationen öffentlich auftraten......

Die Geschichte der letzten 50 Jahre Frankreichs ist auch in die¬
ser Beziehung gleich frappant und lehrreich. Das beste Verständ¬
niß darüber dürfte wohl ein übersichtlicher Vergleich des Standes
des weltlichen, regulirten und congregirten Clerus in 3 verschiedenen
Perioden liefern.

Clerus und Klosterwesen und deren Einkünfte im I. L7SL.

1) Erzbischöfe und Bischöfe
2) Hauptabteien ....
3) Männliche Abteien als Commen-

den. Aebte
Männliche Abteien als Commen-

den. Mitglieder
4) Regulirte Abteien, 115
5) Weibliche Abteien, 253
6) - Priorien, 64
7) Chorfrauen-Kapitel, 24

Mitglieder. Einkünfte.
129 — 4,909,000

1,120 — 1,100,000

625 — 6,109,000

6,000 — 2,000,000
'I '' ''

"i ' ^
1,200 — 1,500,000 ' l

10,120 — 2,654,000
2,560 — 680,000

600 — 350,000

22,354 — 18,302,000 i -
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Uebcrtrag
8) Chorherrn-Kapitel, 655
S) Personal des niedern Chors .

10) Chorknaben
11) Prioren und Kapläne
12) Pfarrer ....
13) Vikare ....
14) Malteser-Klosterfrauen
15) Chorherren, Pramonstratenser, Be-

nedictiner, Cisterzienser,Feuillans
mit bestimmter Rente

16) Bettelmönche mit Renten
17) Karmeliter, Augustiner, Dominikaner
18) Bettelmöncheohne bestimmtes Ein¬

kommen . . . .
19) Minimen . . . . .
20) Einsiedler ohne bestimmtes Einkom¬

men, 556 . . . .
21) Prioreien 6 mit 29 Commenden

von Malta . ...
22) Augustinerinnen . 15,000

Benedictinerinnen . 8,000
Cistcrzienserinnen . 10,000
Fontevrauld . . 1,500
Dominikanerinnen . 4,000
Clarissinnen . . 12,500
Karmeliterinnen . 3,000
Ursulinerinnen . . 9,000
Visitandines . . 7,000
Ohne Einkommen . 2,500

23) Regulirte Geistliche, Missionare w.
(Extrakosten nach kleinem Anschlag)

24) Hospitaliter und Hospitaliterinnen
(ohngefähr) . . . .

summa

Mitglieder. Einkünfte.
22,354 — 18,302,000
11,853 — 8,299,900
13,000 — 3,900,000
5,000 — 1,000,000

27.000 —
40.000 —

8,100,000
40,000,000 ' r

50,000 — 7,500,000 -
28 — 16^00

24,726 — 7,417,200 jMlN

13,500 — 2,025,000
9,500 — 1,425,000

21,000 — 2,100,000
2,500 — 750,000

lül N
556 — 27,800

229 — 1,732,496

80,500 — 19,142,400
§
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24,000 — 360,000 AH

^Äkl !

36,000 — 24,000,000
381,746 — 146,098,296 W iri.

») Unter der Restauration.
Im Jahr

1825 — 1827.
») Erzbischöffe, Bischöffe, Pfarrdienst . 155,539 — 159,122
b) Priesterweihen .... 1,492 — 1,706

157,031 — 160,828
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Im Jahr
1825 — 1827.

Uebertrag . . . 157,031 — 160,828
Diakonusweihcn . . . 1,260 — 1 Z 06
Subdiakonusweihen . . . 1,388 — 1^574

c) Kirchenzöglinge: Theologen . . 7,8 l0 — 8^57S
- Philosophen . . 3,512 — 3,570
- Seminaristen . . 19,559 — 20,675
- Collegienschüler . 6,702 — 7,339
- bei Pastoren, einzeln 2,481 — 2,241

ä) Klosterfrauen. 19,171 — 20,943
v) gestorbene Priester . 1,139 — 1,225

Summa 220,053 — 228,277

Dafür zahlte der Staat im Jahr 1825 . Franken: 27,298,000
- ----- 1826 . - 29,855,000
- ----- 1827 . - 32,335,000

Zu bemerken: In dieser offiziellen Uebersicht ist keine Rede
von den vielen Missionaren, Hospitalitcrn, Mönchen rc., welche in
jenen Jahren bereits wieder in reicher Blüthe standen. Die Aus¬
gaben wuchsen in bedeutenderer Progression bis zum verhangnißrei-
chen Jahr 1830.

5 ' !

EI Jetziger Zustand (nach Henrion).

s) Weltliche Geistlichkeit etwas starker als 1827.
b) Benedictiner, Karthäuser, Trappisten, Kapuziner, Barmher¬

zige Brüder, Jesuiten, Redemtoristen, Missionare, Brüder der christ¬
lichen Schulen, vom heiligen Geist, von St. Sulpice, vorn Orato¬
rium, St. Lazarus, vom Kalvarienberg, der auswärtigen Missionen,
von St. Element, von Beaupro, von St. Garde, der Wendee, von
St. Joseph in Maine und in Amicns, Karmeliter-Tertiarier, Kleine
Brüder Mariens rc. wieder hergestellt oder ganz neu gestiftet in
zahlreichen Congregationen und Häusern.

Manche dieser Vereine, gegen deren öffentliches Auftreten pro-
testirt wird, rufen die Rechte der Freiheit unv der Association nach
der Charte von 1830 gerichtlich an und Gründe sind genug vor¬
handen, daß sie ihre Processe nicht wohl verlieren können.

v) 5024 Klöster, Häuser rc. mit 18000 Klosterfrauen, Hospk-
talitcrinnen rc. und darunter 3006 Klöster, Häuser rc. für Unter¬
richt, Pflege der Armen und Kranken, nur 18 für rein contem-
hlative Orden!

Diese Klosterfrauen, Hospitaliterinnen rc. gehören den Orden
und Congregationen der: Chorfrauen, Benedictinerinnen, Bernhar-
dinerinnen, Jesuitinnen, Karthauserinnen, Trappistinnen, Kapuzinc-



rinnen, Karmeliterinnen, Klanssinnen, Dominikanerinnen,Augustiner
rinnen, Ursulinerinnen, Madelonetten rc. rc. und einer bedeutenden
Anzahl alter, wieder aufgefrischter oder ganz neu gestifteter Congre-
gationen für Unterricht, Wohlthätigkeit, Krankenpflege. Sie sind
sämmtlich in raschem Anwachsen begriffen und der Staat bleibt mit
Aufmunterungen und Geldunterstützungzwar weit hinter früheren
Zeiten, aber doch bei weitem nicht so sehr zurück, als man es nach
dem lauten und stürmischen „sieiniget sie!" aller Kammern und
Bücher und Broschüren und Journale und Comödien der letzten
9 Jahre zu erwarten berechtigt war.

Mag der Philosoph und Schulmann Cousin immerhin dem
holländischen und deutschen Schulwesen Lorbeeren in seinen Schrif¬
ten und Rapporten um die Schläfe winden; mag er Himmel und
Erde in Bewegung setzen, um gleichen Geist und gleiche Form auch
dort für die Schulen einzuführen; mag er und sein ganzer Anhang
noch kühnere Hoffnungen und Wünsche hegen — das jungeF rank¬
reich wird im Sinn und Geist der römisch altkatholi¬
schen Weise erzogen!

»

Ich übergehe in diesen Skizzen die Errichtung der neuen Con-
gregationen der Benedictiner, Kalthäuser, Trappisten, Kapuziner,
Barmherzigen Brüder rc., der Chorfrauen, Augustinischer, Benedicti-
nischer, Cisterziensischer, Franziskanischer Klosterfrauen, der himmli¬
schen Annunciaten,der Visitandinen rc. rc., weil alle diese Wieder¬
herstellungen wesentlich Neues nicht enthalten, mitunter noch nicht
einmal zu völliger Reife gediehen, hie und da seit 1830 sogar wie¬
der gehemmt und gestört worden sind, oft mehr als Product indi¬
vidueller Ansichten und Wünsche, denn als ein eigentliches Ergeb¬
niß permanenten Wollens, concentrischen Strebens und consequen-
ten Wirkens erscheinen dürften.

Anders verhält es sich in mancher Hinsicht mit der Wiederher¬
stellung alter und der Schöpfung neuer, auch materiell wohlthätiger
Vereine und mit jenen Schwung verleihenden Congregationen der Mis¬
sionspriester und Seminaristen. Beide bilden im innigsten Zusam¬
menhang die eigentlichen Bollwerke zur Vertheidigung des Katho¬
licismus, die Phalangen zum Angriff gegen den Rationalismus und
Ultra-Rationalismusder Zeit.

Diese erneuerten und neuen Institute etwas näher zu betrach¬
ten, ist die eigentliche Aufgabe dieser Supplemente zu Vollendung
der historischen Uebersicht des gesummten Monachalwesens. Man
schelte mich nicht, wenn ich vom Gesichtspunkt der katholischen Kirche



aus alle jene Mssionsanstalten und Seminare für vollkommen ge¬
rechtfertigt, ja für unerläßlich halte.

! Man zeihe mich keines Aberglaubens und keiner Bersinsterungs-
! sucht, wenn ich alle jene Fundationen und Vereine für Frcischulen,
! Bvlksunterricht, Krankenpflege, Armenversorgung rc. rc. für etwas

Höheres und Edleres halte, als die Einrichtungen der Armentaxe rc.
des freien Englands, ja sogar für eine der schönsten und herrlichsten
Blüthen, für eine der glorreichsten Triumphe des Christenthums und
den deren gänzlichen Mangel — für eine der wesentlichen Schwä¬
chen des Protestantismus erkläre.

* « *

Chorherren-Hospitaliter vom heiligen Geist zu
Montpellier und zu Rom.

Im ersten Band der Mönchsgeschichte S. 76 erwähnte ich die¬
ser Kongregation nur namentlich mit einigen Worten unter der zahl¬
losen Menge anderer Chorherrenvercine. Da sich derselbe durch An¬
deres zum Wohl der Menschheit noch auszeichnete, so glaube ich
wohl ihm hier noch ein Blättchen widmen zu dürfen.

GrafGui von Montpellier hatte sie gestiftet und 1198 die
l Bestätigung von Jnnocenz III. erwirkt, der zugleich einige dieser

Hospitaliter nach Rom berief, ihnen daselbst ein Haus von Santa
^ Maria in Sassia einräumte. Dieses zog bald andere ähnliche Stif¬

tungen in Italien nach sich und wurde deren Oberhaupt. Hierdurch
hatten sich bereits 2 Kongregationen diesseits und jenseits der Alpen
gebildet, waren von Eugenius III. und IV. mit Privilegien reich
ausgestattet und der Regel St. Augustins untergeordnet.

Zu den 3 Gelübden fügten sie ein 4. des Armendienstes mit
den Worten: „ich weihe und gebe mich Gott, dem heiligen Geist,
der heiligen Jungfrau und unseren Herren, den Armen und
gelobe deren Diener zu seyn mein ganzes Lebenlang." Die Könige
würdigten diesen Verein ihres besondern Schutzes und Frankreich
errichtete ihm in allen Provinzen viele Häuser. Die Hospitaliter
wurden vornehmer, nahmen den Titel von regulirten Chorherren an,
trugen auf der linken Brustseite ihres schwarzen Gewandes ein
doppeltes weißes 12spitziges Kreuz, blieben aber dabei Hospitaliter

^ nach wie vor, indem sie wenigstens die Spitäler durch ihre Laien¬
bruder versehen ließen und dieselben hin und wieder eines Besuchs

! würdigen. Der letzte ihrer Generäle war der Kardinal von Po-
lignac, Nkch seinem Tod durften sie keine Novizen mehr annehmen

^ und endigten so ihr Daseyn bereits vor der Revolution von 1789.



Diese Chorherren hatten in der Provence, in Burgund, in der
Franche-Comtv und in Lothringen eine Menge weltlicher Brü¬
derschaften zum heiligen Geist gestiftet, welche mit unermüdli¬
chem Eifer durch ganz Frankreich Almosen für dieHospitäler sammelten;
auch diese Vereine gingen mit der Revolution unter. Schon im 13. Jahr¬
hundert hatte sich diesem Verein der Hospitaliter eine Kongregation
von Hospitaliterinnen des heiligen Geistes angeschlossen.
Dieser Verein frommer und wohlthätiger Frauen bestand aus zwei
ursprünglich verschiedenen Gesellschaften, deren eine 1312 zu Po-
ligny, die Andere zu St. Bricux gegründet worden und wegen ihrer
weißen Tracht den Namen der weißen Schwestern erhal¬
ten hatte.

Diese weiblichen Vereine überlebten ihre männlichen Beschützer
und Vorstände, hatten in der Revolution Schweres und Blutiges
zu erdulden, sahen sich verlassen und verachtet, erhoben sich aber
durch Unermüdlichkcit ihres frommen menschenfreundlichen Eifers
bald wieder in der Meinung des Volkes, setzten ursprünglich nur
aus eigenen Mitteln und mit Gaben der Milde die Verpflegung der
Armen und Kranken, den Unterricht der Mädchen in Städten und
auf dem Lande fort, bis die Regierung ihnen neue Hülfsquellen zu
größerer Wirksamkeit eröffnete.

Sie überlebten auch glücklich die Revolution von 1830 und
wirken jetzt als eine geachtete Kongregation für Erziehung der Mäd¬
chen, Unterstützung der Armen und Verpflegung der Kranken sehr
einflußreich in den Departementen der ehemaligen Bretagne.

Priester der Mission des heiligen Geistes. Semi¬

naristen des heiligen Geistes.

Bei der Leichtfertigkeit, womit von vielen Schriftstellern ge¬

wöhnlich die Notizen über alles Kirchliche eingestreut werden, haben

selbst neuere Franzosen diese Missionspriester öfters mit jenen Ho-

spitalitern vom heiligen Geist verwechselt, obgleich beide sehr ver¬
schiedene Institute sind.

Abbe Desplaces aus Nennes 1679, einer ehrbaren Familie ge¬
boren und von seinen Eltern für das Justizfach bestimmt, fühlte
schon früh besondern Hang zu geistlichen Studien und frommen
Uebungen, zog sich oft in die Einsamkeit zurück, unterrichtete kleine
Arme, namentlich Savojarden und ging endlich nach Paris zu
Vollendung der geistlichen Studien. Hier sammelte er bald einige
arme Schüler um sich, theilte mit ihnen alles, was er hatte, be¬
feuerte sie zu den geistlichen Studien und frommen Gesinnungen,
sah bald einige Gleichgesinnte an seiner Wirksamkeit Theil nehmen
und beschloß nun, eine nähere Verbindung einzugehen.



Er miethete zu gemeinschaftlicher Wohnung ein Haus in der
Straße des Cordeliers, verband sich mit den beiden Priestern Vin-

i cent le Barbier und Jacques-Hyacinthe Garnier, nannte
I die Anstalt ein Seminar und widmete sie dem heiligen Geist unter der
> Anrufung der heiligen durch unbefleckte Empfängniß geborenen Jung¬

frau. Dabei unterstützte ihn mit Rath und That der fromme
Grignier de Montfort und das Seminar umfaßte bald 70 junge
Leute. Ludwig XIV. nahm die Anstalt bereits 1703 in seinen
Schutz und erhob sie dadurch zu einem öffentlichen Institut.

Unter dem dritten Superior, Louis Bouic, gab der Erzbischof
von Paris, Kardinal von Noailles eine solidere Verfassung, ver¬
schaffte ihm in der Poststraße ein schönes Gebäude und widmete der
Oberaufsicht seine besondere Sorgfalt.

Das Institut hob sich so schnell, daß die Bischöfe von Meaux
und Verdun bereits 1726 ihre Seminare ihm anvertrauten. Haupt¬
zweck dieser Congregation war, die Erziehung und Bildung armer
junger Leute von Talent zu dem geistlichen Stand, für den Dienst

> der Missionen und in den Spitälern. Jeder Eintretende hatte eine
Pension von nur 100 Franken zu bezahlen und wurde in Erman¬
gelung derselben auch davon freigesprochen. Die Anstalt erzog jähr¬
lich 80 — 100 junge Leute, gewöhnte sie an ein thätiges, arbeit-

I sames und frugales Leben und beftritt alle Ausgaben mit den Ge-
, schenken des Königs und der Geistlichkeit und den Almosen der

Gläubigen. Der Bau des Hauses war vorzüglich mit 300,000 Fran-
l kcn, welche man von den Besitzungen der Cölcstiner genommen hatte,
! vollendet worden.

Aus dieser fruchtbaren Anstalt gingen viele berühmte Missio¬
näre hervor: Missionäre in Frankreich, in China, in Indien, in
Canada und Arcadien; in Canada erhielt sie 1761 ein schönes Haus,
Sarcelles mit einem jährlichen Einkommen von 1000 Thalern. Im
Jahr 1776 befahl die Regierung, daß stets 20 ihrer Missionäre un¬
ter einem apostolischen Präfecten in Cayenne und in Guyana ver-'
weilen sollten. Die Congregation erwarb sich auch dort durch Rein¬
heit des Wollens und thätigen Eifer allgemeine Anerkennung, indem
sie ihre Thätigkeit nicht allein auf die Kolonien beschränkte, sondern
auch, ihre Missionen bei den Wilden ausbreitend, für Civilisation,
Wesentliches that. Sie sendete auch Missionen nach Gorca, an die
Ufer des Gambia, auf die Insel St. Louis, an den Senegal, ja
diese letzte Besitzung verschaffte ihr Eifer allein dem Vaterland wie¬
der. Auch die kleinen Inseln St. Pierre und de Miquelon wur¬
den von ihnen zur Zeit des Stocksischfangs zum Besten der armen
Seeleute und Fischer regelmäßig besucht. Die Revolution wüthete
auch gegen diesen Verein mit ihrer ganzen stürmischen Grausamkeit.
Wie durch ein Wunder entgingen 30 der Bruder der scheußlichen
Metzelei vom 2 September,

v. Biedenstld's Mönchsorden. Suppl. S
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Napoleon stellte das Institut 1805 wieder her, wiest ihm sein
voriges Seminar in der Poststraße mit bedeutenden Einkünften aus V"",
die Kolonie an, hob aber nach kurzer Zeit die Sache wieder auf.

Eine Ordonnanz vom 3. Februar 1816 errichtete die Cougre- E
gation von Neuem und ertheilte ihr einen jährlichen Zuschuß von E
5000 Franken. Das Institut begann seine Wirksamkeit mit gro-
stein Eiser, versorgte die Kolonien mit Priestern für die Missionen,
mit Klosterfrauen für Caycnne, mit Brüdcrn der christlichen Schu- ZWi
len zum Unterricht der jungen Kreolen, beschäftigte sich übrigens
hauptsächlich für Erreichung ihres ursprünglichen Ziels. Die Zog-
linge sollten 6 Jahre in der Anstalt zubringen, davon 2 dem Stu- «Ms
dium der Philosophie und 4 Jahre dem der Theologie widmen, Mm,
aber vor dem Eintritt ein Concursexamcn bestehen.. Ihr altes Gc-
bäude in der Poststraße erhielten sie erst 1822 wieder, indem die
Normalschule daraus weichen mußte. Dazu wurde auch das frühere NiL!
Landhaus zu Gentilly wieder gekauft und damit beinahe der ganze
Zustand vor der Revolution hergestellt. . .' k Km

Auch die Revolution von 1830 wollte dieses Institut nicht auf- iLezAl
heben, sondern entzog ihm nur die Zuschüsse vom Staat, wodurch An 2
dessen Fortbestand sehr prekär geworden ist. ü znf»

Priester der Mission von St. Sulpice. s«

Der berühmte Jacques Olier, dieser thätige und begeisterte Prie-
ster war auch der Stifter dieser Kongregation. Er stammte aus einer ^ ^
Magistratsfamilie zu Paris, widmete sich schon früh dem geistlichen UnZi
Stand, war einer der eifrigsten Theilnehmer an den geistlichen Kon- inM
ferenzen, welche der heilige Bincenz von Paula veranstaltet hatte
und hatte einige Missionen in den Gebieten der Auvcrgnc und von
Welay bestanden. Nach allen dabei gemachten Erfahrungen erschall
ihm. die Nothwendigkeit einer tüchtigern Bildung junger Geistlicher
täglich dringender. Er entschloß sich daher zur Stiftung einer Prie- .
steranstalt für Missions- und seminaristische Zwecke. So verband er ^
sich am 29. November 1641 mit den 5 Priestern Fran^ois de !
Caulet, Jean du Feriac, Charles Picotv, Balthasar ^
Branden de Bassancourt und Fransvis Houmain und
sah bald lernbegierige junge Geistliche um sich versammelt.

Da. er Pfarrer von Sulpice war, so zogen alle seine Genossen ^
zu gemeinschaftlichem Leben in seine Pfarrwohnung und davon er- z. ^
hielt die Kongregation ihren Namen. Aber bald sah er ein, daß die . n
verschiedenen Zwecke auch eine Theilung der Arbeit nöthig machten, v"«
er schied daher seine lehrenden Genossen in zwei Parteien: die eine c'U!
für den Dienst bei seiner Pfarrei, welche bei ihm zu gemeinschaft- . 'b,
lichem Leben wohnen blieb; die andere zur Leitung des Seminars :

Hi,
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in dem Haus der Pfarrwohnung Guisarde, welches durch seinen
Garten mit der Pfarrwohnung zusammenhing. Jene Gemeinschaft
in seinem Haus erhielt vorzugsweise den Namen der Gemein¬
schaft der Priester, sie sendete ihre jungen Seminaristen in den
Vierteln der Stadt umher und ließ sie dort catechisiren; die Priester
hielten Sonntags den Schulkindern Bußpredigten und wahrend der
Fasten geistliche Unterredungen mit Handwerkern, Tagarbeitern und
Dienstboten; in der heiligen Woche lebten die Schüler in der tief¬
sten Eingezogenheit. Seminar- und Priestergesellschaft lebten in
größter Eintracht und sahen sich durch die Freigebigkeit des Herrn
von Bretonvilliers in den Stand gesetzt, 1645 ein großes Gebäude
aufzuführen, welches den ganzen Raum einnahm, der jetzt den Platz
Sulpice bildet, und stellten in ihrer Kirche eines des schönsten Denk¬
mahls von Paris auf.

Der Stifter entsagte 1652 seiner Pfarrei und widmete sich nun
ganz dem Seminar. Bald begründete er drei neue Seminare zu
Puy, Clermont, St. Andvol und sendete drei Priester nach Canada
zu Begründung eines Seminars zu Montreal. Er starb 1658.

Sein Nachfolger Abbe Bretonvilliers stiftete zwei neue Anstal¬
ten zu Limoges und Lyon. Spater einstand noch ein Seminar zu
Mont - Valeriac. Bretonvilliers hinterließ der Congregation ein
bedeutendes Vermögen und der Superior Tronson errichtete damit
neue Seminare zu Bourges, Autun, Tülles und Angers, unter ihm
entstanden auch die Gemeinschaft unbemittelter Leute von
St. Anna und das kleine Seminar der Straße Forou,
endlich eine neue Gemeinschaft der Robertiner, von ihrem
Stifter Robert also genannt. In der Folge fügte man für bereits in
der Philosophie begriffene Schüler, die Gesellschaft der Philoso¬
phen hinzu. Alle diese Anstalten stießen ringsum an das Seminar
und standen mit ihm in innigster Verbindung, während in der Straße
Cherche-Midi eine ähnliche Gesellschaft von St. Paul damit
vereinigt wurde. 1715 entstanden neue Seminare zu Avignon und
Orleans, spater ein drittes zu Nantes und ein fünftes Seminar zu
Paris selbst, das bekannte Kollegium von Laon oder Lisieux. Im
Jahr 1782 erhoben sich das Seminar zu Reims und das zu Bal¬
timore, auch zwei neue Anstalten für junge Leute in der Straße
Cassette und zu Jssy.

Die Revolution machte der Congregation und allen Semina¬
ren ein Ende, indem keiner der Priester und Seminaristen in Paris
noch in den Provinzen den Constitutionseid leisten wollte; viele
kamen in der Metzelei der Carmeliter und bei den Ersaufungen als
Märtyrer um.
. Die Congregation hatte viele berühmte Männer hervorgebracht

kmen Delugny, Godet-Desmarais, Sabathier, Leclerc, Vaugimois
Montagne, Legrand, Regnier, Jacqes-Andre, Emery rc. Dieser



letzte wurde nach zweimaliger Einkerkerung in der Schreckcnszeit
zum Großvikarius von Paris ernannt und vereinigte unter Napo-
lcon eine neue Gemeinschaft eifriger Geistlicher zu Erziehung junger
Kleriker nach den Regeln und Statuten der frühern Kongregation
und begründete wieder das berühmte Seminar und die Congrega-
tion von St. Sulpice, welche am 3. April 1816 von der Staats-
bchördc anerkannt worden, seitdem mehrere Seminare in Frankreich
erhielten und noch jetzt unter der Oberleitung des geachteten Gar-
nier wirksam sind. zjtikk

Priester vom Oratorium (Oratoristen).. . . .
Wir verfolgten diese merkwürdige Kongregation im 2. Band

bis zu ihrem Untergang im Jahr 1789, sehen wir jetzt, wie es ihr
weiter ergangen. .xM

In der Kirche der Kongregation zu St. Honorv wurden.am
24. Februar 1791 die ersten ^Bischöfe für die Konstitution beeidigt d,
und geweiht, ohne daß einer der Oratisten daran Theil genommen
hätte. Am 10. Mai 1792 schrieben der Suverior und ohngcfahr
60 Mitglieder an Pius VI., versicherten ihn ihrer Anhänglichkeit
an den heiligen Stuhl und ihrer Abneigung gegen das constitutio-
nelle Schisma. Dennoch trat eine große Zahl dieser Männer in
die constitutionelle Kirche über, gab ihr Bischöfe, erzbischöfliche Vi-
karien und Pastoren; Andere verließen den geistlichen Stand ganz
und widmeten sich der bürgerlichen Laufbahn; Einige mischten sich ^ ^
sogar unter die wildesten Revolutionäre und spielten dabei mitunter ^ ^
sehr bedeutende und bedenkliche Rollen: wir erinnern nur an den 1
berühmten Fouch«. Neben solchen Männern glänzen freilich auf
eine sehr denkwürdige Weise Namen wie Thomassm, Lami, Malle- ^ ^
brauche, Massillon, Houbigant, Lclong, Lecointe, Morin:c. Ihren: ^
geistlichen Ursprung nicht sehr getreu, zeigten sich auch viele Staats- 7-., ^
männer und Gelehrte der jüngsten Zeit, wie Salverte, Daunen, ^ "
Kasimir Perier :c.

Die berühmteste ihrer früheren Anstalten, das schöne Haus von ^ -!
Juilly im Sprengel von Meaur nahe bei Paris verwandelten scheu
während dcr Kaiserzcit einige Oratoristen in ein Kollegium und tra-
ten es kürzlich an andere Geistliche ab, ohne selbst weiter mit stl- '
chen Dingen sich abzugeben, indem sie wohl bemerken müssen, daß '
das Vertrauen zu ihrer Kongregation im Volk noch nicht gedeihlich sMn

wieder aufgelebt ist.

Priester von St. Lazarus (Lazaristen). ^
Zu Anfang der Revolution gleich alten Orden und Congrega- 'Ä g

tionen unterdrückt, wurden sie 1804 wieder förmlich gebilligt, erhiel-
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ken einen jährlichen Zuschuß von 15,000 Franken, zu Paris ein hüb¬
sches Hotel zur Errichtung ihrer Ccntralanstalt mit einem Noviziat,
auch mehrere Häuser jenseits der Alpen. Später ertheilte man
ihnen auch wieder das Recht der Annahme von Vermächtnissen und
Legaten.

Aber kaum hatte Napoleon mit dem Papst gebrochen, so hob
er auch durch ein Dekret vom Jahr 1809 die Congrcgation wieder
auf und entzog ihr alles 1804 Verliehene.

Die Restauration stellte durch eine Ordonnanz vom 3. Februar
1816 die Lazaristen wieder her und ertheilte ihnen die vollen Rechte
der Annahme von Novizen, der Erwerbung von beweglichem und
unbeweglichen« Vermögen, des Besitzes nebst einem jährlichen nicht
unbedeutenden Zuschuß und einem schönen Haus in der Straße
von Sövres.

Seitdein theilen sich die Lazaristen wieder eifrig in ihre frühe¬
ren Verrichtungen des Lehramtes in den Seininaren, der Missionen
auf dem Land und in fernen Gegenden, der Pflege weltlicher Wis¬
senschaften und freier Künste: Mechanik, Astronomie, Malerei, Uhr¬
macherei ic.

Außer der Pariser Anstalt besitzen die Lazaristen jetzt in Frank¬
reich das große Seminar zu Amiens, die großen und kleinen Se¬
minare zu Cahors, Montauban, Carcassonne, St. Fleur und Van«
nes unmittelbar, und unter Abhängigkeit von der Universität die
Seminare zu Montdidier, Noye, Montoliere; in ersterer dieser Städte
steht ihr Hauptpensionat.

Bedeutend sind ihre auswärtigen Missionen. In China ist
ihnen die ganze Provinz Pekin, die von Canton und der östlichen
Tartarei übergeben, sie haben daselbst 1 europäischen Bischof, 15 ringe-
dorne Priester und ohngesahr 40,000 Christen. Auch die Provinzen
Nankin und Honan mit 1 europäischen, 7 cingcbornen Priestern und
ohngefähr 33,000 Christen. Ihre Mission zu Houpö hat 6 eingeborne
Priester und 6,000 Christen; die zu Kiangsi hat 1 cingebornen Prie¬
ster und gegen 600 Christen.

Zu Macao hat die Congrcgation ein Seminar zu Bildung der
Geistlichen für jenen Sprengel von 600 Christen, ein zweites zu
Bildung der Priester für die übrigen Provinzen; jene stehen unter
dem Ordinarius, diese unter der Congrcgation. Vordem standen sie
an der Spitze der mathematischen Behörde im kaiserlichen Palast
und hatten daselbst heimlich ein Seminar von Katecheten, die Mis¬
stonen in der Hauptstadt und in der Provinz. Nach dem Ausbruch
derRevolution bliebLamiot hülflos und allein dort als Dolmetscher
des Kaisers, bis 1818 seine Verbannung ausgesprochen wurde, nach¬
dem man den Lazaristen Clet entdeckt und hingerichtet hatte. Nun
wohnt er zu Macao, leitet die Erziehung 14 junger Chinesen und
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unterhält eine Korrespondenz mit den andern Missionen, um wo
möglich wieder eine Anstalt zu Pekin zu Stand zu bringen.

Außerdem hat die Congregation 9 Missionen im Gebiet der Le. ^ D
vante: Constantinopel, Smyrna, Santorin, Naxos, Salonichi, Da-
mascus, Tripolis in Syrien, Antura und Aleppo. An ihrer Spitze
steht ein vom Papst ernannter Patriarch zu Constantinopel, wo Axizk
über 60,000 Katholiken wohnen. ^

Seit 1814 unterhielt die Congregation auch eine Mission zu ^
Algier und zur Zeit der Korallcnsischerei auch eine zu Bona. In
den letzten Jahren sendete sie auch Missionen nach Nordamerika, Mr
errichtete zu St Louis ein Seminar für 30, ein Noviziat für 9
und ein Collegium für 100 Zöglinge. Auch in Brasilien sind neuer- D L
lich 2 Collegien mit einem Noviziat errichtet und die CongregationKtzcir
arbeitet thätiger als je nach allen Seiten. Aber die Revolution
von 1830 raubte ihr plötzlich alle Unterstützungen von Seiten des
Staats und setzt sie dadurch der Gefahr einer Auflösung aus, wenn
nicht der Eifer von Rom und des so lebendig erwachten Katholi- zMi
cismus im Volk ihr neue Hülfe schafft.

A «jüil
Priester des Kalvarienberges (Kalvaristen).
Der Protestantismus hatte im 17. Jahrhundert in Boarn so ri mzidi

bedeutende Fortschritte gemacht, daß der aus Meaux gebürtige Licen-
tiat der Sorbonne, Hubert Charpentier im I. 1630 obige Con- M
gregation gründete, um die Verehrung des gekreuzigten Jesus und M,
den reinen Glauben zu verbreiten. Er gründete eine Anstalt auf AB
dem Berg von Botharam und ein zweites zu Notre-Dame de Ga«
raison im Sprengel von Auch, wo bald berühmte Wallfahrten sich Mw.
bildeten. lo>W

Im Jahr 1638 verband sich die Congregation mit den Va- :« K,
lern der Missionen zur Verbreitung des Glaubens,
allein diese Vereinigung wurde bereits 1650 wieder gelöst und die K M
Congregation der Kalvaristen auf Befehl des Erzbischofs von Paris
1666 reformirt und später stillschweigend mit den Vatern von St.
Sulpice vereinigt. Hiilh

l°kh.
Priester der Mission von Jesu und Maria

(Luellsten). ^
Als Ergänzung dessen, was wir über diese merkwürdige Con- ÄKh

gregation in unserem zweiten Band S. 267 rc. gesagt, diene fol- Kitz«
gendeS: die Congregation hatte vor der Revolution 101 Mitglieder z,
in den 16 Seminaren zu Caen, Valognes, Paris, Cautances, Avran- ^
ches, Rouen, Svez, Dol, Domfront, Blois, Senlis, Garberö rc. ^
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Sie lieferte in der furchtbarsten Katastrophe dem unglücklichen König
' Ludwig XVI. ihren Fran^ois Louis Höbert als Beichtvater,

per nach dem 10. August selbst als Märtyrer starb. Am 9. Jan.

7 ^ 1826 versammelte der Abbe Blanchart alle noch übrigen Eudisten
in dem Haus de Pont St. Martin zu Rennes, wurde zum Ge-
ncralsuperior erwählt und setzte die Arbeiten der Congregation fort.
Die jetzige Regierung gibt ihr noch keine Unterstützung aus Staats»

ü^, Mitteln.
H-,>'> -

W,-

Priester des Seminars der auswärtigen Mission.

Zur Vervollständigung der früher gegebenen Notizen folgendes:
Diese Congregation bildete sich wieder 1804 und erhielt von dem
Kaiser einen jährlichen Zuschuß von 15,000 Franken, der jedoch 1809
wieder genommen wurde. Im Jahr 1815 bezog sie ihr altes Haus
in der Straße Du Bac und entfaltete die lebendigste Thätigkeit für
die Missionen im Orient. Im Jahr 1824 hatte sie bereits 63
Missionäre in jenen Ländern und bedeutende christliche Anstalten.
Im westlichen Fong-King ohngefähr 80 eingeborne Priester, 2,000
Christen, 1 Seminar, 2 Collegicn. In Cochinchina 30 eingeborne
Priester, 100,000 Christen, 1 Seminar, 1 Collegium. In Se-Tchuen
21 eingeborne Priester und 50,000 Christen. In Fo-Kien einen
Missionär. Im Königreich Siam 6 eingeborne Priester, 1 Collie-
gium für Siamesen zu Bancok, eines zu Poulu-Pinang für Chi¬
nesen. Zu Pondichery und an der Küste von Coromandel 6 indi¬
sche Priester, über 50,000 Christen, ein Seminar für die Jndier, ein
Collegium für die Kolonisten. Endlich ein Correspondenzhaus zu
Macao. Die Zahl aller auf Kosten der Missionen in jenen Gegen¬
den unterhaltenden Catecheten, Zöglinge der Collegicn und Semi¬
nare beträgt über 18,000. Der jetzige Generalsuperior ist Herr
Langlois. Wie es damit ferner werden soll, ist nicht abzusehen, da
der Anstalt seit 1830 jede Unterstützung vom Staat entzogen ist.

Priester der Missionen von St Element, St. Jo¬
seph, Besanyon, von St. Garde, vom heili¬

gen Geist.

Diese weniger bedeutenden Missionsvereine nennen wir hier
lediglich, weil sie noch die bedeutendsten zahlloser, im 17. Jahrhun¬
dert über ganz Frankreich sich verbreitenden Anstalten gewesen.

Zu Nantes stifteten einige Priester im Jahr 1664 Missionen
und ein Haus für Zurückgczogenheit in der Pfarrei von St. Clv«
went, woher die Congregration ihren Namen gewonnen.



Die 1666 von Jacques Cretenet gestiftete Congregation von
St. Joseph ging mit der Revolution unter, erhob sich aber in neuern
Zeiten wieder, ohne bis jetzt einige Bedeutung erlangt zu haben.

Ein Mitglied dieser Congregation, Abbe Vuillemcnot d'Arinthaud,
begründete die Missionsanstalt zu Besan^on, welche ebenfalls in der
Revolution unterging und unter der Restauration wieder Zeichen
des Lebens von sich gab.

Im Jahr 1721 stiftete Laurent Dominiquc Wertet zu Avig-
non die Congregation von St. Garde, namentlich zur Unterstützung
der Pastoren des Sprengels, mit einem Seminar zu Bildung jun¬
ger Geistlicher. Die Revolution machte ihr ein Ende, die neuere
Zeit scheint ihre Bemühungen des Wiederauflebens noch nicht wür¬
digen zu wollen.

Grignier de Montfort, ein Mitglied des Seminars von St.
Sulpice, stiftete im Jahr 1714 eine Congregation für Seminarien
und Missionen der Vcndee. Diese Anstalt ging zwar nicht unter,
verwandelte sich aber bereits unter seinem Nachfolger M ulot in eine
Congregation zum heiligen Geist, welche in der Volkssprache als Con¬
gregation von Mulot oder der Mulotisten berüchtigt worden, eben¬
falls in der Revolution ihren Untergang und bis jetzt kein eigent¬
liches Aufleben wieder fand.

Priester der Missionen von Frankreich.
Frankreich hatte Missionen in Menge für auswärtige Lander,

aber beim Anfang der Restauration keine oder nur sehr unbedeutende
für das Land selbst. Aber der Geist des Volks und eines großen
Theils der Geistlichkeit schien solche Missionen zu einem dringenden
Bedürfniß zu machen, wenn Religiosität und Glaube im römisch-
katholischen Sinn wieder lebendig und kräftig werden sollten. Diesem
Bedürfniß abzuhelfen, stifteten Abbe Legris-Duval, Rausan, de
Forbin-Janson die Congregation der Missionen für Frankreich,
stellten sie unter den unmittelbaren Schutz des Großalmoseniers von
Frankreich und erlangten die Billigung der Statuten von dem Erz-
blschof von Paris.

Von Sprengel zu Sprengel wandelten die Missionäre einfach
und arm umher, unterstützen die Pfarrer in allen Amtsverrichtungen,
predigten das Wort Gottes und befeuerten zum Glauben und zur
Wohlthätigkeit, ohne selbst dem Volk auf irgend eine Weise zur Last
zu werden.

Das Haus der Missionen von Frankreich nahm Jeden auf,
der nach Vollendung seiner theologischen Studien und mit Erlaub¬
niß des Bischofs für die Zwecke der Congregation sich bilden wollte.
Das Haupthaus steht zu Paris in der Straße Notre-Dame des
Champs.
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Unabhängig von ihren Missionen in allen Theilen Frankreichs
erhielten sie 1816 den Genuß des Mont-Valerien, der seiner vorn
Kardinal Richelieu ausgesprochenen Bestimmung zurückgegeben wurde.
Man erneuerte die Kapellen, baute einen Kalvarienberg und eröff¬
nete damit eine Veranlassung zu einer Menge frommer Uebungen
und Wallfahrten.

Dieß ist eine der Anstalten, worüber die Weltlichen schon zur
Zeit der Restauration so oft und so bitter schmähten, ein nicht un¬
bedeutender Theil jener so heftig und stürmisch getadelten Propa¬
ganda.

Eine königliche Ordonan; vom 20. September 1816 autorisirte
diese Priesterschaft der Missionen von Frankreich und verlieh ihr
damit einen noch höhern Schwung. Auch die große Kirche von
St. Gencvieve wurde ihr übergeben und noch ein anderes Local
in der Stadt angewiesen, jenes berüchtigte Haus in der Straße
d'Enscr.

Aber die Revolution 1830 konnte mit dieser Congregation sich
unmöglich versöhnen: bei der Zerstörung des Hauses in der Straße
d'Enfer wurde sogar das Leben des Superiors Rausan sehr be¬
droht. Hierauf erfolgte von der Staatsgewalt die Aushebung der
Congregation, die Wegnahme der Kirche von St. Gcneviöve und
des Mont-Valerien, wonach der durch die Verwüstungen der Kirche
evt. Germain-L'Auxerrois und des erzbischöflichen Palastes neu auf¬
geregte Volkshaufen im Februar 1831 auch den ganzen Kalvarien¬
berg zerstörte. Merkwürdiger Weise war gerade der Mann, der
dabei das große Kreuz zertrümmerte, ein Sohn des Mannes, der in
der Revolution die an demselben Ort aufgerichteten Kreuze zer¬
stört hatte.

Brüder der christlichen Schulen.
Auch hier habe ich nur noch nachzutragen, was Henrion von

der Geschichte des Ordens seit der großen Revolution erzählt.
Diese äußerst thätige und auf die Erziehung der Jugend gro¬

ßen Einfluß übende Gesellschaft zahlte im Jahr 1789 über 1000
Mitglieder und hatte 121 Häuser mit ihrem Hauptsitz zu Mclun.
Sobald die Nationalversammlung am 13. Februar 1790 die Auf¬
hebung aller Congregationen ausgesprochen hatte und den Eid auf
die Constitution verlangte, sahen sich auch diese Brüder zur Tren¬
nung ihres Vereins gezwungen. Viele starben als Märtyrer, An¬
dere wurden eingekerkert, Manche deportirt.

Mit Bewilligung des Superiors, Bruder Agathon, wanderten
Einige nach Italien, wo die Congregation bereits 3 Häuser hatte,
um dort neue Schulen zu errichten. Bald gewannen sie ein schö¬
nes Haus zu Orvietto, aber der Einfall der Franzosen im I. 1793



zerstreute die Bruder von Neuem und 17S9 bestand von Allem
nichts mehr, als dieses Haus zu Orvictto und eines zu Ferrara mit
15 Brudern.

Napoleon gestattete 1800 die Wiederherstellung zweier Häuser
zu Rom und nach Abschluß des Concordats auch in Frankreich.
Schnell erstanden die Häuser zu Lyon, St. Germain en Laye, Tou¬
louse und Gros-Caillon zu Paris. Alle Bruder unterwarfen sich
dem Generalvikarius, Bruder Frumence und nahmen 1805 die
vorige Tracht an.

Sie vervielfältigten ihre Schulen und Noviziate, erhielten vom
Kaiser Befreiung vom Militärdienst und dadurch großen Zulauf von
Novizen; endlich wurde nach der Organisation der Universität, 1808,
das ganze Institut gesetzlich anerkannt und bestätigt.

Unter dem folgenden Generalsuperior, dem außerordentlich thä¬
tigen und umsichtigen Bruder Gerbaud, verlegte man die Residenz
der Congregation 1821 von Lyon in das große Haus du St. En-
fant Jesus in der Borstadt St. Martin zu Paris. Bei seinem
Antritt 1810 zählte man nur 36 Häuser und 1821 deren 180 mit
1200 Mitgliedern. Zwei Jahre später zählte man bereits 210 Häu¬
ser, nämlich: 192 in Frankreich, 2 auf der Insel Bourbon, 1 zu
Cayenne, 5 in Italien, 5 in Korsika, 1 in Savoyen und 4 in Bel¬
gien. Diese Häuser enthielten mehr als 2000 Bruder, deren 350
in 10 Noviziaten, mehr als 1600 mit dem täglichen Unterricht von
60 — 60,000 Kindern beschäftigt waren, während die Uebrigen die
Regierung der Häuser und das Zeitliche besorgten.

Umsonst waren alle Anstrengungen der neuern Ansichten, um¬
sonst die Errichtung von Lancastcrschulcn gegen diese Art des Con-
gregationsunterrichts, er entwickelte sich täglich weiter und einfluß¬
reicher unter den schirmenden Fittigen der Bourbone. Die Revo¬
lution von 1830 hemmte plötzlich diesen Aufschwung und trachtet
bis heute unablässig nach Vertilgung einer Anstalt auf dem Weg
der Intrigue, welche sie mit offener Gewalt zu vernichten nicht wagt
oder nicht vermag.

Bruder der Congregation des christlichen Unter¬
richts. (Kleine Brüder, ketits kröres).

Da die Brüder der christlichen Schulen ursprünglich nur je
zwei und zwei gehen sollten und nicht jeder Ort Hülfsmittel genug
zum Unterhalt für 2 Brüder bietet, so kam der alte Großvikar von
St. Bricux, Abbe Jean de la Mennais und Abbe Deshayes
auf den Gedanken, eine Gesellschaft von Brüdern für Schulunterricht
auf dem Land zu gründen, gaben derselben beinahe die nämlichen
Regeln wie der Musteranstalt, gewannen dafür bald die Liebe des



Volks in so hohem Grad, daß sie von ihm nur „unsere kleinen
Bruder" genannt wurden und erwirkten am 1. Mai 1822 gesetz¬
liche Bestätigung ihrer Congregation. Hiernach ertheilt die Oberbe-
Horde der Universität jedem Bruder auf sein von dem Generalsuper
rior ausgestelltes sogenanntes Gchorsamsblatt ein Zeugniß der Fä¬
higkeit und eine Vollmacht, Unterricht zu ertheilen. Die Congregation
als Körperschaft und jede einzelne Schule können Vermächtnisse und
Legate annehmen.

Diese thätige Gesellschaft hat sich bereits ziemlich weit verbrei¬
tet, um so mehr, da alle Brüder stets bei den Ortspfarrern woh¬
nen, also mit diesen in freundschaftlichem Verhältniß leben und
daher um so leichter auf das Volk einwirken.

Brüder des christlichen Unterrichts in Lothringen.
Beinahe zu gleicher Zeit mit der vorigen Congregation errich¬

tete Frechard einen Verein für gleiche Bestimmung in dem Spren¬
gel Nancy. Diese Brüder sollten neben dem Unterricht des Land¬
volks zugleich die Kantorsstellen bei den Pfarreien versehen. Von
allen Seiten mit Almosen reich unterstützt, überwand der Stifter
alle Hindernisse und kaufte zum ersten und Hauptsitz der Congrega-
tion das alte Kloster der Kapuziner von Vozelise.

Auch diese Congregation wirkt sehr thätig und hat sich bereits
über viele Orte verbreitet.

Brüder von St. Joseph zu Rueill« sur Loir.
Dujarrie, Pfarrer von Rueillv sur Loir und Stifter der

Schwestern der Vorsehung im Gebiet Maine, gründete
1821 auch diese Congregation nach dem Muster der christlichen Schu¬
len und zu schnellerer Erreichung des Zwecks auch zugleich ein Se¬
minar für Erziehung junger Lehrer.

Rasch gedeihend verbreitete sich der Verein über die ganze Pro¬
vinz, erhielt am 25. Juni 1823 königliche Bestätigung und gleiche
Privilegien wie die Brüder der christlichen Schulen in Bezug auf
die Universität und die Befreiung vom Militärdienst.

Das Institut hatte schon 1824 neunzehn und 1827 hundert
Brüder, ein Centralhaus als Noviziat und für die jährliche Zurück-
gezogenheit, dazu in dem Dorf Larchamp ein Vorbereitungs¬
Noviziat.

Auch diese Brüder haben Wohnung und Kost bei den Orts-
Pfarrern, wenn sie allein in einem Dorf sind, sind aber ihrer 2 oder
mehrere an einem Ort, so können sie gemeinschaftlich wohnen. Die
Novizen werden vom 16. — 25. Jahr angenommen, jedoch nie¬
mals ohne schriftliche Zeugnisse der Pfarrer über ihre Fähigkeiten



und ihre Aufführung, so wie über den Stand ihrer Geldmittel,
wovon sie wahrend des Noviziats leben sollen.

Diese Bruder leisten ihre Gelübde stets nur für 1 Jahr, tra¬
gen schwarze Kirchendienerröcke, Hüte mit breiten Krempen und
weiße Halskläppchen. Sie besitzen jetzt 47 Anstalten, davon 30 in
dem Sprengel von Mans, 1 in dem von Angers, 3 in dem von Blois,
8 in dem von khartres, 1 in dem von Chalons, 1 in dem von
Coutances, 1 in dem von Orleans, 1 in dem von Svez, 4 in dem
von Versailles. Die Zahl der Bruder beträgt 106, wovon 12 im
Haupthaus geschäftig sind.

Brüder von St. Joseph in der Picardie.
Herr von Chabons, Bischof von Amiens gründete fast um

dieselbe Zeit für seinen Sprengel und zum Zweck des Volksunter-
richts auf dem Land einen solchen Verein und die königliche Regie¬
rung ertheilte ihm unterm 23. December 1823 eine Bestätigungs-
vrdonnanz als: der Kongregation der Brüder von St.
Joseph für den Primärunterricht und unter unmittelbarer Obhut
der Ordinarien.

Diese Brüder helfen den Pfarrern bei Spendung der Sakra¬
mente, beim Unterricht im Katechismus, versehen den Kantorsdienst
in der Kirche und bewachen die Ordnung in Sakristei und Kirche.
Uebrigens sind sie, gleich allen ähnlichen Vereinen, den Reglements
der Universitäten für den Volksunterricht unterworfen.

Sie bestehen ein Noviziat von 2 Jahren, lernen dabei lesen,
schreiben, französische Grammatik, Arithmetik und Geometrie, so viel
zu gewöhnlicher Fcldmcßkunst praktisch nöthig ist. Sie werden im
Kirchengesang gebildet, mit großer Sorgfalt in der Christenlehre un¬
terrichtet, damit sie selbst diese bald lehren können. Damit sie ihrem
Beruf um so leichter entsprechen können, übt man sie fleißig in
allen religiösen Tugenden der regulirtcn Orden: Sanftmuth, Ge¬
duld, Entsagung, Losrcißung von der Welt.

Nach gut bestandener Prüfung dürfen sie die bestimmten Ge¬
lübde für eine Zeit ablegen, wie es die Gesetze des Königreichs er¬
lauben und gebieten. Das Centralhaus oder Seminar der Congre-
gation steht zu St. Suscien bei Amiens, hat einen Superior,
2 Aisistentcn, 2 Visitatorcn oder Jnspcctorcn, 1 Procurator oder
Oekonomen. Der Superior ist zugleich Novizenmcister, die Assisten¬
ten sind Lehrer und die Visitatoren Schulaufseher.

Verwaltung und Statuten sind im Allgemeinen nach dem Vor¬
bild der Congregration der christlichen Schulen geordnet, auch in
der Unterrichtsmethode folgt man deren Beispiel. Alle hinlänglich
gebildeten Mitglieder werden auf Verlangen der Localbehörden IN
die Dörfer entsendet. Je nach der Größe der Pfarrei können auch



ihrer 2 oder mehrere den Unterricht besorgen. Der Generalvkonom
verständigt sich mit den Lokalbchörden über schickliche Möblirung
und anständigen Unterhalt solcher Brüder und keinem dieser ist es
jemals gestattet, darüber selbst zu contrahiren oder von Gemeinden
und Individuen etwas zu fordern.

Zur Aufnahme in die Kongregation befähigt eine ehrbare Her¬
kunft, ein unbescholtener Ruf, ein anständiges Aeußeres, ein gesun¬
der Verstand, Liebe zum Unterrichtswesen, Tauglichkeit und Anlage
für Gesang, Neigung für kirchliche Ceremonien und vor Allem
solide Frömmigkeit; die Zeit der Aufnahme ist das Alter zwischen
18 und 25 Jahren; die Tracht des Vereins ein brauner Oberrock.

Diese Josephsbrüder sind sämmtlich Laien und haben bis jetzt
auch einen Laien, Herrn Lardeur zum Superior, keine Unter¬
stützung vom Staat, aber bedeutenden Anhang beim Volk.

Congregation der Töchter des heiligen Kreuzes.
Man vewechsle diese Congregation nicht mit der gleiches Na¬

mens, welche Seite 317 unsers 2. Bandes erwähnt wird. Diese
ist andern Ursprungs und anderer Bestimmung.

Marguerite Senaux, Gattin des Parlamentsrathes Rv-
mont de Garibal von Toulouse, hatte den Schleier der Domi¬
nikanerinnen genommen, weil ihr Gemahl Kalthäuser geworden war.
Sie stiftete dann in ihrem frommen Eifer 1639 eine Congregation
für Beschallung und gute Werke, aber speciell zu folgender Bestim¬
mung: sie sollten vor Allem an ihrer eigenen Vervollkommnung ar¬
beiten, dann alle ihre Kräfte zum Heil der Personen ihres Ge¬
schlechtes verwenden, -arme Mädchen unterrichten, Jungfrauen und
Witwen zum Lehramt vermögen und bilden, in schwierigen Zeiten
der Kirche beistehen, christlichen Sinn und Frömmigkeit verbreiten.

Im Jahr 1641 bezogen die Töchter des Kreuzes ein Haus zu
Paris in der Straße CharoNne,' verbreiteten sich aber nicht sehr zahl¬
reich in den übrigen Theilen Frankreichs und widmeten sich so still,
eifrig und anspruchslos ihrer schonen Bestimmung, daß man nur
selten in der Welt von ihnen hörte.

Die Revolution ließ ihnen zufälliger Weise ein Haus zu Pa¬
ris; die wackern Schwestern entrönnen dem grausamen Sturm, ver¬
schmähten die angebotene Freiheit, zerstreuten sich anfänglich zu ihren
Familien, versammelten sich aber bald wieder in ihrer Congrcgations-
wohnung zu gemeinschaftlichem Leben, erfüllten in kluger Stille alle
Pflichten des Berufs im Innern ihres Hauses, unterrichteten junge
Mädchen und hielten Freischulcn für ihre Pfarrei.

Nach 26jahriger herber Prüfung empfingen sie den Lohn ihrer
Beharrlichkeit und Treue. Der Plan, Bildung und Religiosität auch
in den kleinen Städten und auf dem Land durch Lehrerinnen wie-



der zu verbreiten, erschien der Regierung sehr zweckmäßig: am
S. Oktober 1816 lud sie die Töchter des Kreuzes ein, wieder in der
Congregationstracht zu erscheinen und den Unterricht, vorzüglich bei
dem Landvolk zu übernehmen, demüthige und gehorsame Töchter,
christliche Mütter zu bilden. Die frommen Wesen waren zu arm,
aus eigenen Mitteln die Kosten für diese Tracht zu bestreiten, aber
eine einzige Almosensammlung reichte dazu hin: die Armuth und
Blöße ihres Hauses und die Einfachheit ihrer kleinen Kapelle erreg¬
ten allgemeine Theilnahme und lebendiges Mitleiden.

Diese Töchter haben ein Noviziat von 2 Jahren zu bestehen
und folgen dann dem Befehl ihrer Superiorin dahin, wohin man
sie als Lehrerinnen erbeten hat. Sind sie so alt oder schwach ge¬
worden, daß sie der Ruhe bedürfen, so beziehen sie das Haus von
Paris und wirken dort als Erfahrene und Erprobte zur Heranzie¬
hung neuer Lehrerinnen.

Dieses Haus steht auf dem Königsplatz; die Administration
der Spitäler gibt ihm einen jährlichen Zuschuß von 1500 Franken.

Congregation der Töchter der christlichen Liebe

(Dienerinnen der armen Kranken).

Ich sprach von dieser interessanten Congregation Band H.,
S. 314 rc. und habe hier nur Scenen der spätern Geschichte nach¬
zuholen.

Zu Anfang der Revolution hatte die Congregation 426 An¬
stalten in Frankreich, theils Hospitäler, theils unentgeldliche Schu¬
len, davon 35 zu Paris. Generalsuperiorin war Mutter Delöau,
welche über 50 Jahre im Dienst der Humanität zubrachte. Die
verständige und muthige Frau konnte zwar die Congregation als
Körperschaft unmöglich erhalten, aber viele Schwestern ermuthigte
sie zum Beharren bei ihren Pflichten und in den Spitälern, blieb
sebst ihrem Eifer für das Wohl der Armen und Kranken unermüd¬
lich treu, besorgte während der blutigsten Gräuel oft mit Lebensge¬
fahr die Spitäler und errichtete mitten in den Stürmen neue Ver¬
pflegungsanstalten mit Hülfe ihrer Getreuen. Kaum war die Ruhe
wieder einigermaasen hergestellt, so nahm sie mit großer Umsicht die
frühere regulirte Ordnung wieder auf, hielt die Schwestern enger
zusammen und eilte nach Paris, von dort aus alles leichter zu über¬
sehen und zu leiten.

In der Ueberzeugung von der Fruchtlosigkeit aller Anstrengun¬
gen, wenn man nicht Novizinnen annehmen dürfte, erwirkte sie die
Unterstützung einer frommen Dame zur Miethung eines Hauses,
worin Novizen gebildet werden sollten. Der Minister Chaptal
erkannte die Nützlichkeit und Wohlthätigkeit des Instituts, wieß ihm



daher ein neues Haus in der Straße du Bieux-Colombier und einen
jährlichen Zuschuß von 12,000 Franken für die Hauscinrichtung und
von 300 Franken für jede Novizin, deren Eltern für absolut arrn
anerkannt würden, an. Im Gefolge dieser Ministerialerklärung eröffne¬
ten sich wie durch Zauber 261 Häuser der Kongregation.

Chaptal sagt bei dieser Gelegenheit (^>malo8 ?InIo8opInglle8,
V. 3, p. 51): „Die den Kranken nöthigen Dienste können unun¬
terbrochen nur durch Personen geleistet werden, welche durch ihren
Stand dem Spitaldienst freiwillig sich widmeten und vom Enthu¬
siasmus der christlichen Liebe begeistert werden."

Einige Zeilen später fährt der Minister fort: „von allen Spi¬
tälern werden derartige am sorgfältigsten, verständigsten und spar¬
samsten verwaltet und bedient und die besten dieser sind wieder die
Anstalten der Gesellschaft, welche in ihrem Schoos die alten Zög¬
linge jenes erhabenen Instituts wieder sammelte, dessen einziger
Zweck stets die praktische Bildung für alle Acte einer grenzenlosen
Liebe war."

In der That ist nicht wohl zu läugnen, daß in solchen An¬
stalten des Guten außerordentlich viel mit möglichst wenigen
Kosten geleistet werde, nirgends vereinigt man mit mehr Mäßigkeit
eine größere Arbeitsamkeit und rastlosere Thätigkeit; bei solchen Spi¬
tälern der christlichen Liebe ist niemals die Rede von barbarischem
Speculationsgeist, Befriedigung niederträchtiger Habsucht, von heim¬
tückischer Verschwendung,Sparsamkeit und Raubsucht.

Jetzt hat diese Congregation mehr als 300 Häuser mit 2,600
Töchtern unter ihrer Aufsicht, ihr Haupthaus zu Paris in der Straße
du Bac Nr. 132, einen jährlichen Zuschuß vom Staat von
25,000 Franken, die Mutter Amblard zur Generalsuperiorinund
den Generalsuperiorder Lazaristcn zum obersten Aufseher und Leiter,

Congregation U. L. F. der christlichen Liebe.
Wir sprachen von dieser Congregation B. I., S. 213 und tra¬

gen hier nur nach, was die spätere Zeit ihr bereitete.
Als Körperschaft zerrissen, erhielten sich die wackern Schwestern

einzeln und in kleinen Häufchen durch alle Schrecken und Gräuel
der Revolution durch Muth und Beharren in ihrem wohlthätigen
Eifer. Unter Napoleon sammelten sie sich wieder ohne ein bestimm¬
tes Zeichen des Staatsschutzes, vermehrten sogar die Anzahl ihrer
Häuser und hatten 1814 Anstalten zu Caen, Paris, Nantes, Ren-
nes, Lyon, St. Brieux, La Nochelle, Vannes, Guingamp,Tours,
Versailles. Der Hauptsitz ist die Anstalt zu Paris in der Straße
St. Jacques, in dem großen Local der Damen der Heimsu-



chung Maria, welches diese von den Besitzern der Nationalgüter
nicht mehr hatten kaufen wollen.

Diese Anstalt umschließt jetzt unter dem Namen der Damen
von St. Michel drei Gattungen von Reuigen und Büßerinnen;
Alle sind nebst den Elevinnen von den Klosterfrauen gänzlich ge¬
trennt, haben eigene Säle für Arbeit, Schlaf und Tafel, in der
Kirche ein eigenes Chor, einen eigenen Hofraum und Garten.

Die erste Klasse der Büßerinnen besteht aus Frauen oder Mäd¬
chen, welche auf Requisition der Eltern oder Verwandten mittelst
Befehl der Polizei oder der Gerichtshöfe aufgenommen wurden.

Die zweite Klasse umfaßt alle jungen Personen über 15 Jah¬
ren, welche sich freiwillig dem Haus anbieten oder durch ihre Eltern,
Vormünder :c. eingeführt werden.

Die dritte Klasse enthalt Mädchen unter 15 Jahren, bei wel¬
chen eine Besserung der Sitten oder bedenklicher Fehler nöthig ge¬
worden ist.

Die Damen von St. Michel sind wahrhaft Mütter dieser Ar¬
omen, wissen bald deren Vertrauen und Liebe zu gewinnen, widmen
denselben unablässig die treueste Sorgfalt. Die Lebensart der Bü¬
ßerinnen ist regelmäßig und bestimmt, ihre Arbeit besteht in Nahen,
Stricken, Sticken rc. je nach den Anlagen und Kenntnissen oder
nach den auswärtigen Bestellungen. Die Arbeiten gönnen ihnen
wenige Zeit zu Rückfällen in ihre vorige Denkweise und Träume¬
rei, die übrigen religiösen Uebungen führen sie allmählig zur Ver¬
nunft und zu bei>crn Gesinnungen. Den Tag eröffnet ein Gebet,
dann folgt eine'Meditation, dann die Messe, hierauf wird gearbei¬
tet, danach das Frühstück genossen, dann die Arbeit wieder vorge¬
nommen, wozu eine Lehrerin oder Schülerin geistliche Vorlesungen
hält, Hymnen oder Psalmen von Allen gesungen, Gebete laut ge-
sprachen, Belehrungen und Catechetisationen gehalten werden.

, Der regelmäßige Aufenthalt der Büßerinnen ist auf 2 Jahre
bestimmt und in der That sind nur Wenige wieder ungebessert aus
der Anstalt gekommen; Manche betrachten es als eine Gnade, darin
bleiben und ihr das ganze Leben widmen zu dürfen.

Diese Anstalt hat zugleich ein eigenes Quartier für auswär¬
tige Damen, welche ohne großes Einkommen anständig und in einer
gewissen Zurückgezogenheit leben wollen, ohne sich ganz von der
Welt zu trennen. Sie erhalten Aufwartung, Pflege und Kost aus
der Hand der Klosterfrauen des Wochendienstes, wohnen außerhalb
des eigentlichen Klosters, genießen alle Vortheile der Einsamkeit,
ohne dadurch aus der Gesellschaft der Welt verbannt zu seyn.

Unter der Restauration erwachte der Gedanke, diesen Kloster¬
frauen die weiblichen Gefangenhäuser anzuvertrauen, allein er wurde
bis jetzt nicht realisirt. Geschähe dieß, so würden wenigstens 4
schreiende Uebelstande aus diesen Häusern verschwinden: 1) die Ge-



HL fangenen würden nicht mehr wie bisher ohne Rücksicht auf Verschie-
denheit des Alters und der Verbrechen vermischt wohnen. 2) Der

j gänzliche Mangel an Unterricht und täglichem öffentlichen Gebet
yH. > würde aufhören. 3) Die tiefe Jmmoralität, eine Folge der beiden
^ f ^ ersten Uebelstande, würde verschwinden. 4) Dem gänzlichen Man-

gcl an Hülfsquellen, worin sich jede dieser Armen am Ende ihrer
! ° ^ Gefangenschaft befindet, der völligen Entblößung, womit beinahe
^ Alle bei ihrer Entlassung wieder in die Welt hinaustreten, würde
A gesteuert werden und diese schreienden Uebel würden nicht mehr Ver-
" ' Mästungen zu so häufigen Rückfällen in dieselben Laster und Ver-
,,, brechen seyn.
^ Diese Anstalt erhält vom Staat eine jährliche Unterstützung
- von 1,500 Franken.
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Hospitaliterinnen der Congregation von St. Tho¬
mas von Willeneuve.

Als Beschluß des in B. I-, S. 144 darüber Gesagten folgen¬
den: Die Congregation wand sich mühselig und gemißhandelt durch
die Zeit der Revolution, versammelte im Jahr 1807 zu Paris ihre
noch übrigen 283 Schwestern, stellte dort ihren Hauptsitz mit einem
Noviziat wieder her und ordnete das Congregationswesen mit 32
Anstalten.

In den Spitälern verpflegte man die Kranken; in den Klö¬
stern widmete man sich dem unentgeldlichen Unterricht und der Ver¬
sorgung der Armen.

Auch die Revolution von 1830 überlebend, verbreitete sich diese
Congregation über ganz Frankreich und genießt jetzt unter ihrer Ge-
neralsuperiorin, Mutter Sibire und unter dem Erzbischof von Pa¬
ris, als Generalsuperior, vom Staat einen jährlichen Zuschuß von
6000 Franken.

Congregation der Damen von St. Maur.
Dieß ist offenbar dieselbe Congregation, welche wir in B. II-,

S. 328 unter dem Namen der Brüder und Schwestern der christ¬
lichen und liebreichen Schulen des heiligen Jesuskindes kennen lern¬
ten. Indessen theilte sich diese Congregation später in zwei für sich
bestehende Vereine, wovon der eine: Congregation der Damen
von St. Maur, von ihrem Hauptsitz zu Paris in der Straße St.
Maur aus vorzüglich das mittägliche Frankreich bearbeitete, wäh¬
rend der andre: Die Congregation der Damen der Vor¬
sehung, vorzüglich über die Normandie und Picardie sich verbrei¬
tete. Die Damen von St. Maur erhielten 1776 den Auftrag zu

v. Biedenfeld's Mönchsorden. Suppl. 6



Errichtung des großen Pensionats von Lcvignac bei Toulouse nach
dem Muster der königlichen Anstalt von St. Cyr. Sie hatten be¬
reits 100 Häuser und 600 Getreue für ihre Zwecke vereinigt, als
die Revolution von 1789 alles bedrohte und die Tage von 1791
diese Bedrohniß erfüllten.

Einige Damen hatten auch wahrend der blutigsten Zeiten treu
dem Zweck und schwesterlich zusammengehalten und zu Paris selbst
waren nur noch ihrer drei übrig, da sahen sie plötzlich 1806 ihr
Institut von Neuem ins Leben gerufen und am 12. März förmlich
wieder hergestellt. Jaufsret, der damalige Generalvikarius des
Großalmoseniers und jetziger Bischof von Metz hatte diese Umwand¬
lung erwirkt. Sie bezogen zu Beobachtung der früheren Statuten
ihr altes Haus in der Straße St. Maur, sahen es auf Kosten der
Regierung passend eingerichtet und mit einem jährlichen Zuschuß
von 5000 Franken begabt und die ausdauernde Madame de Fü¬
rn el als Generalsuperiorin wieder an ihrer Spitze. Schon 1814
zählte die Eongregation wieder ein Noviziat mit 25 Aspirantinnen
und 25 Häuser mit 150 Professen.

Diese Damen legen keine Gelübde ab, sondern binden sich nur
durch einfache Versprechungen; sie halten ein zweijähriges Noviziat
und werden dann nach dem Gutbesinden der Generalsuperiorin
irgend einem Haus als Professen zugetheilt. Ihre jetzige Tracht ist
die Tracht der in Zurückgezogenheit lebenden Witwen zur Zeit Lud¬
wigs XIV. Zur Aufnahme ist keine Mitgift erforderlich, jede Aspi¬
rantin hat sich jedoch während des Noviziats selbst zu versorgen und
reicht mit ohngefähr 3000 Franken für die Kosten ihrer Einkleidung
und der Brautgeschenke.

Uebrigcns hat die Eongregation auch die Pflicht übernommen,
die Kolonien von Cayenne und Guyana mit Krankenpflegerinnen
nach ihrer Regel zu versorgen und deßhalb unter der jetzigen Ge¬
neralsuperiorin Madame Domergue Anstalten daselbst errichtet.

Eongregation der Schwestern der christlichen Liebe
von Evron.

Lachapelle au Niboul im Sprengel von Mans war der Ge¬
burtsort (1654) von Pcrrine Brunet. Schon früh äußerte sie
lebendige Wünsche, sich dem Dienst der Kirche und der Christcnlicbe
zu widmen, allein der Armuth ihrer Eltern erschien eine Heiralh
mit dem reichen Tu lard wünschenswerther und sie mußte sich fügen.
Als sie schon in ihrem 25. Jahr wieder Witwe geworden, erwachte
der Trieb zu frommen Werken und heiligem Dienst noch lebendiger
als zuvor und sie ruhte auch nicht, bis sie 1679 einige gleichgesinnt-
Mädchen zum Zweck unentgeltichen Unterrichts der Armen und Vcr-



pflegung der Nothleidenden und Kranken um sich vereinigt hatte.
Sie ordnete den Dienst nach unveränderlichen Regeln und schrieb
für die Lebensart der Schwestern eigene Statuten nieder. Diese

^ enthalten hauptsächlich folgendes:
Die Schwestern haben keinen andern Superior als den Bischof

des Sprengels. Die Generalsuperiorin regiert die Congregation,
wird stets für 3 Jahre erwählt und darf ihr Amt in keinem Fall
länger als 9 Jahre verwalten; an ihrer Seite steht ein Rath von
5 ebenfalls für 3 Jahre erwählten Schwestern, welche bei ihr woh¬
nen. Die Schwestern behalten das Eigenthum aller ihrer unbeweg¬
lichen Güter und können unter keinem Borwand zum Bortheil der
Congregation darüber verfügen, damit der Geist der Armuth nicht
gefährdet werde. Dagegen erbt der Verein die ganze bewegliche
Hinterlassenschaft jeder verstorbenen Schwester. Gelübde oder "jähr¬
liche Versprechungen werden nicht abgelegt, die Schwestern verspre¬
chen nur im Augenblick ihres Eintritts Gehorsam der Generalsupe¬
riorin und den Statuten, so lange sie in der Congregation bleiben
werden. Das Noviziat dauert 5 Jahre, haben sie dabei nach eini¬
ger Zeit ihren Beruf bewährt und den nöthigen Unterricht genossen,
so sendet man sie in verschiedene auswärtige Anstalten und ruft sie

! erst ein Jahr vor ihrer wirklichen Aufnahme in die Hauptanstalt
zurück.

Die Schwestern erziehen an den Orten, wo sie Häuser haben,
arme junge Mädchen unentgeldlich, Kinder von Vermöglichen gegen
ein mäßiges Schulgeld und nehmen auch Zöglinge als Kostgänge¬
rinnen in ihre Häuser. Ueberdieß beschäftigen sie sich mit der Pflege
armer Kranker in den Spitälern und in deren Häusern und theilen
Almosen aus. Zu diesem Zweck erhalten die Novizinnen einigen
Unterricht in der Arzneikunde, womit sie in so vielen beinahe ganz
verlassenen Gegenden die wesentlichsten Dienste leisten.

Schon unter der Stifterin gedieh diese Anstalt und verbreitete
sich blühend über einige Landschaften, obgleich die Bankbillete un¬
ter der Regentschaft alles Vermögen ihr raubten und der Hauptsitz
ein Raub der Flammen wurde. Das allgemeine Mitleiden ver¬
schaffte ihr die Mittel zum Wiederaufbau des Hauses und 1722
erhielt die Congregation vom König und Parlament Bestätigungs¬
briefe. Die Stifterin starb nach 53jähriger ehrenvoller Regierung
im Jahr 1735 und ihr Geist schwebte so lebendig über dem Verein,
daß der Anfang der Revolution 89 Häuser in vollster Thätig¬
keit fand.

Diese Revolution verschlang alle Einkünfte, raubte die Anstal¬
ten und zerstreute die wohlthätigen Lehrerinnen und Pflegerinnen
in alle Welt, mordete sogar einige auf dem Schaffst. Indessen

^ sammelten sich doch Einige wieder noch zur Zeit der wildesten
Stürme, lebten gemeinschaftlich und begannen ihre frühern Dienst-

tz*
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leistungen. Die scheußlichen Unordnungen und Betrügereien, welche
die Lohnwartcrinncn in allen Spitälern begingen, brachten die Be¬
hörden auf den Gedanken der Wiederherstellung der frommen Schwe¬
sterschaft und unter dem Konsulat (1803) erhielt sie nicht nur förm¬
liche Anerkennung, sondern auch statt ihres frühern beengten Haupt¬
sitzes das konventualhaus der Benediktiner zu Evron, wo der
Hauptsitz und ein Noviziat Raum genug hatten.

Bei diesem neuen Anfang hatte die Kongregation 140 Schwe¬
stern: die von den Zerstörern verschont gebliebenen Anstalten wurden
zurückgegeben, man begründete neue, das Noviziat füllte sich und
Alles blühte von Neuem auf. Bei der vom Kaiser 1807 nach Pa¬
ris berufenen Generalversammlung aller wohlthätigen Schwesterver¬
eine zu Berathung und Stipulirung aller künftigen Verhältnisse der¬
selben, erschienen die Schwestern von Evron nicht, weil sie aus Ver¬
sehen nicht mit eingeladen worden und erhielten also auch nichts
von allen Unterstützungen, die der Staat den übrigen Kongregatio¬
nen bewilligte. Dekrete von Bayonne 1808 und von Fontaincbleau
1810 bestätigten übrigens die Anstalt und ihre Statuier, als man
bereits wieder 81 Häuser zählte.

Jetzt hat diese Kongregation 175 Anstalten, davon 168 im
Sprengel von Mans, 5 in dem von Söcz, 1 in dem von Rennes
und 1 in dem von Angers; darunter befinden sich 25 Spitäler,
jedes mit einer Apotheke; die übrigen Häuser sind zu Armenschulen
und zu Unterstützungen der Armen in ihren eigenen Häusern einge¬
richtet und daher auch mit einer kleinen Hausapotheke versehen. An
manchen Orten bauen die Einwohner mit eigenen Händen solche
Häuser auf, beide Geschlechter, Jung und Alt leisten dabei thätige
Hülfe.

Im Monat Juli jedes Jahres versammeln sich die Schwestern
der Reihe nach in dem Haupthaus von Evron, erholen sich dort in
strenger achttägiger Zurückgezogenheit bei geistlichen Uebungen von
den Arbeiten des ganzen Jahres, stählen sich für ihren Beruf und
halten nach ihren Statuten Gencralkapitel zur Wahl der Obern.
Dahin kommen auch alle alten und kranken Schwestern, um an
der Brust der Mutter zu sterben; dort ist auch das Noviziat, wel¬
ches in der Regel aus 60 — 70 Individuen besteht, weil deren
mehr üicht Platz haben, indem das Pensionat, 2 Kinderschulen und
die bedeutende Apotheke vielen Raum erfordern. Die im Ganzen
daselbst versammelten 150 Personen müssen für Alles mit dem Er¬
trag von 12 Hufen Landes auskommen.

Congregationen der Schwestern von St. Paul.
Die Gemahlin eines Ludwigritters, Frau du Parc de Le-

zerdot stiftete 1699 diese Kongregation von Schwestern für Errich-



tung von Armenschulen, Armen- und Krankenpflege,gab zu Trv-
gui'er 3 Häuser für die Anstalt hin und bestimmte eines davon zum
Hauptsitz und Noviziat. Das Volk nannte diese Schwestern in sei¬
ner einfachen Beziehungsweise gewöhnlich nur I^os boimos 1>aulinv8,
die guten Pau lineri rindn und die Regierung ertheilte ihnen
1717 ein Bcstätigungspatent und der Bischof von Trvguier, Oli-
vicr Jejou de Kcrvilio schrieb ihre Statuten, unterwarf sie der
Regel des heiligen Augustin und dem vierten Gelübde, sich dem
Unterricht der Jugend widmen zu wollen. Die Kongregation er¬
warb noch einige Häuser in dem Sprengel, breitete sich jedoch nicht
weiter aus und ging in der Revolution unter.

Congregation der Töchter der Weisheit.
Was der heilige Vincenz von Paula im 17. Jahrhundert

gethan hatte, versuchte der fromme Priester Louis Marie Grig-
nion de Montfort im 18. Jahrhundert durch Stiftung zweier
Kongregationen: einer von Missi'onspriesternzu Verbreitung des
christlichen Lichtes und einer von Schwesternder christlichen Liebe zu
Abhülfe der Noth, Steuerung körperlicher Leiden und Ertheilung
milden Trostes.

Grignion stammte von Montfort bei Rennes aus einer achtba¬
ren Familie, wurde im Seminar von St. Sulpice gebildet und zog
als eifriger Missionär in vielen Provinzen umher. In Poitou fand
er 1719 die fromme und von Mitleiden für Elend und Armuth
hoch begeisterte Trichet in dem Spital zu Poiticrs mit der Kran¬
kenpflege eifrigst beschäftigt und beschloß sogleich, dieser Jungfrau zu
einem edlen Zweck sich zu bedienen, wenn er ihren Beruf längere
Zeit geprüft haben würde. Er theilte ihr den Plan zu Errichtung
einer weiblichen Congregationfreundlich mit und fand sie zu Allem
bereit. Maria Louise de Jesus, wie sich Jungfrau Trichet nannte,
hatte erst den Widerstand ihrer Eltern und selbst des Bischofs zu
bekämpfen, bevor sie ihrem Wunsch sich ganz widmen durste. Als
sie zu St. Laurent sur Sövre ankam, wo der Hauptsitz der neuen Con¬
gregation errichtet werden sollte, erhielt sie die Nachricht von dem
plötzlichen Tod ihres Meisters Grignion. Unerschrockensetzte sie ihr
Vorhaben ins Werk und zwar so eifrig, daß unter ihrer 30jährigen
Regierung das von dem Stifter 1716 so klein begonnene Werk
20 blühende Häuser der Töchter der Weisheit erstehen sah. Der
Superior der Priester der Mission vom heiligen Geist,
der zweiten Stiftung unsers Grignion, der rühmlich bekannte N e n 6
Mulot übernahm auch die Oberleitung der Schwesterschaft und
erzielte 1728 und 1732 vom Papst Benedict XHI. und vom Mi¬
nister Maurepas Bestätigung und Empfehlung der Kongregation.



Im Jahr 1788 zahlte sie 57 Anstalten und wirkte während
der ersten Jahre der Revolution gemeinschaftlich mit ihren Missions¬
priestern lebhaft und wesentlich für den Geist des Muthes und des
Widerstandes in der Vendöe. In den dortigen so blutigen und
grausamen Kämpfen wurden mehrere ihrer Anstalten ein Raub der
Flammen und sehr oft bedrohten Uebersälle und Verfolgung das
Leben der Mitglieder.

Nach dem Sturm sammelte der Generalsuperior Renö Su-
piot die Trümmer der beiden Gesellschaften, baute den verbrannten
Hauptsitz wieder auf, eröffnete daselbst das Noviziat und sendete
auch Schwestern zur Krankenpflege in das Marinespital von Brest,
wo sie ihre Regeln und geistlichen Uebungen ungehindert fortsetzen
dursten. Im Jahr 1802 lud man sie auch zur Uebernahme der
Marinespitalcr von Toulon ein und 15 Schwestern übernahmen
dieses schwierige Amt. Bald nachher übergab man ihnen auch die
Spitäler von Boulogne, Cherbourg, Nantes und Antwerpen, wo sie
blieben, bis Belgien den Franzosen wieder entrissen wurde.

Beide vereinigte Congregationen verbreiteten sich wahrend der
Restauration weiter und weiter, auch die Revolution von 1830
wußte die trefflichen Dienste der Töchter der Weisheit zu würdigen
und ließ diese Kongregation bis heute ziemlich ungestört im Besitz
ihrer Rechte und Pflichtübungen. Die 982 Schwestern sind jetzt
in 100 Anstalten aller Arten, Marine-, Militär- und Eivilspitäler,
Häuser für Krankenbesuche, Häuser für Hülfsleistungen an Arme,
Pensionate zu den mäßigsten Preisen, unentgeltiche Schulen rc. in
den Provinzen von Poitou, Aunis, Angoumois, Provence, Bre¬
tagne rc. vertheilt. Einige dieser eifrigen Wohlthäterinnen lernten
mit unermüdlicher Liebe die Zeichensprache der Taubstummen, ließen
sich in der alten Karthause bei Auray nieder, verwalten die ganze
Anstalt, erziehen die Unglücklichen nach der Methode des Abbe Si-
card und unterhalten daneben ein Pensionat für Mädchen.

Das Noviziat von St. Laurent sur S«vre liefert jährlich 40
bis 50 Novizen und diese Anstalt ist jetzt neben den Töchtern von
St. Vincenz von Paula die verbreitetste in ganz Frankreich, obgleich
sie zu Paris selbst noch kein Haus hat.

CongregaLion des guten Heilandes zu Caen.
AnneLeroy gründete diese Congregation im Jahr 1720 zu

Eaen nach dem Muster der Stiftung des heiligen Franz, von Sa-
les, indem sie sich mit 4 Mädchen aus angesehenen Familien, der
Fräulein le Couvreur, de Lafontaine, de la Riviöre, La-
riot, Pennicr aus derselben Stadt verband, ein Haus in der
Vorstadt Vaucelles mit ihnen bezog und eine Kapelle darin weihen
ließ. In dem Patcntbnef des Königs wurde der Verein 1734 unter
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dem Namen der Töchter des guten Heilandes für Verpflegung kran¬
ker Frauen bestätigt und vermehrte sich sehr wohlthätig bis zur Zeit
der Revolution.

Im Jahr 1.793 bemächtigte man sich eines Theils ihres Hau¬
ses und ließ ihnen nur den Nest desselben, weil man nicht wußte,
wohin man die daselbst Verpflegten 20 wahnsinnigen Frauen brin¬
gen sollte. Die Unbarmherzigkcit des Jahrs 1795 vertrieb die gu¬
ten Schwestern mit ihren Pfleglingen gänzlich und sie fanden zu
Mondeville eine Zuflucht, wo sie auch bis 1805 blieben.

Bei der Hausbeschränkung von 1792 hatten sich einige Schwe¬
stern zur Trennung von der Gemeinschaft genöthigt gesehen, für sich
ein Haus auf dem Platz St. Sauveur gemiethet und der Erziehung
sich gewidmet; 1799 bezogen sie ein Haus in der Straße St. Mar¬
tin. Im Jahr 1804 kauften sie das jetzige Haus und beriefen 1805
auch die Schwestern und deren Pfleglinge von Mondeville dahin.

Diese Anstalt gewann allmählig größere Ausdehnung und
wurde seit 1817 auch für den Unterricht von Taubstummen einge¬
richtet. Im Jahr 1818 nahm man zu den wahnsinnigen Frauen
auch wahnsinnige Männer in das Krankenhaus und setzte das Pen¬
sionat thätig fort.

Seit 1805 zählt die Anstalt 75 Profcsscn und 50 Novizen.
Ihre Regel ist wenig von jener der Congregation der Heimsuchung
Mariä verschieden: kein gutes Werk soll ihnen fremd bleiben, sie
sollen Hospitalität, Armenversorgung und Lehramt üben, Lehrerin¬
nen für die Landgemeinden liefern und bei allen Seuchen die Kran¬
ken pflegen. Viele der braven Schwestern wurden in den Jahren
1781 und 1790 die Opfer ihrer Treue.

Diese Anstalt besteht jetzt noch mittelst einer kleinen Unterstützung
vom Staat, lediglich vorn Ertrag des Pensionats, dem Einkommen
einzelner Schwestern, den Gaben der Milde, aber vorzüglich durch
Ordnung, Sparsamkeit und Treue in seiner innern Verwaltung.
Das äußerst merkwürdige Ganze zerfällt in 4 wesentlich verschiedene
Anstalten.

1) Das größere Gebäude wird von den Wahnsinnigen bewohnt.
Es ist ohne innern Zusammenhang in 2 Abtheilungen für die Män¬
ner und für die Frauen eingerichtet. Die Unglücklichen sind nach
ihren verschiedenen Krankheitsstufen und Arten klassisizirt, Einige
haben ein eigenes kleines Häuschen mit einem Gärtchen, Andere
vollständig eingerichtete Appartements, Krankenwärterinnen verlassen
sie niemals, physische und moralische Pflege bewacht sie stets, man
sucht sie auf alle denkbare Weise zu zerstreuen, zu erheitern, zu er¬
freuen, Alles ist in der That so eingerichtet und berechnet, daß man
dieses Haus unter die vortrefflichsten Irrenanstalten zählen darf.
Im Jahr 1823 befanden sich darin 70 kranke Männer und 100
kranke Frauen.

-



2) Eine Art von Dispensatorium, wo Kranke und Verwundete
aufgenommen werden und die erste Pflege erhalten. Dazu sind be¬
ständig 2 Schwestern anwesend, wahrend 2 andere die Armen in
der Stadt besuchen, ihnen Bouillon, Arzneien und andere Dinge
des dringenden Bedürfnisses bringen.

3) Die dritte Anstalt ist den Taubstummen bestimmt; von 20
bis 60 daselbst befindlichen Zöglingen werden stets 20 unentgeltich
aufgenommen. Hauptlehrer dieser Anstalt ist neben den 12 Schwe¬
stern des Lehramtes der durch mehrere Schriften in diesem Fach
rühmlich bekannte Abbe Jamet. Die Mehrzahl der Taubstummen
bildet sich für Handwerke und viele derselben bleiben als Handwer¬
ker Zeitlebens im Haus.

4) Ein für junge Frauenzimmer vortrefflich eingerichtetes Pen¬
sionat; dazu eigene Wohnungen für Damen, welche als Kostgänge¬
rinnen hier leben wollen; endlich die wohlthätige unentgeltiche Schule
für 120 arme Kinder.

Congregation der Schwestern der Vorsehung in

Lothringen.

Abbe Moye, ein junger Priester und Vikar von St. Victor
zu Metz, stiftete mit dem Großvikar des Sprengels, Herrn Berlin
1762 die Gesellschaft zu Verbreitung des Glaubens und nützlicher
Kenntnisse bei der Dorfjugend und Unterstützung armer Kranker und
erhielt dafür die Genehmigung des damaligen Bischofs von Metz,
spätern Kardinals Montmorenci.

Mit Hülfe eifriger Geistlichen verbreiteten die Stifter ihre Con¬
gregation bald nach Dieuze, St. Diä, Sirstal, Hoff, Charmes,
Hautclocher, Esseigney. Als Abbe Moye zu der Mission nach China
abging, hielt er es sogar für zweckmäßig, auch dorthin solche Schwe¬
stern mitzunehmen und setzte mit Hülfe des Bischofs Pottier von
Agathopolis, der zugleich apostolischer Vikar von Su-Tschuan war,
seinen Plan ins Werk.

Zu mehrerer Stabilität der Anstalt erwirkte er auch die Bestä¬
tigung derselben von dem Kardinalscollegium der Propaganda und die
Ertheilung einer Regel für die Congregation in Frankreich und
China. Hier wurden jedoch die Schwestern beim baldigen Ausbruch
der heftigen Verfolgungen zerstreut und konnten nur noch einzeln
und mit Gefahr ihren Zweck verfolgen.

Als Abbe Moye 1782 nach Frankreich zurückkehrte, fand er die
Schwestergemeinde zahlreich und blühend und gab sich alle erdenk¬
liche Mühe, zwischen den Schwestern in Frankreich und China Ein¬
tracht und Uebereinstimmung zu erhalten. Beim Ausbruch der Re¬
volution flüchtete er sich mit einer Zahl Schwestern nach Deutsch-
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land, verwendete diese zur Verpflegung armer, verlassener und kran¬
ker Ausgewanderter und starb endlich in völliger Erschöpfung am
6. Mai 1794 zu Trier.

Die Zeit der Stürme zerstreute die ganze Congregatkon, aber
die Mehrzahl der Schwestern blieb ihren Pflichten getreu und übte
sie im Stillen mit Liebe und Eifer. Kaum war das Aergste vor¬
über, so versammelten sich die Zerstreuten wieder in einzelne Häuf¬
chen zu gemeinschaftlichem Leben und widmeten sich wieder offen
den schönen Zwecken der Congregation.

Im Jahr 1816 wurde die Congregation von Neuem autori-
si'rt, bezog ihren neuen Hauptsitz zu Porticux in den Vogesen, er¬
richtete dort ihr Noviziat, eine Versorgungsanstalt für alte und
kränkliche Schwestern des Vereins und die Schule für die Zöglinge.
Damit auch die deutschen Bewohner von Lothringen an den Wohl¬
thaten des Vereins theilnchmen könnten, errichtete man zu Hautmar¬
tin bei Saarburg ein Noviziat für Deutsche unter der Leitung der
beiden Geistlichen, Herrn Decker und Herrn Feys und bestimmte
zum Hauptsitz für die deutsche Abtheilung der Schwesterschaft das
Haus zu St. Jean de Waffel im Departement der Meurthe.

Jetzt haben sich diese thätigen Schwestern über mehr als 60
Gemeinden des Moscldepartements verbreitet, halten überall Frei¬
schulen, verpflegen Arme, Gebrechliche und Kranke, gehen mindestens
alle zwei Jahre einmal in ihren Hauptsitz und erholen sich dort durch
zehntägige Zurückgezogenheit und starken ihren Geist und ihren preis-
würdigen Enthusiasmus zu neuen Werken der Liebe.

Congregation der Schwestern der Heimsuchung.

Schon im ersten Band, S. 208 erwähnten wir einer Congre¬
gation von Schwestern der Heimsuchung zu Senlis. Sie ist mit
dieser nicht zu verwechseln.

Marie Rivicr von Montpezat gebürtig, suchte bei einer
schweren Krankheit in ihrer Jugend Hülfe bei dem Schutzheiligen
Johann Franz Regis, der im Gebiet Vivanais stets hoch verehrt
wurde. Zum Dank für ihre Genesung gelobte sie die Stiftung die¬
ser Congregation.

Obgleich die Schreckcnszeit noch herrschte, versammelte sie doch
einige gleichgesinnte Schwestern zu Lhueys bei Aubenas mit Hülfe
des Abbe Pontannier und verereinigte sich dort mit der seitdem
unter dem Namen der Schwester Chantal bekannten frommen
Witwe von Nantes. Die Schwesterschaft wuchs bald an Zahl und
Eifer, umfaßt jetzt die Sprengel von Viviers, Mende, St. Fleur
und Avignon mit 68 Anstalten, deren jede 2 — 3 Schwestern hat;
in den städtischen Anstalten sind deren mehrere. Aus allen Anstal¬
ten kommen die Schwestern jährlich einmal in das Haupthaus und



widmen sich dort der Erholung in achttägiger Zurückgezogenheit. Sie
legen keine Gelübde ab und werden von ihren Obern auf das Land
gesendet, um dort Schule zu halten, Arme und Kranke zu besuchen.

Seit einigen Jahren hat Thueys aufgehört Hauptort zu seyn
und man kaufte zu diesem Zweck das alte Kloster der Heimsuchung
Maria im Flecken St. Andeol derselben Provinz und vereinigte da¬
mit ein Hospital für arme Kranke aus dem Gebirge nebst einem an¬
dern Krankenhaus. An diesem Hauptsitz befinden sich jetzt neben
einer großen Zahl von Schwestern gegen 90 Novizinnen und eben
so viele Kostgängerinnen, jedoch sind diese verschiedenen Klassen streng
gesondert.

Diese Congregation gab sich seit 1822 durch neue Wohlthaten
kund, indem sie damals 150 Waisenkinder erziehen ließ und ver¬
sorgte und seitdem auf diesem Weg fortfahrt. Unterstützung vom
Staat genießt sie nicht.

Congregation der Schwestern der Heimsuchung in
Irland.

Miß Nano Nagle, aus einer ehrbaren Familie zu Dublin,
kehrte eines Morgens von einem Ball zurück, wo sie die ganze Nacht
zugebracht hatte und fand trotz der schneidenden Kalte eine Menge
armer Leute vor einer Kirche auf die Eröffnung der Thüre harren,
um ihr Morgengebet verrichten zu können. Diese Erscheinung wirkte
mächtig auf ihr Gemüth, sie verglich ihr Leben der Zerstreuung und
Schlemmerei mit dem Leben der rastlosen Arbeit und der Mühselig¬
keiten dieser armen Menschen, welche lediglich von ihrer Hände Ar¬
beit lebend, dennoch ihre Geschäfte nicht beginnen wollten, ohne nicht
zuvor zu Gott gebetet zu haben. Miß Nagle beschloß sogleich, auch
ihr Leben fortan nur Gott zu widmen. Sie hatte Vermögen und
gebrauchte es nun zu Errichtung einer Mädchenschule zu Dublin.
Im Jahr 1756 zog sie sich nach Cork zurück und beschäftigte sich
dort mit unentgeldlicher Unterweisung armer Kinder. Dieses Bei¬
spiel befeuerte bald andere junge Personen zur Nacheiferung, anfäng¬
lich kamen sie nur bei Tag zu Miß Nagle, um diese bei dem Un¬
terricht zu unterstützen; aber bald vereinigten sie sich inniger mit
der frommen Schwester, bildeten eine förmliche Gemeinschaft und
hieraus entstand 1758 mit Genehmigung der Ordinarien eine regu¬
liere Congregation der Schwestern der Heimsuchung
Mariä.

Miß Nano Nagle wurde zur ersten Generalsuperiorin erwählt,
das Haupthaus zu Cork sah bald eine große Menge von Schwe¬
sterhäusern über ganz Irland verbreitet und übt noch heute seine
Wohlthaten an vernachlässigten Kindern, an Armen, Kranken und
Gebrechlichen.
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Congregation der Ursulinerinnen zu Chavagnes
oder von Jesu.

Die trefflichen Ursulinerinnen hatten Frankreich vor der Revo¬
lution mit ihren zahlreichen Congregationen für Erziehung junger
Mädchen so wesentliche Dienste geleistet, daß bei wieder gewonne¬
ner Ruhe und Ordnung in dem Generalvikar Beaudoin der Ge¬
danke erwachte, eine solche Congregation wieder ins Leben zu rufen.
Zu schneller Verwirklichungdieser Ansicht vereinigte er sich 1805
mit Jungfrau Brochard und begann die Sache in dem Dorf
Ehavagnes mit 3 Schwestern, welche die eifrige Bröchard zu ihrer
Domina wählten.

Dieser kleine Anfang hatte bald einen so gedeihlichen Fortgang,
daß diese Congregation jetzt in der Vendve, in Poitou, in Sain-
tonge rc. 26 Häuser und über 300 Schwestern zählt. Das Haupt¬
haus mit dem Noviziat befindet sich zu Chavagnes; man hält Kost¬
gängerinnen und ertheilt in Städten wie auf dem Land unentgeld-
lichen Unterricht, während in mancher dieser Anstalten einzelne
Schwestern in der Arzncikunde sich ausbilden und dann die armen
Kranken in ihren Wohnungen aufsuchen, verpflegen und mit Arz¬
neien aus der Hausapothekeder Congregationversorgen.

Congregation der Schwestern von St. Andreas
oder vom Kreuz.

Fräulein Bechier war so tief durchdrungen von dem Elend,
der Verlassenheit und Unwissenheit der Kinder auf dem Land und
von allen daraus für die Moralität entstehenden Gefahren, daß sie
sich 1806 zu Beseitigung dieser Uebclstände mittelst Begründung
einer neuen Erziehungs- und Versorgungsanstaltentschloß. Zu diesem
Zweck gründete sie mit dem Opfer ihres Vermögens unter der Lei¬
tung des alten Pfarrers Fournet, das erste Haus der Schwester¬
schaft zu Maislv im Sprengel von Poitiers. Sie ließ die künfti¬
gen Erzieherinnen daselbst für ihren Beruf gehörig ausbilden und
sendete sie dann mit Genehmigungder Generalvikarien von Poitiers
zu 2 und 2 in die verschiedenen Dörfer.

Diese Lehrerinnen waren so bescheiden in allen Ansprüchen und
so frugal in ihrer Lebensweise, daß sie überall mit Vergnügen auf¬
genommen wurden; als Lehrerinnen zeigten sie sich so klar und ein¬
fach in der Methode, so sanft und liebevoll gegen die Kleinen, daß
sie bald alle Herzen gewannen. Sie ertheilten Unterricht in der
Religion, im Lesen, Schreiben, Rechnen und in weiblichen Arbeiten;
besuchten daneben alle Leidenden und Kranken tröstend und helfend
und pflegend in ihren Wohnungen.
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Auf Antrieb der Generalvikarien von Paris errichtete die Stif¬
ten» ein zweites Haus zu Jssy in der Nähe der Hauptstadt als
Noviziat und Lehranstalt, und bald sah man neue Häuser zu An-
tony, Fory, Meudon, Brupöres rc., welche vorn Hof, von Prinzes¬
sinnen und Großen bedeutender Unterstützungen sich zu erfreuen hat¬
ten. Die Revolution von 1830 entzog ihnen diese und schwerlich
haben sie bis jetzt genügenden Ersatz dafür gefunden, obgleich ihr
Eifer auf keine Weise erkaltete.

Congregation der Schwestern der Kindheit Jesu

und Mariens oder der heiligen Christine.

Die Witwe eines alten Offiziers, Frau Mvjanös, geborne
Tailleur, hatte ihr Vermögen und ihr Leben bereits privatim gu¬
ten Werken der christlichen Liebe gewidmet, als der Bischof von
Metz, der eifrige Jauffret, sie zu Anfang des Jahrs 1807 ermu-
thigte, eine Gesellschaft für ähnliche Zwecke zu stiften.

Sie wohnte damals zu Argancy und hatte bereits einige fromme
Damen als gleichgesinnt Freundinnen um sich gesammelt. Ohne
sich lange zu besinnen, eilte die wackere Frau mit ihren Freundin¬
nen nach Metz und schloß am 20. April 1807 im alten Kapitelsaal
der Abtei von St. Glossinde den ersten Bund nach den vom Bi¬
schof vorgeschriebenen Statuten, mit Ablegung des Gelöbnisses in
seine Hände. Die Congregation wuchs sehr schnell heran und bil¬
dete auch viele Häuser im Departement der Wälder. Als dieses
1814 in das Großherzogthum Luxemburg verwandelt wurde, ver¬
langte der König der Niederlande, daß die Schwestern von ihrem
Mutterhaus sich losreißen und eine eigene Congregation bilden soll¬
ten. Darein konnten die Schwestern nicht willigen, sondern kehr¬
ten Alle nach Frankreich zurück.

Die Congregation hat jetzt 25 Anstalten mit 180 Schwestern,
nämlich 13 im Sprengel von Metz, 10 in dem von Reims und 2
in dem von Chülons. Der Hauptsitz ist zu Metz, wo sie auch eine
zweite Anstalt im alten Kloster der Karmeliter mir mehreren Schu¬
len und einem Pensionat haben. Neuerdings wurden in dieser
Stadt noch 2 Häuser begründet. Die übrigen Anstalten sind:

1) Im Departement der Mosel: zu Gorze, Longwy, Sierck,
Bitsch, Saargemünd, Saacalbe und Pittelange.

2) Im Departement der Ardennen: zu Mvziöres, Sedan,
Rethel, Rocroy, Carrignan, Beaumont, Douchery, Fumay, Renwiz,
Tugny.

3) Im Departement der Marne: zu Epernay und Damery.
Ucbcrall haben sie unentgeldliche Schulen, Pensionate und kleine

Spitäler. Ihre Pensionate sind vorzüglich für wenig bemittelte

>
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Leute bestimmt, welche nicht viel Geld auf Erziehung ihrer Kinder
verwenden können. Sie erziehen durchschnittlich 400 solcher Kost»
gängerinnen und Tausende unentgcldlich und verpflegen daneben
immer und überall arme Kranke. Auch diese Schwestern nehmen
Rücksicht auf die verschiedenen Landessprachen und haben deßhalb
sowohl deutsche als französische Schulen.

Die Congrcgation wird von einer alle 5 Jahre zu erwählenden
Generalsuperiorin und 2 Assistentinnen regiert. Sie ist übrigens gleich
allen seit 1802 errichteten Congrcgationcn dem Bischof des Spren¬
gels in allem Geistlichen und der Verwaltungsbehörde des Staats
in allem Weltlichen unterworfen. Die Schwestern leben zwar sehr
einfach und frugal, sonst aber nicht so herb und streng wie in man¬
chen andern Gemeinschaften. Vordem erneuerten sie jährlich ihr
Versprechen, aber seit einiger Zeit verbinden sie damit die einfachen
Gelübde des Gehorsams, der Armuth und der Keuschheit. Ihre
Tracht gleicht der gewöhnlichen Klosterfrauenkleidung, ihr Schleier
geht bis unter das Gesicht herab und bedeckt dem ganzen Kopf, ihr
schwarzer Nonnenrock ist von gewöhnlichem Tuch und hat eine gleiche
Pelerine; vor 1825 war diese an Sonn - und Feiertagen weiß. Ihr
Kreuz ist von Silber, die Generalsuperiorin tragt es vergoldet. Die¬
ses Kreuz hat auf einer Seite die Inschrift: knuperos LvA>>»s-
lirmntur; Oliaritas Obristi urKvt nos; auf der andern: Lvati
missrieorckos, veiiitv, bvnodieti t^atris moi; auf dem Ring, woran
das Kreuz hangt, liest man die Worte: 6or unum vt aiiimrr mea.
Ucberdirß tragen sie einen Ring als Symbol ihrer Verbindung mit
der Congrcgation und der (Kongregation mit jeder Einzelnen.

Congrcgation der Damen der heiligen Sophie.
Victorine Tailleur war früher Klosterfrau und hielt zu

Metz ein Pensionat für Mädchen, worin namentlich auf religiöse
Bildung der jungen Gemüther Rücksicht genommen wurde. Diese
Erziehung gründlicher betreiben zu können und auch auf arme Mäd¬
chen auszudehnen, gründete sich ein Verein gleichgesinnter Frauen,
der am 20. April 1807 seine Statuten erhielt und bereits am
12. August desselben Jahres die sämmtlichen Damen der Vor¬
sehung von Charlcville mit sich vereinigt sah. Diese Ver¬
einigung dauerte jedoch nur 1 Jahr, indem die Damen der Vor¬
sehung von Charlcville am 22. November 1822 ihre Trennung von
den Damen der heiligen Sophie wieder durchsetzten. Diese bestan¬
den als kleine Congrcgation bis zum 20. April 1824, an welchem
Tag sie sich mit den Schwestern zum heiligen Herzen vereinig¬
ten, ihre alte Wohnung verließen und ein neues großes Local bezogen.

Sie widmen sich beinahe ausschließlich der Erziehung, trugen
ü'ch beinahe ganz wie die Schwestern zum heiligen Herzen und lei-
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steten neben den Versprechungen nur die Gelübde der Keuschheit und
des Gehorsams. Sie verbreiteten sich nicht weiter und überlebten
die Revolution von 1830 nur als Privatpersonen.

Congregation der Schwestern von St. Joseph
zu Lyon.

Der Gcneralvikar, Abbe Cholleton, gründete diesen Frauen-
verein im Jahr 1821 zur Unterstützung, Tröstung und Hülfe der
in den Gefängnissen schmachtenden Frauen und zur Beaufsichtigung
und Versorgung derselben nach wieder erlangter Freiheit. Diese
frommen Schwestern wohnen in den Kerkern mit den Gefangenen,
um deren Bedürfnisse genau kennen zu lernen, die Kost selbst ihnen
zu reichen, ihre auswärtigen Angelegenheiten zu besorgen, sie auf jede
Weise gegen schlechte Verwaltung und Habsucht der Kerkermeister
zu schützen und ihnen dabei religiösen Trost und Unterricht zu er¬
theilen. Damit nicht zufrieden, eröffneten die guten Schwestern am
Ufer der Saone ein Haus der Einsamkeit der heiligen
Magdalene zu Montauban, worin die aus den Kerkern wieder
befreiten Frauen und Mädchen aufgenommen werden, Beschäftigung
und Brod finden, bei der liebevollsten Behandlung unter Aufsicht
stehen, Belehrung erhalten und für die Welt wieder vollkommen ge¬
bildet werden. Sie genießen überdieß einen Theil des Ertrags ihrer
Arbeit, woraus sich allmälig kleine Sümmchen für ihren Wiederein¬
tritt in die menschliche Gesellschaft häufen.

Diese sehr wohlthätige Anstalt hat bereits über 300 solcher Un¬
glücklichen, welche beim Austritt aus den Kerkern gewöhnlich voll
Mißtrauen und Scheu zurückgewiesen werden und daher auch ge¬
wöhnlich aus Hülflosigkeit und Verzweiflung wieder in alte Laster
und Verbrechen zurücksinken, für ihre Familien und die Welt
gerettet.

Der Gedanke zu Stiftung einer ähnlichen Anstalt für männ¬
liche Gefangene lag so nahe, daß bei dem frommen Eifer der Zeit
dessen Ausführung nicht lang unterbleiben konnte. So entstanden
1824 zu Lyon und in der Umgegend Vereine der kleinenBrü-
der Mariens nach ähnlichen Regeln und für dieselben Zwecke.
Beide Anstalten haben sich bis heute erhalten, genießen gesetzliche
Anerkennung, aber mit Unrecht keine Unterstützung vvm Staat und
scheinen eine Verbreitung in andern Provinzen sehr thätig einzuleiten.

Congregation der Schwestern Hospitaliterinnen
der Vorsehung, im Gebiet von Maine.

Pfarrer Dujarrie zu Rueille sur Loire bei la Ehartre sah ein,
daß eine Menge von ihm allzuentfernt wohnender Kinder seiner
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Pfarrei den Unterricht in weltlichen und geistlichen Dingen nur sehr
unvollkommen genießen konnten, er baute daher in jener Gegend
eine Kapelle und ein Haus und bevölkerte dieses 1820 mit from¬
men Mädchen, welche sich dem unentgcldlichen Unterricht der Ju¬
gend und der Krankenpflege widmeten. Er besuchte sie von Zeit zu
Zeit als Oberaufseher, ertheilte ihnen nützliche Lehren, feierte die
Messe in ihrer Kirche, sorgte für ihren Unterhalt und prägte ihnen
den Geist der Losreißung von der Welt und der Armuth immer
tiefer ein.

Als die Zahl der Eifrigen sich bedeutend vermehrt hatte, gab
er ihnen eine eigene Regel, eine gemeinschaftliche Kleidung und Frau¬
lein von Roscouet zur ersten Superiorin. Zugleich schaffte er
die Mittel für Errichtung eines Noviziats in dem Haupthaus seiner
Pfarrei. Diese Hospitaliterinnen legen jährlich die einfachen Ge¬
lübde ab, ziehen sich jährlich für 8 Tage in dem Haupthaus in die
Einsamkeit zurück und folgen beim Unterricht der Methode der Bru¬
der der christlichen Schulen. Außer den unentgcldlichen Schulen
haben sie auch Pensionate, verpflegen die Armen in den Spitälern
und in deren Wohnungen, vertheilen die Almosen aus den Bureaux
cke Oiraritv, unterweisen die armen Kinder in allen Gattungen weib¬
licher Handarbeiten.

Diese ungemein nützliche Congrcgation besteht jetzt aus 163
Schwestern, wovon 32 an dem Hauptort beschäftigt sind; sie hat
57 Anstalten, davon 6 im Sprengel von Mans, 11 in dem von
Blois, 4 in dem von Orleans, 5 in dem von Chartres, 2 in dem
von Beauvais, 14 in dem von Rcnnes, 5 in dem von Angers,
3 in dem von St. Brieux, 4 in dem von Tours, 1 in dem von
Poitiers, 1 in dem von Versailles und 1 in dem von Quimper.

Congregation der Schwestern der Vorsehung (auch
von St. Andreas genannt).

Abbe Gapp, Priester des Sprengels von Metz, stiftete diese
Schwesterschaft 1820 zu Hombourg la Forteresse im Sprengel von
Mainz und verlegte den Hauptort spater aus seine Kosten nach For-
bach im deutschen Theil des Departements der Mosel. Am 28. Mai
1826 erhielt die Congregation ihre Bestätigung vom Staat und ver¬
breitete seitdem ihren Unterricht über mehr als 60 Gemeinden des
Moseldepartements und in eben so vielen andern Gegenden.

Im Jahr 1827 gesellte sich zu diesem deutschen Verein ein
französischer Schwesterverein zu Fontoy und errichtete seitdem Schu¬
len m französischen Pfarreien des Departements. Der Ordinarius
ist oberster Superior, die Tracht unterscheidet sich von der der an¬
dern Klosterfrauen durch einen Schleier, der nur die Hälfte der Stirn



bedeckt; als unterscheidendes Merkmal tragen sie ein hölzernes Kreuz,
woran ein silberner Christus. Sie erneuern jährlich die einfachen
Gelübde der Keuschheit, der Armuth und des Gehorsams gegen die
Generalsuperiorin. Diese wird alle 5 Jahre durch Stimmenmehr¬
heit der 4 Comiteschwestern und 10 vom Bischof bezeichneten alte¬
ren Schwestern erwählt.

Congregation derDamen von Loretto zuBordeaux.
Junge Mädchen, welche zum ersten Mal in große Städte kom¬

men, um dort einen Dienst oder eine Versorgung zu finden, gera¬
then dort nicht selten für Leib und Seele in die dringendsten Ge¬
fahren, bevor sie einen Dienst oder ein Unterkommen finden können.
Diesem wesentlichen Uebclstand nach Möglichkeit abzuhelfen, ver¬
einigte sich 1821 eine Gesellschaft von Damen zu Errichtung und
Beaufsichtigung von Häusern, worin unbescholtene Mädchen von
15 Jahren an aufgenommen und nach der Prüfungszeit eines Mo¬
nats so lange behalten werden, bis sie eine schickliche Stelle finden.
Die Schwestern bestreiten aus eigenen Mitteln, aus dem Ertrag von
Almosensammlungen und der Arbeit der Zöglinge alle Kosten des
Instituts. Sie geben denselben das tägliche Beispiel der Arbeitsam¬
keit, Sittcnreinhcit und Frömmigkeit; verlassen sie auch nicht ganz
nach dem Austritt aus dem Haus, bleiben ihnen stets treue und
warme Rathgebcrinnen und nehmen sie nöthigenfalls auch wieder
in die Anstalt auf.

Auf Antrieb der geistlichen und weltlichen Behörden wurde bald
ein zweites Haus zu Pauillac errichtet und 1824 begründete man
für diese Congregation durch Einsammlung von Beiträgen ein Haus
zu gleichem Zweck zu Paris in der Straße du Regard.

Congregation der Schwestern U. L. F. der guten
Hülfe zu Paris.

Frau von Montal errichtete 1827 in der Straße Cassette
zu Paris ein Haus für Wartung und Verpflegung armer Kranker
und vereinigte zu diesem Zweck eine fromme weibliche Gesellschaft.
Nachdem die Stifterin ihrer Kränklichkeit wegen von diesem wohl¬
thätigen Geschäft sich zurückziehen mußte, nahm sich der Erzbischof
von Paris der Anstalt eifrigst an, ordnete sie nach festen Regeln,
gab ihr Statuten und den obigen Congregationsnamen.

Nach dieser neuen Einrichtung leisten die Schwestern außer den
3 gewöhnlichen Gelübden auch das 4., sich der Krankenpflege zu
widmen, wie, wann und wo die Superiorin solches verlangen würde.
Die Schwestern werden früh zum Krankendienst eigens gebildet und



sind jetzt verpflichtet, außer den Armen auf Verlangen auch reiche
Kranke in ihren Wohnungen zu verpflegen.

Eine königliche Ordonnanz vom 17. Februar 1827 ertheilte der
Congregation die Anerkennung des Staats. Frau Jay steht als
Generalsuperiorin an der Spitze des Vereins und bewohnt das Haupt¬
haus zu Paris in der Straße Notre-Dame des Champs. Zwei
andere Häuser blühen zu Lille und zu Boulogne für Mer.

Congregation der Schwestern des heiligen Gei¬
stes zu Poligny rc.

Frankreich hat noch die 1212 für Poligny, Neuschateau rc. rc. ge¬
stifteten Hospitaliterinnen des heiligen Geistes, welche we¬
gen ihrer weißen Tracht stets die weißen Schwestern genannt
wurden, für Erziehung der Mädchen und für Unterstützung der Ar¬
men und Kranken mit regem Eifer sorgten und nach allen Gräueln
der Revolution sich wieder thätig erhoben.

Congregation der Schwestern der christlichen Lehre
zu Nancy.

Die Schwestern der christlichen Lehre, für gleiche Zwecke
bestimmt, sind 1615 zu Nancy gestiftet, hatten dort ihren Hauptsitz
und ein Noviziat und wurden wegen ihres Stifters Batcl vom
Volk gewöhnlich Vatelottes genannt. Jetzt befinden sich 180
Häuser dieser Congregation mit mehr als 400 Schwestern in den
Departements der Meurthe, der Maas und der Vogesen und 18
Häuser in den umliegenden Departements, wo über 16,000 Mäd¬
chen erzogen werden. Diese Congregation erhält vom Staat einen
jährlichen Zuschuß von 2000 Franken.

Congregation der Augustinerinnen des fleischge»
wordenen Worts.

Von den 1633 gestifteten, B. I., S. 211 beschriebenen Au-
gustinerinnen des fleischgewordenen Worts erhoben sich
in neuern Zeiten für Unterricht und Pensionate wieder 2 Häuser zu
Azerablcs im Sprengel von Limoges und zu Evaux und bestehen
noch ohne Unterstützung vom Staat.

Congregation der Schwestern der christlichen Liebe
des heiligen Moritz.

Die 1650 gestiftete Congregation der Schwestern der christ¬
lichen Liebe des heiligen Moritz erhielt sich durch ihre fromme

v. Biedenfcld'S Mönchsorden. Suppl. 7
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Sorge für Arme und Kranke während aller Schrecken der Revolu- . :
tion errichtete unter der Restauration wieder öffentlich ihr Haupt- ^
Haus und Noviziat zu Ehartres, beschäftigt sich mit Erziehung klei-
ner Mädchen und hat jetzt wieder 23 Anstalten in dem Sprengel
des Hauptberufes. Neben den gewöhnlichen Gelübden legen diese
Schwestern auch das Gelübde ab: sich zum Dienst der Armen,
Kranken und der Mädchenerziehung in den Kolonien verwenden zu ^
lassen. Sie erhielten daher bereits 1807 von dem Ministerium des
Seewesens eine jährliche Unterstützung von 5000 Franken für ihr ^
Noviziat. Letzt haben sie 16 Schwestern auf Martinique in den ^ ^
Spitälern von Fort-Royal; 18 zu Guadeloupe in den Spitälern
von Basse-Terre und Pointe L Pitre; 7 im französischen Guyana.

Kongregation der Schwestern des heiligen Karl
Borromeus. ^

. ver»
Die von dem Abbe Epiphane Louis von Estrval 1652

gestiftete Schwesterschaft des heiligen Karl Borromeus
erhob sich nach der Revolution bald wieder für den Krankendienst in An
Spitälern und in den Privathäusern, für Unterstützung der Armen isi Aa
und unenkgeldlichcn Unterricht. Bereits 1807 zählte sie wieder 231
Schwestern in 55 Häusern, hat seitdem ihren Hauptsitz mit dem Umin,
Noviziat zu Nancy, vermehrte sich auf 44 Häuser nur in diesem
Sprengel, worin 4600 Arme und Kranke verpflegt werden, besorgt '
daneben beinahe alle bürgerlichen und militärischen L-pitäler, bcschäf-
tigt sich mit Verpflegung der Unglücklichen in den beiden Jrrenhäu-
fern zu St. Nicolas de Port und zu Maräville, hat auch 2600
Mädchen des Sprengels in ihren Freischülern Im Sprengel von
Metz besitzt sie die 3 großen Anstalten zu Thionville, Briey und
Morhatge und außerdem ein Haus und 2 Spitäler zu Trier und
eines zu Coblenz. Sie erhalt jährlich von der Regierung einen Zu- §
schuß von 3000 Franken.

. ichkl
Conqreqation der Schwestern des heiligen Alexis

Su Limoges
Die 1655 gestifteten Schwestern des heiligen Alexis zu im,;

Limoges bilden die Hauptcongrcgation dieses Sprengels, beschäf¬
tigen sich hauptsächlich mit Bedienung der Armen und Kranken und
unentgeldlichem Unterricht armer Kinder. Sie haben ihren Haupt- ^ "
sitz mit dem Noviziat zu Limoges, seit 1807 bedeutenden Zuwachs
an Novizinnen und Häusern und von der Regierung einen jährli-
chen Zuschuß von 4000 Franken. ,

Fran?ois Padoue, Kanonikus von Chartres, stiftete in dieser
Stadt 1657 eine Congregation von Schwestern der Vorsehung.
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Congregation der Schwestern des Glaubens.
Im Sprengel von Aachen entstand 1658 eine Schwester¬

schaft des Glaubens für Leitung der Spitäler, Erziehung jun¬
ger Mädchen und Bekehrung der Protestanten. Sie verbreitete sich
später über den Sprengel von Sarlat und andere südliche Gegenden.

Congregation der regierenden Töchter.
Die Marquise von Mirepoix und der Bischof von Aletz grün¬

deten 16S8 für Cahors und dessen Sprengel die sogenannten re¬
gierenden Töchter (Isilles K6»o»to8), welche über alle Dör¬
fer sich verbreiten, katechisircn und Freischule halten.

Congregation der liebreichen Schwestern zuMeaux;
der Hospitaliterinne.i U. L. F. zu St. Etienne und

der Töchter der Verbreitung des Glaubens
zu Angers.

Im demselben Jahr entstanden im Sprengel von Meaux für
den Dienst in unentgeltichen Mädchenschulen die liebreichen
Schwestern; zu gleichem Zweck zu St. Etienne die -Hospita-
litcrinnen unserer lieben Frau; endlich zu Angers die
Töchter der Verbreitung des Glaubens. Alle diese unbe¬
deutenden Congregationen gingen in der Revolution unter und tau¬
chen seit der Restauration in wiederholten Versuchen hin und wie¬
der neu auf.

Congregation der Hospitaliterinnen von St. Jo¬
seph zu Bourg.

Die 1673 gestifteten Hospitaliterinnen des heiligen
Joseph, deren Noviziat zu Bourg im Sprengel von Belley sich
befindet, wanden sich glücklich durch alle Wirren der Zeit und haben
jetzt 89 Anstalten für Unterricht und Krankenpflege und 97 Novi¬
zinnen. Daneben besorgen sie die öffentlichen Spitäler von Bourg,
Chalamont, St. Triviers de Cortoux, Lagnieu, Belley, St. Rain-
bert, St. Triviers en Dombes.

Congregation der Hospitaliterinnen des heiligen
Augustin U. L. F. der christlichen Liebe, und der

Schwestern des heiligen Joseph der Vorsehung.
Zu Grenoble entstanden 1679 die Hospitaliterinnen des

heiligen Augustin U. L. F. der christlichen Liebe; in dem¬
selben Jahr stiftete Frau Marcelle Chambon Germain die

7*



Schwestern des heiligen Joseph der Vorsehung zu Limo-

ges. Beide suchen jetzt wieder neues Leben zu gewinnen.

Congregation der Schwestern der Vorsehung

zu Seez.

Die Congregation der Schwestern der Vorsehung
von Seez wurde 1683 für Verpflegung der Kranken in den Pri-
vathausern und für Ertheilung unentgeldlichen Unterrichts gestiftet;
erhob 1807 mit 40 Schwestern wieder ihren Hauptsitz mit dem
Noviziat zu Seez und vermehrte sich bis heute auf 27 ziemlich be¬
deutende Anstalten.

Congregation der Schwestern der Vorsehung

zu Lisieux.

Zu Lisieux entstanden 1683 für gleiche Zwecke Schwestern
der Vorsehung. Auch diese eröffneten 1807 mit 42 Schwestern
wieder 28 Anstalten und sind jetzt viel zahlreicher über die Spren¬
gel von Seez und Bayeux verbreitet.

Congregation derHospitaliterinnen vonBesanyon.
Im Jahr 1685 wurden die Hospitaliterinnen von Be¬

sannen gestiftet, nahmen ihren Hauptsitz in dieser Stadt, richteten
dort ihr Noviziat ein, widmeten sich dem Dienst in den Spitälern
und erstanden 1807 wieder mit 18 Anstalten. Jetzt besitzen sie in
demselben Sprengel 68 Schwestern in 12 großen Spitälern. Die
Schwestern bringen bei ihrer Einkleidung dem Institut eine Braut¬
gabe von 300 Franken Renten mit und erhalten von den Spitälern
nur freie Wohnung und Kost.

Kongregationen von Hospitaliterinnen der heili¬

gen Martha zu Pontarlier, zu Dole rc.

Für dieselben Zwecke entstanden 1687 die Hospitaliterin¬
nen der heiligen Martha zu Pontarlier; eine zweite Con¬
gregation desselben Namens zu Dole; ähnliche Congregatio-
nen zu la Rochefoucauld und zu Rüffec im Sprengel von Angou-
lvme u. desgl. in den Sprengeln von Poitiers, von Belley, von
Chatillon le Dombes, Pont de Veyle. Alle zeigen sich wieder in
neuerer Zeit.

Im Jahr 1770 entstanden die Schwestern von St. Mar¬
tha zu Thoissey und 1713 die von Charlieu und St. Bon¬
net le Chateau, welche neben dem Hospitaliterdienst zugleich dem
Unterricht sich widmeten. Endlich 1716 die Schwestern von St.
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Marlha zu Romans im Sprengel von Valence, welche sich jetzt
wieder auf 12 Häuser und 60 Schwestern für Krankendienst, Er¬
ziehung armer Mädchen und in Pensionaten gehoben haben.

Die Congregation der Schwestern der christlichen
Schulen von St. Karl

wurde 1685 bekanntlich zu Lyon gestiftet, errichtete daselbst 1807
wieder ihren Hauptsitz mit einem Noviziat und zugleich 22 andere
Anstalten für Spitäler, Besorgung der Kranken in den Privathau-
sern, unentgeldliche Schulen. Seitdem haben sie sich noch zahlrei¬
cher verbreitet und erfreuen sich eines jährlichen Zuschusses von
8000 Franken von der Regierung.

Congregation der Schwestern der christlichen Liebe
und des christlichen Unterrichts.

Die für Hospitaldienst, Krankenpflege in den Häusern und un-
entgeldliche Schulen 1698 zu Revers gestifteten Schwestern der
christlichen Liebe und des christlichen Unterrichts traten
1807 schon wieder mit 65 Anstalten auf, erhielten Unterstützung zur
Vergrößerung ihres Noviziats, welches fortan jährlich 50 Schwestern
liefern sollte. Der Bischof von Revers ist Generalsuperiordieser
Congregation,welche jetzt in höchster Blüthe steht und auf franzö¬
sischem Boden 128 Anstalten zählt.

Congregation der Töchter der heiligen Dreieinig¬
keit undderTöchter der heiligenAure zuParis und
der Häuser der Zuflucht des heil. Karl, zu Metz.

Paris sah 1703 die Töchter der heiligen Dreieinig¬
keit; Metz 1703 die Häuser der Zuflucht von St. Karl
entstehen; dazu gesellten sich 1705 die Töchter der heiligen
Aure zu Paris, welche sämmtlich jetzt wieder mehr oder minder
glückliche Versuche des Auflebens machen.

Congregation der Schwestern der christlichen Liebe
zu Janville.

Diese Congregationwurde 1724 von einigen edlen Frauen der
Stadt Janville im Sprengel von Chartres für Krankenpflege in
eigenen Spitälern und in den Häusern der Kranken selbst und für
unentgeldlichen Unterricht gegründet; verbreitete sich spater über die
ganze Provinz; behielt ihren Hauptort mit dem Noviziat zu Jan¬
ville und wuchs 1807 nach manchen traurigen Schicksalenaus
20 Anstalten.



162

Congregation der Hospitaliterinnen von Ernemont.
Im Jahr 1729 zum Zweck der Krankenpflege in Hospitälern

und Privathäusern und besonders für unentgeldlichcn Unterricht armer

Kinder zu Rouen gestiftet, führte diese Congregation in den öffent¬

lichen Urkunden vordem den Namen der Schwestern der christ¬

lichen Schulen oder des heiligen Herzens zu Rouen.
Bald nannte sie das Volk wegen ihres eigenthümlichen, später ab¬

geschafften Kopfputzes schlechtweg „Iv8 bo-»iv8 Oapote8" und seit
1756 findet sich die einfache Benennung der Hospitaliterinnen
von Ernemont.

Sie legen nur die gewöhnlichen einfachen Gelübde ab, erneuerten nach
der Revolution den Hauptsitz und das Noviziat zu Rouen, zählten be¬

reits 1807 wieder 136 Mitglieder in 54 Anstalten, bilden jetzt die be¬

deutendste und weitest verbreitetste Congregation der obern Normandie und

haben von der Regierung einen jährlichen Zuschuß von 6000 Franken.

Congregation der Hospitaliterinnen von St. Roch
zu Felletin.

Sie wurde 1766 im Städtchen Felletin des Sprengels von

Limoges gestiftet, verbreitete sich niemals weiter, widmete sich der

Krankenpflege in ihrem Hospital, dem unentgeldlichcn Unterricht ar¬

mer Mädchen, der Erziehung von Kostgängerinncn in einem geräu¬
migen Pensionat, überlebte alle Revolutionen und zählt jetzt 15

Profefsen in ihrem schönen Haus und 6 Novizinnen in dem Novi¬
ziat zu Felletin.

Congregation der Schwestern des heiligen Sakra¬
ments zu Macon.

Diese 1773 zu Macon gestiftete Schwesterschaft für Ertheilung

unentgeldlichcn Unterrichts, Krankenpflege in den Spitälern und in
den Wohnungen der Kranken, bestand im Jahr 1807 aus 64 Pro¬

fefsen in 11 Anstalten und erhielt sich in vollem Flor bis zur Re¬

volution von 1830. Sie besteht noch, aber ohne Zuschuß vom
Staat.

Die Schwestern leisten einfache Gelübde und Jede hat beim

Eintritt eine Brautgabe von 1000 Franken zu erlegen.

Congregation der Schwestern der Vorsehung zu
Evreux.

Sie wurde 4775 zuerst gestiftet und bezog ihr Haupthaus und
Noviziat zu Evreux, erholte sich von den Unfällen der Revolutionen,

zahlt jetzt 167 Schwestern, halt die sogenannten kleinen Freischulen



fies petites veolos) in Städten und auf dem Land, wohin sie be¬
rufen wird und übt die Krankenpflege 'in vielen Spitälern, nament¬
lich zu Louviers, Couches, Auxerre, Bourgachard, Paci-sur-Eure.

Congregation der Schwestern der Vorsehung zu
Straßburg.

Auch diese für Krankenpflege in Spitälern und Häusern und
für Haltung von Frcischulen bestimmte Congregation wurde 1775
bis 1778 errichtet, hat ihr Haupthaus und ein Noviziat zu Straß¬
burg, erhob sich nach der Revolution wieder, genoß eines Zuschusses
von jährlich 5000 Franken, zählte schon 1807 wieder 400 Schwe¬
stern in 30 Anstalten und ist jetzt die Hauptcongregation im gan¬
zen Sprengel.

Congregation der Schwestern der christlichen Liebe
zu Bourges.

Für Krankenpflege in ihren Hospitälern wie in den eigenen
Wohnungen der Kranken und für Ertheilung unentgeltlichen Unter¬
richts an arme Kinder 1778 gegründet, wählte diese Congregation
ihren Hauptsitz zu Bourges und errichtete auch daselbst ihr Noviziat.

Sie erstand bald nach der Revolution auch offiziell wieder,
zählte 1807 in 14 Anstalten 46 Schwestern und erhielt einen jähr¬
lichen Zuschuß von 4000 Franken. Sie verpflegen jetzt außer ihren
19 andern Anstalten nur im Generalhospital von Bourges 400
arme Gebrechliche und Findelkinder von beiden Geschlechtern.

Congregation der Schwestern der christlichen Liebe
zu Besanston.

Dieser im Sprengel von Besanaon sehr bedeutende Verein
hat ganz dieselbe Bestimmung wie die Töchter des heiligen Vincenz
von Paula und auch ähnliche Statuten. Er wurde 1778 gegrün¬
det, erhält seit 1807 einen Jahreszuschuß von 8000 Franken und
zählt jetzt, außer seinem Hauptsitz und Noviziat zu Besannen,
155 Mitglieder.

Congregation der Schwestern der christlichen Liebe
zu Tours.

Diese Congregation wurde 1778 gestiftet, 1807 ofsiciell er¬
neuert, hat ähnliche Bestimmung und Statuten wie die vorige,
ihren Hauptsitz und ihr Noviziat zu Tours, einen Jahreszuschuß
von 4000 Franken und in verschiedenen Sprengeln 211 Professcn
in 32 Anstalten.
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Congregation der Schwestern von St. Joseph
von Cluny.

Die jetzige Generalsuperiorin, Mutter Javouhcy, ist auch
Stiftenn (1819) dieses Vereins für Krankenpflege und unentgeld-
lichcn Unterricht. Außer dem Hauptsitz und Noviziat zu Cluny hat
er noch ein Noviziat zu Bailleul-sur-Therrain und 17 Anstalten in
andern Sprengeln.

Aber vorzüglich bedeutsam treten diese Schwestern durch ihre
Dienstleistungen in den Kolonien hervor, wo ihre Hülse weit we¬
sentlicher als im Mutterland ist. Zu Martinique wirken bereits 22,
zu Guadeloupe 7, im französischen Guyana 11, zu St. Pierre und
Miquclon 4, in den französischen Niederlassungen in Indien 7, auf
der Insel Bourbon 24 und am Senegal 16 Profcssen und errichten
überall ihre Spitäler und Freischulen.

Congregation der Schwestern der christlichen Zu-
rückgezogenheit.

Vater Charles, ein frommer Priester stiftete diese Genossen¬
schaft (1821) für Enheilung uncntgeldlichen Unterrichts und alle
Werke christlicher Barmherzigkeit und zugleich eine Congregation
von Priestern für ähnliche Zwecke, welche in der Provence sehr
thätig auftrat und sich verbreitete.

Die Schwestern haben ihr Haupthaus zu Montrouge bei Pa¬
ris, wo sie nach sehr strengen Statuten leben und ein wohlfeiles
Pensionat für wenig bemittelte Mädchen sehr in Aufnahme gebracht,
so daß die vielen Zöglinge sich täglich mehren und von den 155 Pro¬
sessen kaum gehörig beaufsichtigt, verpflegt und unterrichtet werden können.

Congregation der Schwestern der heiligen Weih¬
nachten (8oeurs <1« In lVstivite) zu Valence.

Dieser 1822 gestiftete Verein beschäftigt sich außer seinen Pen¬
sionaten für bemittelte Mädchen und einer Erziehungsanstalt für
junge Waisen oder wenig Bemittelte, mit uncntgeldlichem Unterricht
in Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen und weiblichen Arbeiten, so
daß die daraus hervorgehenden Zöglinge zu Betreibung irgend eines
weiblichen Gewerbes vollkommen befähigt sind.

Die Hauptanstalt von Valence umfaßt 22 Professen, 8 Novi¬
zinnen und 30 Kostgängerinnen. Die Anstalt zu Crcst 20 Pro-
feffen, 5 Novizinnen, 25 Kostgängerinnen. Die zu St. Ballier,
25 Profcssen 6 Novizinnen, 36 Kostgängerinnen. In allen 3 An¬
stalten zusammen finden über 350 Waisen und unbemittelte Kinder
sichre Unterkunft, gute Kost und tüchtigen Unterricht — unentgeldlich.
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Congregation der Damen von St. Just oder vom
heiligen Sakrament zu Romans.

Die 1823 sich vereinigenden Schwestern widmen sich abwech¬

selnd der Krankenpflege, der Versorgung der Armen und dem Un¬

terricht. Ihr Haupthaus und Noviziat zu Romans im Sprengel

von Nalence enthält außer dem Hospital und der Frcischule noch
ein sehr zahlreich besuchtes Pensionat für bemittelte Mädchen.

benbei besorgen diese Damen den ganzen Krankcndienst in dem Ge¬

neralhospital zu Valence, besitzen in diesem Sprengel noch 14 und

in den Sprengeln von Mcnde und Avignon 16 ähnliche Anstalten
mit Spitälern und Freischülern

Mehr als 2000 arme Kranke werden verpflegt, Tausende von

Kindern unterrichtet und dieß Alles leistet der Eifer von nicht mehr
als 112 Professen.

Congregation der Damen der heiligen Dreieinig¬
keit zu Valence.

Eine schöne Nebenbuhlerschaft mit jenen Damen übt dieser

1824 gestiftete Verein. In seinem Haupthaus zu Valence werden

die meisten Mitglieder gebildet und dann in die Sprengel von Digne,
Bayonne, St Flour, Mende, Grenoble rc. entsendet.

Im Sprengel von Valence befinden sich nur 6 Anstalten, die

vorzüglichsten davon zu Montvlimart und Erest mit einem Pensio¬

nat von 30 Mädchen und einer unentgeldlichen Erziehungsanstalt
für 125 arme Waisen.

Diese Damen üben außerdem die Krankenpflege in Civil- und

Militärspitälern und besorgen zu Crcst, Valence und Montölimart

allein über 400 Kranke. Der ganze Verein besteht aus 112 Pro¬

fessen und 400 Novizinnen, hier Prätendantes genannt.

Congregation der Schwestern der Mutter Gottes
zu Paris.

Frau von Lezeau, die jetzige Generalsuperiorin, ist zugleich

Stifterin dieses Vereins (1824), der sein einziges Noviziat in dem

Haus der Straße Picpus zu Paris hat, der Erziehung und dem

Unterricht junger Mädchen sich widmet.

Ueberdieß leisten diese Damen wesentliche Dienste für Unterricht

und Erziehung in dem königlichen Erziehungshaus der Straße Bar¬

bette der Töchter der Mitglieder der Ehrenlegion, einer Hülfsanstalt

des großen Erziehungshauses von St. Denis.
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Congregation der Damen des guten Beistandes.
Diese Damen wurden 1810 zu Aurignac im Sprengel von

Toulouse sür die Zwecke christlicher Erziehung armer Kinder und Ver¬
pflegung armer Kranker, überhaupt der Uebung aller Werke der
christlichen Liebe und Barmherzigkeit vom Abbe Desentis gestiftet.
Im Jahr 1814 zahlte dieser Verein erst 9 Mitglieder, nämlich 5
Damen und 4 Schwestern, erhielt die Genehmigung des Erzbischofs,
stellte sich unter den unmittelbaren Schutz des heiligen Vincenz von
Paula und ließ seine Statuten drucken. Seit 1830 hörte man
nichts mehr davon.

Congregation der Damen des Mitleidens der hei¬
ligen Jungfrau.

Zu Toulouse entstand beinahe zu derselben Zeit eineCongregarion
der Damen des Mitleidens der heiligen Jungfrau für
den Unterricht, für Verpflegung Verwundeter und Unterstützung der
Armen unter Oberaufsicht mehrerer Priester. Sie eröffnete seitdem
ein großes Pensionat, mehrere unentgeldliche Schulen und vertheilt
wöchentlich bedeutende Almosen.

Die Congregation der Schwestern für die Taub¬
stummen

errichtete ein Schülerin des Abbe De l'Epve, Jungfrau Bluin
zu Angers im Jahr 1787 zur Erziehung der Taubstummen, vorerst
nur als eine kleine Schule mit einigen freiwilligen Lehrerinnen. Erst
im Jahr 1818 gelang ihr die eigentliche Bildung der Congregation
unter Oberaufsicht der Ordinarien und zur Erziehung von 36 Taub¬
stummen. Seit 1824 ist die Einrichtung getroffen, daß die Depar¬
tement? von Maine und Loire nebst 12 umliegenden Departemen-
ten für den Unterhalt dieser Anstalt sorgen.

Congregation der Augustinischen Chorfrauen zum
heiligen Herzen.

Abbe Coudrin, Grvßvikar von Rouen und Mad. Eymer de
la Chevalerie gründeten 1823 die Congregation der Au-
gustinischen Chorfraucn zum heiligen Herzen zu Portiers
für den asketischen Zweck der besondern Verehrung des Herzens
Jesu und Mariens, welchen ununterbrochen Anbetung zu Theil wird.
In innigster Verbindung mit diesen Chorfrauen steht die neue Con¬
gregation der Chorherren zum heiligen Herzen, sie bil¬
den zusammen ein Ganzes, wie früher z. B. die Prämonstratenser
und Pramonstratenserinnen. Die Chorherren haben ein eigenes Col-
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lcgium zu Lava!; ein zweites zu Hautefolie, ganz in der Nahe jener
Stadt, ist von den, beim Volk Zelatrices genannten Chorfrauen
mit einem sehr zahlreichen Pensionat besetzt. Frau von Eymer steht
an der Spitze der Pariser Anstalt in der Straße Picpus der Vor¬
stadt St. Antoine, leitet daselbst die bedeutende Freischule und das
zahlreiche und wohlfeile Pensionat.

Beide Cöngrcgaiionen umfassen zusammen bereits 400 Mitglie¬
der, besitzen Mittel genug zur Ernährung und zu noch größerer Er¬
weiterung der Anstalten.

Congregation der Damen des heiligen Herzens
oder des Glaubens Jesu.

Bei Gelegenheit der regulirten Geistlichen des heiligen
Herzens und des Glaubens Jesu sprach ich schon von der
Stifterin und von der Stiftung der Eongregationder Damen des
heiligen Herzens oder des Glaubens Jesu. Sie ist in
der That nichts als eine Wiederherstellung oder Reform der von
Urban VIH. aufgehobenen Jesuitinnen, indem Regel und Statuten
vollkommennach denen der Jesuiten bestehen. Hauptzweck dieser
Damen ist: Verbreitung und Pflege des Unterrichts und der reli¬
giösen Bildung in den Städten und bei den reicheren Klassen, wie
solche die übrigen Erzichungscongregrationen auf dem Land und bei
den Armen üben.

Hauptsitz des Vereins ist ein Haus zu Paris in der Straße
von Varenncs; seine andern Häuser stehen zu Amiens, Autun, Beau-
vais, Besan^on, Ehambery, Grenoble, Lyon, Mans, Metz, Niort,
Portiers, Quimpcr, Rom rc.; auch Amerika hat einige Häuser mit
solchen Damen. ,

Unabhängig von ihren Pensionaten haben sie je nach Ort und
Gelegenheit Freischüler: für arme Kinder und Wohnungen für Da¬
men, welche in Zurückgezogenheit leben wollen. Das Haupthaus
zu Paris, das ehemalige Hotel Biron, bietet bedeutende und bequeme
Räume, einen großen eingeschlossenen Hof, sehr gesunde Luft. Das
große Pensionat ist im Hotel selbst, das kleine in dem dazu ge¬
hörenden Kloster. Madame Barat ist jetzt dessen Superiorin, Da¬
men von hohem Stand und Ruf, wie Frau von Grammont und
Frau von Marbeuf, leben daselbst in stiller Abgeschiedenheit.

Die Congregation arbeitet mit großer Thätigkeit und Energie
an ihrer Ausbreitung in Frankreich, Belgien,. Italien.

Congregation der Töchter des Herzens Mariens.
Seit 14 Jahren bemühten sich viele junge Damen zu Niort,

um Verbesserungen und nachhaltige Einrichtungen in Erziehung und
Ernährung der Waisen und anderer armen Mädchen. Sie bildeten



zu diesem Zweck eine freundliche Verbindung unter sich. Am 30.
August 1833 gelang es endlich den beiden Schwestern Meschain^
die Bestätigung des Bischofs von Polsters für einen engern und
formellen Bund der frommen Frauen und Mädchen zu erlangen
und dadurch die Congregation der Töchter des Herzens
Mariens ins Lebens zu rufen.

Außer den 3 gewöhnlichen Gelübden leisten diese Töchter das
vierte: sich der Ernährung und Erziehung der Waisen und armer
Mädchen zu widmen. Sie behalten sie bis zum 18. Jahr in ihren
Häusern und nehmen sie bei eintretender Krankheit oder anhaltender
Gebrechlichkeit auch später wieder auf. Das Haus verpflegt gegen¬
wärtig 21 Waisen und 46 arme Mädchen.

Ich kann mich von dem Leser nicht trennen, ohne nicht zuvor
über einige moderne Institute mit ihm ein Wörtchen gesprochen zu
haben, welche zwar im strengsten Sinn nicht hieher gehören, aber
doch demselben Geist entsprungen sind und zugleich ein wohl zu be¬
achtendes Zeichen der Zeit bilden.

Der Ooelo lVapoloon stellt es dem Gewissen jedes Franzosen
anheim, die Ehe nur als einen bürgerlichen Vertrag oder zugleich
als einen religiösen Act, als ein Sakrament der Kirche zu betrach¬
ten. Die Zeiten des glanzvollen, aber doch immer in mancher Hin¬
sicht verwildernden Kriegsthums; die folgenden politischen, fast ge¬
waltsam demoralisirenden Wirren; der Verblendungseifer, womit
man unter der Restauration auf einer Seite alle schönen und heh¬
ren Erinnerungen der Generation dummdreist mit Füßen trat, der
Zeit höhnend ins Gesicht spuckte und zugleich in allen religiösen Din¬
gen propagandistisch zudringlich und machthaberisch sich äußerte —
konnte wohl wieder Formen ins Leben rufen und auf die Erzie¬
hung der Nachkommen mit Erfolg wirken, mußte aber das
lebende Geschlecht nothwendig von sich abwenden, zugleich der
Religiosität mehr und mehr entfremden, die letzten Wurzeln und Fa¬
sern der Moral im Herzen des Volks lockern und faul machen;
während alt - chevaliereske und bourbonische Lüderlichkeit, mit der
eigenthümlichen Libertinage des modernen Heroismusscs und der zahl¬
losen Geldparvenus im Bund, namentlich in der Hauptstadt, den
Materialismus, Jndifferentismus und Egoismus auf eine Schauder
erregende Höhe der Verruchtheit trieben.

Verkümmert und verdirbt in solchen Zeiten der Familiengcist,
so müssen wohl alle ehelichen Verhältnisse in noch höherm Grade
leiden und das Concubinat mag in der völligen Zügellosigkeit und



Rücksichtslosigkeit noch für eine Art von Glücks- und Tugendzu¬
stand gelten.

So war in Frankreich die Zahl der nur bürgerlich geschlossenen,
also auch bürgerlich wieder leicht auflösbaren Ehen, die Zahl der
formell geordneten oder für kurze Zeit eingegangenen Concubinate —
mithin auch die Zahl der illegitimen Kinder furchtbar angewachsen,
zur Staatsschande und Staatslast geworden.

Aecht christlicher Sinn und Humanität konnten diesen Zustand
nur mit tiefstem Schmerz betrachten, um so mehr, da die kühnste
Phantasie keinen aus diesem Labyrinth des Jammers führenden Fa¬
den irgend erblicken, an eine allgemeine durchgreifende Rettung nicht
glauben konnte. Aber ächter christlicher Sinn und wahre Humani¬
tär begnügen sich nicht mit Bedauern und Klagen, sie suchen zu ret¬
ten und zu helfen, so viel sie können. So entstand 1826 zu Paris

die Gesellschaft des heiligen Regis.
Ein frommer Verein von Männern und Frauen für den schö¬

nen Zweck: der Libertinage der Geschlechtslicbe, dem Elend der Con¬
cubinate, dem Jammer der unehelichen Kinder :c. rc. unter der nie¬
dern Volksklasse abzuhelfen und für die Zukunft vorzubeugen. Be¬
deutende Geldbeiträge setzen den Verein in den Stand, diesen Zweck
durch Beschaffung der geeignetsten Mittel zu erreichen: zeigte sich
diese Associationstcndenz allgemein so lebendig und thatkräftig, so
würde sie wohl vermögen, eine schmerzliche Lücke nach und nach ganz
auszufüllen, wie es wahrscheinlich keinem Staat und keiner Verfas¬
sung jemals gelingen wird.

Sämmtliche Mitglieder erforschen in ihrer Umgebung die Zahl
der illegitimen Kinder, der Concubinate, der im Geschlcchtsverhält-
niß unordentlich Lebenden; sie suchen überall die nähern Umstände
dabei zu ermitteln und dann durch Rath und That die Hindernisse
der Ehen und Legitimationen zu beseitigen.

Allen im Concubinat Lebenden, allen nach Verehelichung schmach¬
tenden Armen verschafft die Vereinskasse unentgeldlich die nöthigen
gerichtlichen Urkunden und sonstigen Hülfsmittel zur Verehelichung,
zur Legitimation der natürlichen Kinder. Wo dieß für die Letzteren
nicht mehr gehen will, trachtet sie wenigstens für deren Erziehung
und Unterkommen zu sorgen, nützliche und freie Menschen aus ihnen
zu bilden, das Aergerniß zu beseitigen, dem Staat oder den Ge¬
meinden drückende Sorgen abzunehmen.

Daß dieses Streben keine Schimäre ist, daß die äußere Jmmo-
ralität bei der niedern Volksklasse mehr dem Conflict äußerer Verhält¬
nisse und Hindernisse als innerer Verderbtheit entspringt, beweist wohl der
Umstand — daß dieser Verein seit 1826 und trotz der ungeheuern
Politischen Ereignisse in Frankreich, bereits über 11000 Individuen



dem öffentlichen Aergerniß enthoben, vom Concubinat zur Ehe ge¬
bracht, aus wildem Zustand ins schöne Familienleben eingeführt und
Lausenden von natürlichen Kindern die Wohlthat der Legitimation
und Versorgung verschafft hat.

Dank und Ehre diesem preiswürdigcn Verein!

Eines der ungelösten, vielleicht unauflösbaren Probleme aller
Regierungen, Verfassungen und Gesetzgebungen ist die Aufgabe:
Strafgefangene so einzukerkern und zu beschäftigen,
daß sie nicht physisch und moralisch verschlechtert wie¬
der aus dem Gefängniß in die freie Welt herauskom¬
men und in dieser nicht, beinahe nothgedrungen, in
den Schlamm früherer Verdorbenheit zurücksinken.

Noch dringender als bei dem männlichen Geschlecht erscheint
die Lösung dieser Aufgabe den weiblichen Strafgefangenen gegenüber
und die tägliche höchst betrübende Erfahrung aller Lande lehrt, daß
wir noch sehr weit von diesem Ziel und fast ohne Hoffnung sind, es
jemals zu erreichen. Alle Theorien der Philosophie und Staatspoli¬
zei scheitern stets an denselben Hindernissen und wir haben seit
einem ganzen Jahrhundert kaum etwas mehr als die traurige Ueber¬
zeugung gewonnen, daß der Staat wahrscheinlich verurtheilt bleiben
wird, sich ewig in demselben verhängnißreichcn Kreis zu drehen.

Was dem berechnenden Verstand und der in alle Tiefen der
Sachen eindringenden Staatsweisheit nicht gelingen will, scheint
die fromme Einfalt christlicher Frauen, die schöne Schwärmerei der
Religiosität, die in selige Höhen, in die Sonnenbahnen des Wohl¬
thuns sich aufschwingende Nächstenliebe und schwesterliche Resigna¬
tion erringen zu sollen.

Frauen und Mädchen der höheren Stände, Frauen und Mäd¬
chen der reichsten Familien ringen in edlem Wettkampf um eine
der schönsten Palmen der edelsten Weiblichkeit, hehrer Schwcsterlich-
keit, rührender Humanität, erfreulicher Bildung; katholische und pro¬
testantische Frauen und Mädchen vereint, für Erhaltung, Rettung
und Besserung katholischer und protestantischer Unglücklichen.

Der Frauenverein für Verpflegung, Belehrung,
Besserung und Versorgung weiblicher Strafge¬

fangenen in England
hat die Sanction vom Staat in so weit erlangt, daß seinen
Mitgliedern seit 1'835 gestattet ist, unter Oberaufsicht der königlichen



Gerichtsbehörden die Anstalten weiblicher Strafgefangener mit ganz
neuem Geist zu durchdringen und fruchtbringend zu beleben.

Der Verein schießt aus eigenen Beitragen die Mittel zusam¬
men und sammelt Almosen dafür bei Großen und Reichen. Er or-
ganisirt alle weiblichen Strafgefangenen in den ihm anvertrauten
Gefängnissen in verschiedene Klassen, je nach individueller Bildung,
Moralität, Gutwilligkeit oder Versunkenheit. Er bestimmt und lei¬
tet die Beschäftigung Aller für die ganze Zeit der Gefangenschaft,
er verhängt Strafen und vertheilt Belobung und Belohnungen. Er
präsidirt der Arbeit, dem Unterricht, den Religionsübungen, der
Küche, den Erholungsstunden. Er sammelt von den Erträgen der
Arbeit jeder einzelnen Gefangenen einen Sparpfennig; er sorgt auf
die liberalste Weise dafür, daß jede aus der Strafanstalt entlassene

.Person in die Möglichkeit versetzt werde, bei Fleiß und Treue sich
redlich zu nähren, er gibt sie der Menschheit zurück und ertheilt ihnen,
so lange dies nicht gelingt, ein sorgenfreies, auf Arbeitsamkeit in
verschiedenen Fächern gegründetes Unterkommen. Dieß Alles thun
die edlen Frauen nicht etwa lediglich mittelst Geldspenden und An¬
stellung von Beamten und Uebertragung aller Mühen und Beschwer¬
den an Besoldete; nein! sie thun es durch Aufopferung aller ihrer
eigenen Freuden und Genüsse, durch Hingabe ihrer eigenen Persön¬
lichkeit, durch wahrhaft religiöse Schwesterlichkeit.

Der Verein deputirt in die Gefängnisse mehrere seiner Mitglie¬
der. Diese wohnen darin, führen von Tagesanbruch bis zum
Schlafengehen die unmittelbare Leitung über Alles: Kirchgang, Er¬
bauungsstunden, Lehrstunden, Arbeiten, Prüfungen, Küche, Speise¬
kammer, Schlafsäle, Einkauf und Vertheilung der Arbeitsmaterialien, ,
Versilberung der Arbeiten, Berechnung des Ertrags für jede einzelne
Arbeiterin, Promotion derselben in höhere Klassen, Verweisung in
engere Haft rc.

Andere Frauen erscheinen wöchentlich zweimal, inspiciren die
Anstalt, besprechen sich mit den leitenden Schwestern und mit den
Gefangenen, erstatten Bericht über den Befund an die Direktion
der Schwesterschaft.

Diese besucht monatlich die Gefängnisse in gleicher Absicht, halt
in gleicher Zeit Berathungskapitel, sorgt darin für solide Anlegung
der ersparten Gelder der Gefangenen, löst die in den Gefängnissen
dienenden Schwestern ab, versetzt sie in andre Gefängnisse, ordnet
und regiert Alles mit Hülse eines Magistrats oder eines andern
Rechtskundigen und eines oder mehrerer Geistlichen. Vorzüglich be¬
müht sich auch die Direktion, den aus der Strafgefangenschaft Be¬
freiten ein möglichst gures Unterkommen zu verschaffen, ihnen ent¬
weder Unterstützungen zu reichen oder sie in interimistische Versor¬
gungshäuser unterzubringen, aber in jedem Fall unter Aufsicht zu
behalten, die Besserung in den Gemüthern zu befestigen und nach-



haltig zu machen, den Rückfall in Aergerniß und Verbrechen zu
verhindern.

In einem umfassenden und sehr belehrenden Werk wurde öffent¬
liche Rechenschaft über das Wirken dieser Congregation abgelegt und
selbst der grimmigste Feind alles Associationswcsens, der eifrigste Ver¬
theidiger des Bureaukratismus wird nicht in Abrede stellen können,
daß dieser Verein ein fruchtbarer, segensreicher und nachahmungs-
würdiger ist.

Als ich vor zwei Jahren in den ersten Bänden dieses Ge¬
schichtsbuches die Ansicht aussprach, „daß ähnliche Institute wie die
Vereine für Erziehung, Armenversorgung Krankenpflege rc., welche
dem Katholizismus zu ewigem Ruhm gereichen, wie die Ursulinerin-
nen, englischen Fräulein, Salesi'anerinnen, barmherzigen und grauen
Schwestern rc. auch in der protestantischen Gemeinde denkbar und
wünschenswerth seyen," lächelten manche der Klügsten, runzelten die
Orthodoxen die Stirn von Unwillen, höhnten manche Rationalisten,
schrieben mir wohl gar propagandistische Pläne und ultramontane
Einflüsterungen zu, worüber zu schweigen, ich für das angemcs-
sendste hielt.

Meine damals ausgesprochenen Worte scheinen beinahe das Er¬
gebniß einer Ahnung gewesen zu seyn, einer Ahnung, die, so schnell
verwirklicht zu sehen, ich mir in der That nicht hätte träumen lassen.
Mit so größerer Freude theile ich hier mit, was Deutschlands öffent¬
liche Nachrichten über das erste Institut einer Art von barmherzigen
Schwestern in der protestantischen Gemeinde berichten. In den
schönen Rheinlanden entstand im vergangenen Jahr

die Diakonissenanstalt zu Kaiserswerth.
Detaillirte Nachweisung über Statuten, Regeln u. s. w. der

Gesellschaft konnte ich leider nicht erhalten und muß mich daher
begnügen, wörtlich mitzutheilen, was ein Blatt des Frankfurter
Journals darüber erzählt. Es sagt in einem Korrespondenzartikel
vom Niederrhein den 15. März:

„Es unterliegt keinem Zweifel, daß der eigenthümliche Auf¬
schwung des kirchlich-religiösen Lebens am Niederrhein höchst erfreu¬
liche Früchte trägt. Auf eine dieser Früchte möchten wir hier auf¬
merksam machen. Das Institut der barmherzigen Schwestern in
der katholischen Kirche, dessen Segen jeder Protestant, der auch sonst
aus guten Gründen weder ein Freund der Mönche, noch der Non¬
nen ist, mit Freuden, ja mit innigem Danke für so viele edle, wahr¬
haft christliche Aufopferung anerkennt, mußte wohl auch in der



protestantischen, wenn auch der kühle Verstand in ihr mehr vorherr¬
schend ist, den Gedanken der Nacheiferung erwecken. Er entstand;
aber wieder in einer, der apostolischen Zeit eigenen Form fand er in
Kaiserswerth seine Realisirung. Mehrere edle, fromme Gemüther faß¬
ten ihn und zahlreich unterstützt von den Wohlthätern, an denen ja
kein Mangel ist, wenn's Großes und Edles gilt, trat er inS Leben.
Aus dem Keime ist er zum fruchttragenden Baum schon im Laufe
weniger Jahre hervorgewachscn unter dem Namen der Diakonissen-
anstalt in Kaiserswerth. Schon besteht ein eigenes Gebäude; schon
sind edle weibliche Gemüther hier zur Pflege der hülflosen Leidenden
thätig; schon sind viele Kranke dieser christlichen Samariterhülfe theil¬
haftig geworden. Zahlreiche Gaben strömen zu. Pfarrer Fliedner,
der sich große Verdienste um diese Anstalt erwirbt, hat einen Jah¬
resbericht herausgegeben, der höchst erfreuliche Resultate mittheilt,
auf den wir auch hier verweisen, mit dem Wunsche, daß auch an¬
derwärts, namentlich in großen Städten, dies Institut Nachahmung
finden möge."

Man scheint an diesem wohlthätigen Institut durch den Aus¬
druck mittelalterlich die Form und Einrichtung tadeln zu wol¬
len. Abgesehen davon, daß jedes derartige Institut ohne eine be¬
stimmt abgeschlossene Einrichtung und Form für Existenz und
dauernde Wirksamkeit kaum denkbar erscheint, glaube ich bemerken
zu müssen, daß es dem gewöhnlichen ruhig erwägenden und kalt er¬
messenden Verstand niemals glücken wird, solche Institute mit eini¬
ger Haltbarkeit ins Leben zu rufen. Wie philantropisch der Ver¬
stand sich immer anstellen mag, so führt er doch mehr oder weniger
stets bald wieder zur Eigenliebe, zur Bevorzugung des Ich, zum
Egoismus zurück. Der Egoismus opfert sich nicht selbst für An¬
dere, er bringt nur scheinbar Opfer, sobald dieser Schein zu seinem
eigenen Vortheil ausschlägt. Wo Opfer nöthig sind, wo der Mensch
seine eigenen Wünsche, seine Freuden und Genüsse hintansetzen, dem
Mitleid und der Humanität zum Opfer bringen soll, da muß das
Herz die Hauptrolle spielen, irgend ein Enthusiasmus im Gemüth
entstanden seyn, irgend eine Art von Religiosität den Menschen allen
gewöhnlichen Rücksichten gewissermaasen entzogen und ihn auf einen
hohem Gesichtspunkt erhoben haben. Der Verstand und philosophi¬
sches Räsonnement können wohl hin und wieder einen Einzelnen zu
solchen Opfern, zu solcher Hingabe seiner selbst momentan bewegen,
aber umsonst sucht man in der ganzen menschlichen Geschichte nach
einem einzigen Beispiel, wo sie im Stande gewesen wären, eine
ganze Gesellschaft von Menschen zu einem Verein für solche Zwecke
zu begeistern und solche Begeisterung dauernd zu erhalten.

Es gehört zu den Gebrechen und Thorheiten unserer Zeit, daß
sie mit allen nur denkbaren Mitteln unaufhörlich nach dem einen
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Ziel hinstrcbt, das Herz und die Phantasie zu ersticken, zu zermal¬
men, den Verstand über sie zu erheben, ihm die Alleinherrschaft zu
erringen, jeden, der gegen dieses unglückselige Princip sich ein Wort
erlaubt, der Versinsterungssucht zu beschuldigen. Bildung, wahre
menschliche Bildung, die höchste, schönste und beglückendste Aufgabe
der Menschheit kann unmöglich darin bestehen, daß Herz und Phan¬
tasie von dem Verstand völlig unterjocht, durch ihn vernichtet wer¬
den. Ohne Herz und Phantasie ist der Verstand ein lockerer, mage¬
rer, kalter, menschenfeindlicher Geselle und der Mensch selbst seiner
mächtigsten Kräfte, seines höchsten Schwunges, aller seiner Liebe und
Liebenswürdigkeit beraubt. Ohne Herz und Phantasie ist Religio¬
sität nicht denkbar; aber ohne Religion ist ein dauerndes Glück, ein
Fortschreiten der Menschheit und der Individuen unmöglich. Ehren
wir den Verstand, trachten wir redlich ihn auf jede mögliche Weise
zu cultiviren, zu schärfen, zu bilden, aber vergessen wir darüber
nicht das Herz und die Phantasie, treten wir diese göttlichen Fun¬
ken in der Brust des Menschen nicht gewaltsam mit Füßen, zer¬
trümmern wir nicht muthwillig diese mächtigsten Hebel und Fördc-
rungsmittcl alles wahrhaft Schönen und menschlich Beglückenden!

Im Augenblick, als ich diese Blätter schließen will, erhalte ich
aus Paris einige Urkunden über das neueste Streben der für Frank¬
reich so wichtigen Brüder der christlichen Schulen, dieser so oft ver¬
schrieenen k'rörvs iKiwrantiim. Ich glaube diese flüchtigen Notizen
hier noch mittheilen zu müssen, weil sie ofsiciell sind und einige histo¬
rische Aufklärungen über die jüngere Zeit dieses Ordens ertheilen,
welche man in andern Werken vergebens sucht.

Diese Xotioe sur IVIiistitut lies IVörv« ckos ILeolos Obre-
trenne«, k'onllv psr I'abbe ckv 8allo, sagt:

Dieses Institut erlitt 1792 dasselbe Schicksal, wie alle übrigen
religiösen Korporationen. Die Brüder hatten damals 121 Anstal¬
ten. Bald fühlte man die aus ihrer Unterdrückung entstandene
schmerzliche Lücke; man bedauerte den Untergang dieses Instituts
und schon im Jahr III. wurde sein Name im Kreis beider obersten
Räthe wieder mit Sehnsucht ausgesprochen.

Im Jahr 1801 reklamirten die Gencralräthe vieler Departc-
mente die Wiederherstellung der Brüder der christlichen Schulen und
die Ueberweisung des Primarunterrichts an dieselben.

Die Regierung würdigte diese Reklamationen einer nähern Er¬
wägung, beauftragte 1802 die Gcneralinspcctoren mit näherer Un¬
tersuchung der wahren Bedürfnisse der Gemeinden und beschloß auf



deren Bortrag die Wiederherstellung der Bruder. Napoleon dachte
alles Ernstes an eine solide Begründung und Einrichtung des Pri-
mairunterrichts, erließ am 17. März 1808 ein Dekret, wonach er
die Bruder der christlichen Schulen zurückrief und zugleich befahl,
daß der Großmeister der Universität sie auf alle mögliche Weise er-
wüthigen und ihre Statuten nach gehöriger Prüfung genehmigen
sollte. Er wies die nöthigen Summen zu Errichtung und Erhal¬
tung einiger Novizenhäuser an, befreite die Novizen von der Kon-
scriptionspflicht und autorisirte die Gemeinden zu Anweisung von
Fonds und Localen für die Errichtung christlicher Schulen.

In den Jahren 1812 und 1813 ging der Kaiser noch einen
bedeutenden Schritt weiter: er empfahl den Nectoren der Academie,
diese Brüder der christlichen Schulen vorzugsweise vor allen andern
Lehrern für Anstellungen im Lehrfach in Borschlag zu bringen und
ihre Anstalten besonders zu begünstigen. Diese öffentliche und glän¬
zende Anerkennung des großen Mannes wirkte für das Gedeihen
der Brüder wie ein Zauber durch ganz Frankreich und 2 Jahre spä¬
ter hatte sich bereits die Zahl ihrer Anstalten mehr als verdoppelt.

Im Jahr 1824 zählte man 210 und im Jahr 1830 wieder
245 große Anstalten.

Sogleich nach der Julirevolution zogen mehrere Municipalitäten
die der Brüderschaft angewiesenen Unterstützungen ein. Aber was
die Gemcindecassen nicht mehr thun wollten oder sollten, ersetzte die
öffentliche Meinung reichlich durch Privatbeiträge. Ucberall eröffnete
man Subscriptionen und der Ertrag derselben reichte nicht nur zur
Erhaltung der bestehenden, sondern auch zur Errichtung neuer An¬
stalten hin.

Einige Jahre später kehrte die Mehrzahl der Gemeinden zur
Entrichtung der früheren Abgaben an die Brüder zurück, während
andere Gemeinden solche Schulen neu errichteten. So besitzen jetzt
die Brüder 295 große Anstalten, welche 556 Schulen mit 1318
Klassen und ohngefähr 150,000 Schülern besorgen.

Die Anzahl der Schulen und der Schüler wäre viel bedeuten¬
der, wenn die Brüder selbst in größerer Anzahl vorhanden wären
oder wenn sie die Zöglinge ihres Vereins vor erlangter Reife zum
Lehramt zulassen wollten. Je lauter in den Kammern und in den
Journalen sich Stimmen gegen diese Anstalten erheben, desto drin¬
gender und eifriger bemühen sich die Gemeinden, die Mittel zur Be¬
gründung neuer Anstalten herbeizuschaffen.

Diese «Sehnsucht der niedern Volksklasse nach den zuthunlichen,
freundlichen, liebevollen Lehrern erscheint in manchem Betracht
natürlich: unentgeldlich sind diese Lehranstalten, beinahe alle
Bücher über Grammatik, Arithmetik, Geometrie, Linearzeichnung,
Geographie u. s. w., welche der gemeine Mann jetzt in die Hand
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bekommt, haben Mitglieder dieser Brüderschaft zu Verfassern und
sind von dem königlichen Rath des öffentlichen Unterrichts als clas¬
sische Elementarwerke anerkannt worden.

Aber die Bruder gingen in neuerer Zeit noch einen bedeuten¬
den Schritt weiter, indem sie Schulen für Erwachsene gleich¬
zeitig in allen Provinzen errichteten und dadurch auch auf die jetzige
Generation einen mächtigen Einfluß sich bereits erworben haben.
Für die Bequemlichkeitder niedern Volksklasse sind diese Schulen
sehr zweckmäßig eingerichtet. Nachdem um 5 Uhr Abends die Un¬
terrichtsstunden für Kinder geschlossen werden, beginnen für die Lehr¬
linge aller Handwerke Unterricht in weltlichen Dingen und
Unterweisung in Religion, täglich bis 7 Uhr. Von 7 bis 8 Uhr
genießen die Brüder eine kleine Erholung, gehen um 8 Uhr wieder
in ihre Schulen und beginnen den Unterricht der Handwerker und
Tagarbeiter, welche ihr 17. Jahr erreicht und ihr 40. noch nicht
überschritten haben. Schon zählt Paris allein 7 solcher Schulen
mit 1500 Jünglingen und Männern und 7 für viele Hunderte
von Lehrlingen. Es ist eine merkwürdige und rührende Erscheinung:
Abends 8 Uhr drängen sich Männer und Familienväternach
so viel Mühen und Arbeiten des Tages auf dieselben Bänke, wo
während des Tages ihre Kinder Unterricht empfangen hatten; lern¬
begierig suchen sie nachzuholen, was sie in ihrer Jugend leider ver¬
säumt hatten oder vielmehr, was die Staatscinrichtung vergessen
und ihre Noth um das tägliche Brod ihnen zu genießen unmöglich
gemacht hatte.

Bei dieser neuen Erweiterung der Berufspflicht hat jeder Bru¬
der mindestens 6 Stunden täglichen Unterrichts zu ertheilen, viele
thun dessen noch mehr. Es ist also für die Fortdauer der Anstalt
unumgänglich nöthig, daß die Zahl der Brüder bedeutend vermehrt
werde und zugleich, daß die Brüderschaft mit tüchtigen Zöglingen
-es Lehramts sich versorge, um gleichen Schritt mit der Zeit halten
und sich selbst tüchtig fortbilden zu können. Diese Rücksicht und
der Umstand, daß gleichzeitig 94 Städte solche Brüdcrschulen jetzt
Verlangen und Hunderte von Dörfern denselben Wunsch äußern,
bewogen eine große Zahl der angesehensten Männer von Frankreich
zu feierlicher Begründung einer Subscriptionsanstalt durch ganz
Frankreich, deren Ertrag die Errichtung, Einrichtung und Erhaltung
eines großen umfassenden Seminars oder einer Pcpiniere für Novi¬
zen des Lehramts möglich machen soll. Dieses Noviziat soll unter
dem Titel Is Iiovivirrt pröparrttoirv Jünglinge aller Klassen und
Stände aufnehmen und zu Lehrern im Geist des Instituts heran¬
bilden. Nach glücklich bestandener Prüfung werden diese Zöglinge
dann den eigentlichen Noviziaten überwiesen und daselbst für den
Beruf vollends ausgebildet.
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Die Subscriptionsoll durch ganz Frankreich bedeutende Fort¬
schritte machen und bereits so weit gediehen seyn, daß wahrscheinlich
schon mit Anfang des folgenden Jahrs der Grundstein zu diesem
großartigen Institut gelegt werden kann.

Für alle Geschichtsfreunde hange ich die mit obiger Broschüre
mir zugekommene Bestatigungsurkundedes Ordens der Passionisten,
ein Breve von Papst Leo XII. hier wörtlich in der Oblaten der hei¬
ligen Jungfrau Maria an. Es ist um so interessanter, da man hier¬
aus zugleich die eigentlichen Stifter des Vereins kennen lernt.

Q 6 0 kk. XII.
Aä kulurnm rei memorinm.

Ltsi Del k'ilius 8usm Lcelosiam, guam aegumivit 8mi-

Zuinv «uo tluelibu8 iclvnticlem ^aetari permittat ruieo ut Xos

etinm eum R. Detro 8uper sguam Lmbulunte, eu^u8 6ritlie6r»m

meriti8 licet impsribu8 tenemu8, eismare cogsmur „Domino,

8alvum ine kue;" explorstum tsmen Iisdemu8 ex pollieitations

ab eociem k'ilio Hei Detro ip8l fuets, sciver8U8 illsm nunguam

xort»8 iukeri o88v pruovslitura8. Lguiävm lUu»llu8, liotlis

prae8ertim, totu8 i» maliKno po8itu8 e8t, 8vä gut ele mumlo
Xp 08 tolo 8 8 U 08 ele»it, ut 8sl terrav, et lux munäi 888ent,
slio8 c>eincep8 vpersrio8 in 8u»m viueum wittere neguv co8-

8avit ungusm, negue ee88abit: Ltguv 8ieuti uIio8 aIÜ8 tempo-

ribu8, it» etiam tvmporibu8 Xo8tri8 viro8 8tre»uo8 8U8cit»re

mmviicoreliter 6iK»atu8 e8t, per guo8 et populi guotlummollo

coueliantur, et errore8 illorum, gui in tenebri8, et in umbrs
morti8 8ecivnt, sulerrmtur. D»8 intvr viro8 loeum 8ibi viiuii-

eare vielvntur Dilvcli k^ilii ?iu8 Druno I-unteri, et ^ort»-

ii e 8 De^nsulli Dre 8 b^teri cie Deeivmontio, gui L>ii 8 8 idi 80 -
«Ü8 Lchuncti8, 8nluberrimum multm sblüne anuis coimilium 8U8-

eeperunt, ut all »uoenelam 6Ieri i»8titutionein, et all blvsn»e-

IiLrinllo8 populo8 toli 8« tlecliearent. In^eim uutew fruetu8,
guo Iiactenu8 ciivina mismrieorliia praemio aklicere eorum ten-

truninr» voluit, non <liu potuit Intere, et plure8 ex ILpiseo-

pi8 eo8 expetiverunt, ut 8uo eu^u8gue »regi tsntum vellont

vpem allerre. Di8ee itaguv 8uperni beneeiietionibus maxi8

ma»i8guv all opu8 ineoeptum pro8eguen6um, pertieieiulumguo

inIlnmwLti, prvpriae impe»8iu8 pertevtioni 8tu^ero, 8imulguv

majori solo all snimsrum 8»lutem proeurunelsm ineuwbeiv co-

t



nati 8unt. veniquo viloctus i6em k'ilius kiu8 Lruno L-anteri,
aiio «um comitante krv8bvtero ^o8epko I^ox-;ero, 8omam vv-

„it, ut et 8uo, et aiteriu8 ^unliatori8 ^oauni8 8ev»aucli, aiio-

rumrjue 8ociorum nomine ab ^po8toiiea bav 8er!e eontirma-
tionvm peteret kexularum, et eo»8titutio»um, r>ua8 iiovsv

(!onAro-;atioui prae8eribe»6a8 een8uere. I'nrro bu^u8 novav
8ocietati8 titulu8, r^uom 8>bi anterücti 8o6ale8 rielexerunt, v8t

„ Oou-;reAatio Oblatorum 8. Alariae VirKiui8." In iIÜ8 autem
<^on8titutionibu8, et 8vxuÜ8 «juatuor pvrpetus, st^uo 8impii-
eia 6a8titati8 nempv, 8aupertati8, et Obe«Iientise, ueo no» et
in eo I»8tituto 8er8evvrantiav Vota ab aium»i8 emittenria rie-

«ernuntur, c>uav a 8ummo eju8rlem 0on^re-;ationi8 Aloriera-

torv pro tempore, r;uem sppellari keetorem Äls^orem voiuut,
vel a 8oma»o 8ontiliev tantummorio reiaxari po88i»t. Vt vero

I»8litutum ip8um in ob8ec)uio 8vrÜ8 ^p»8toiieae 8ecuriu8 eou-

8i8tat, ae t'orli88imv per8everet, iirivm 8oriale8 8anetum Me¬

trum i» peculiarein 8ibi kroteetorem ele^erunt, ea rzuorzuo

Ie>;o aririita, ut in rbe e^u86em 8ri»eipi8 ^p 08 tolorum bonori

riieats 8>»^uli ^rlumni ^uota»ni8 prnke88ionem tirivi emitterent,

Ilomano^ue kontikei veram obvciienliam 8po»6ere»t juxta eam

j'ormulam, ^uae s 8io IV. krserieee88ore ^Vo8tro prae8cripla

«8t. Huori evrte I^oki8 tsnto aeeeptiu8 v88v riebet, yuanto

aerin8 v8t bellum, c>uo in pr»e8entiarum maIiKna»to8 bowi»o8,

et taeiente8 inii^uitatem srive>8U8 baue ip8am 8erl6M ^p08to-

beam 8nprvmam brivi LIs»i8trsm «vrunt, atrjuv aäeo ariver8U8

I'etrum ip8um ,, czuoniam" ut Obri8o>vAU8 s^vbat, „8. kvtru8,

„<jui in propria 8eclo et vivit, et prao8iriet, prae8tat rpiaeren-

„tibii8 tirivi vvritatem." »lam vero Oon^reKatio i8tbsee 6on-
8titutionibu8, 8eKuÜ8^uv 8ui8 eo 8peet»t, ut ^lumni omnes

in unum eorpu8 areti88imo eon^'uneti Olero i»primi8 pro i6o-

nea vel aä vrriine8 8U8eipienrio8 vvl »ri Kerenriam euram ani-

marum in8titulio»e auxilia pravbeant; arl Vopuli autem more8

retormanrio8 8emper promt»8 80 8v, et parato8 exbibvant in

8piritualibu8 prae8ertim exercitÜ8 publiee, et privatim tra-

rie»rÜ8 ^uxta metbo6um s 8. I»»atio prop 08 itam, et a ?aulo III.,

8raerleee88ore i^ 08 tro approbatam, et 8ummopvre eommenria-

tam, »ttjue aci imperiionäa «piae ex pvrriitorum librorum boriio

toi um peno orbem innunriantium coilu viv stlerri 1imemu8, K> a-

vi88ima «iamna, leelionem promoverv librorum 8a»av, utili8-

sjue lioctrinav, eo8kjue rli88eminare, et 8pa>Aore eurent. iVos
itar^uv, kjuamvi8 minimv riubit»remu8, »juiu in8titutum illuri
»n» Ivvi tum prs68ir!io, tum ornamento att1ioli8 Levle8iao re-

b>>8 e88ot fulurum: rioputarv uibilominu8 particuiarem volui-
mri8 6oiiAreKationem cjuoru»6am Venerabilium k'ratrum i^o-
Ltrorum Lsiietav üowsv Leeiesiav Oarrüualium v 8acra Oou-



»rexstlono XoKotii8, vt vo»8ultntionibu8 Kpi8eoporum, et 8e-

Aulnrium prsoposita nun cum 8ncrao ipsn>8 6o»Kre»atio-
nis 8ecrvtario, c>ui iustitutum ip8um Oon8titutione8«juv, et

koKU >28 examinnront per6iIiKo»ter, nt^ue 8uper lüs 6vere-

tum kneerent Xobi8 pv8ten rekerenlium. Xt vero pnrtieulnris

knve Oo»>;roANtio, omniku8 primum 8eäulo, neeurnte^uo per-

pvu8i8, ici 8ub «ko XV. »kulii pre8enti8 ruini een8uit, ntcjuo
lievrvvit „Xokig" 8eilieet „8uppliennclum pro npprokntione

„I»8tituti, et IVe^uInrum prnevÜ8 illnrum eme»6ationibu8, et
,,eorrectionibu8 ^uxtnmoäum ete." tzuum vero Ki8 ^nm eom-

inunicnti8 eorreetio»ibu8, vt emenllntioniku8, veeretum ip8um
tkv XXII. Xu^u8ti XoI)i8 relntum kuerit per Ve». Vratrem

Xo8trum 8nrtkolomneum Kpi8vopum 8ortue»8em, et 8. 8u-

knne 8. IV. K. Onnlinnlem I'nccn nuneupnlum eju8tloin 8serse

6o»AroAstioi>i8 8rnekectum, Xo8 llv plenitutlius ^p 08 tolieao
Xo8trae 8ote8tnti8 illuli in omniku8 approbniuium 8tatuimu8.

Ounre 8olkcituliinvm prneäictorum virorum ?ii 8runoni8 k,nn-

teri, et ^on»ni8 8o)uaulli, ut pnr v8t, commenlIsuto8, <juj
vmnium primi kuio rei mnnum ncimoveruut, vt 8Uwmn «um

ünimi no8tri voluptnte eitlem 8trenue i»8i8torv nou clo8inu»t,

eo8czue, vt nlio8, «juibu8 kne no8trne literse kav ent, n «zuibu8vi8

vxeommunicntioni8, et intertketi, LÜi8^ue Lce!s8iL8tivi8 ee»8uri8,
8ente»tÜ8, et pov»i8 <^uovi8 mocio, et l;unvum«zsus rlo cnu8»

Iati8, si «^UL8 körte incurrerint, ku^U8 tnntum rei »rstin sb8ol-

ve»t68, et nb8oluto8 köre cen8ente8, 8upplieibu8 eorun6em

preeibu8 inelinnti, nee von kabita ratione po8tulntioni8 Ve».
Vrütri8 Lpiseopi I^inerolie»8i8, et oköeiorum eknri88imi in

OIiri8to k'ilii Xo8tri Onroli 1^011018 pienti88imi 8nr<k»ino 8vKl8
IIIu8tri8, in cu^u8 tktionibu8 Iii8titntum koe ortum 8uum lin¬

ket, nuotoritato Xo8tra Xpo8to>ien illuä ip8um alneri, Kben-

titjuv nnimo eo»kirmnmu8. iiiemk)uo nomine 6o»KreANtio»i8

OKIntorum 8. Alnrine Vir»ini8 »uneupnri inäulAvmu8. Xtc^uo

»pprobnmu8 pravterea ilku8 8e»u>L8, et <üo»8titutione8, v88-

«jue a eooptnti8, no in po8tvrum eooptninlm in eam6em Oon-

AreAntiouem viri.8, <iun8lum<i»v in iUn parte8 Kervntiku8, 6v-

voto 8ervnri volumu8. »kuri8 autem, et kseti liekeetu8, yuo8

voennt, 8i csui in 6o»8titutionibu8 Ü8tlem, rv»uli8«juv eonlten-
<Ü8 kortL88e irrep8erint, entiem Xo8trn nuetoritilte 8upplemu8,

nttjue 8NNNMU8. ko8tremo 8upra<keto, viro8 8ium Lrunonem

I^nntvri, et ^oannem IVo^nnulli, eorumcsue 8ocio8 kortnmur,
et ok8eernmu8, ut cjuonism 8ub invoenlionv 8. Alnrirle Virxi-

nis in nimm oonleseere eorpu8 voluerunt, a Kvnti8 ip8iv8 An-

riav pvlkku8 nunc^uam rvoellnnt, itn verto pleniorem kabero
spem koebit köre ut nuxilio ilku8 kreti multum kruetum ntke-

rnnt. „ Ip8L" nnwljue ut 8n»eti öeruartU verb» in 8vrwons
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«le 6uc»6evim 8teIIis sälribeamus „Ipsa est guonäam a Dea
„promissa Llulior 8erpe»ti8 autigui eaput virtutis pelle oou-
„tritura, eu^'us plane valeaneo in multis versutiis insilliatus est,
„sell sine eausa: 8ola enim eoutrivit Universum kseretioam
„prsvitatem." Daeo statuimus Atgus saueimus, llocernentes
kasev literas krmas, valillas, vt eklicaees «empor existere, vt
Lore, suosgue pleuarios, et inte^ros ellevtus sortiri, et obti-
nere, et eorum causae, guae exprvssae sunt, kov kuturisgue
temporibus pleuissime sullra»ari, sieguv in praemissis per
huosoumgue ^ulliees Orllinarios, et DelvAutos, etiam eausa-
rum Dalatii ^postoliei Hullitoros, 8ellis ^postolioav lVunvios,
»e 8. k. L. t^aelliiiales etiam lle lautere I^exatos, sudlata eis,
vt eorem euilibet guavis aliter jullieanlli, et interpretanlli ka-
eultate, et auotoritatv, jullieari, et lleknire llvbere, »o irritum,
vt inane si secus super kis a guoguam guavis suetoritato
seienter, vel iAnornnter eontinAvrit attentari, non obstantibus
Onnstitutionikus, et 8imetionibus ^postolieis, vaeterisgus eon-
trariis csuiduseumgue.

Datum komae »pull 8anvtum Detrum sub unnulo pisoa-
toris llie krima Alensis 8eptembris AID666XXVI. kontilica-
tus lVostri anno tertio.

<s. e.VIiv. ^8^1)8.
live» ^nnulo kiscaloris.

« »s

Manche in Belgien rc. neu erstandene Vereine und Congrega-
tioncn sind nur Wurzelausläufer dieser genannten männlichen und
weiblichen Kongregationen. Man muß sich dabei von den Namen
nicht irre führen lassen, indem mitunter noch immer die üble Ge¬
wohnheit herrscht, solche Kongregationennach den speciellen Namen
ihrer Vereinshäuserzu nennen oder nur mit allgemeinen Benennun¬
gen, wie z. B. Augustinerinnen,Benedictinermnen rc. rc. rc. bezeich¬
nen zu wollen.

Ueber die im Königreich Baiern neu geschaffene Kongre¬
gation der Benedictiner ist jede Bemerkung überflüssig, indem
eigentlich Neues damit nicht zu Tage kam und wesentliche Verände¬
rungen im Geist des Benedictinerthums nicht beabsichtigt wurden.

So beurlaube ich mich denn geziemendst von meinen freundlichen
und nicht freundlichen Lesern, in der Hoffnung, daß wir recht bald
im Gebiet der Ritterorden wieder zusammentreffen werden.



Beim Verleger dieses sind erschienen und in allen Buchhand¬
lungen zu haben:

vi». Chr. G. Nendccker, Lexicon der Rcligions- und christli¬
chen Kirchcngeschichte für alle Confessionen. Enthaltend die
Lehren, Titten, Gebräuche und Einrichtungen der heidnischen,
christlichen und muhamedanischen Religion aus der ältesten,
ältern und neuern Zeit, der verschiedenen Parteien in den¬
selben mit ihren heiligen Personen, Mönchs - und Nonnenor¬
den, Bckenntnißschriftcn und geweihten Stätten, insbesondere
der griechisch - und römisch-katholischen und protestantischen
Kirche. »Bde. gr. 8. Hr-Bd. »zRthl. sr Rthl.»r»z Rthl.
4r »! Rthl. Supplement- oder »r Bd. S Rthl.: Zusammen
sn Rthl. oder SK sl. Der SubscriPtionSpreis auf das ganze
Werk war LL Rthl. ss gr. und wird man denselben nach
Umständen in einzelnen Fällen noch gelten lassen.

Recensionen. Das Lit. Bl. zur Kirchenztg. 1834. Nr. 41 sagt:
„Mit vielem Recht beckerkt der Verfasser, daß ein Lexicon dieser Art nichts
Ueberflüssiges sey. Das Feld, so es umfaßt, ist so unermeßlich, daß es ge¬
wiß für Jeden, der keine Bibliothek zur Hand hat, höchst erwünscht seyn
muß. Der Verf. hat es a» Fleiß nicht fehlen lassen und sein Werk wird
gewiß den Besitzern recht nützliche Dienste leisten, auch ist der Styl deut¬
lich und kurz." Berl. Litztg. 1834. Nr. 2 sagt: „Dieses Werk wird allen,
welche bei vorkommenden Gelegenheiten über einzelne Gegenstände des reli¬
giösen Lebens historische Belehrung suche», willkommen seyn. Die Darstel¬
lung ist klar und verständlich und der Umfang der einzelnen Artikel dem
Verhältniß ihrer Wichtigkeit zweckmäßig angemessen." — Das literar. No-
tizenbl. 1835. Nr. 25 zur Abendztg. sagt: „ Die günstige Aufnahme, welche
die beiden erste» Bände dieses umfangreichen Werks in der literar. Welt
gefunden, haben sie wegen des Fleißes und der Sorgfalt, die der Verfasser
darauf verwendet und ihrer großen Brauchbarkeit verdient. Vorzüglich ge¬
reicht ein gründliches Quellenstudium dem Verfasser zur großen Ehre, dabei
ist im Ganzen nichts Wichtiges Übergängen. Gutes Papier und scharfer
Druck zeichnen dieses Lexicon noch ganz besonders aus." Das Lit. Bl. z.
Kirchenztg. 1835. Nr. 5V sagt (über Band III.): „Die Besitzer der ersten
Bände werden sich freuen, daß diese nützliche Arbeit ihrem Ende so rasch
zugeführt wird. Auch die Artikel dieses Bandes werde» Predigern, Candi-
daten und allen Theologen, denen nur beschränkte literarische Hülfsmittel zu
Gebote stehen, eine willkommene und nützliche Gabe seyn. Man sieht bei
diesem Bande, daß dem Verfasser die Kräfte zur Gewältigung eines so rei¬
chen Stoffs unter der Feder gewachsen sind." Die Annalen der gesammten
Theologie 1835. Aug. sagen: „Dieses mit großem Fleiß und Quellenstu¬
dium verfaßte Werk ist gewiß für Viele eine willkommene Erscheinung,
weil Gebildeten, selbst Theologen selten eine so reiche Bibliothek zugänglich
ist, daß sie sich über alle auf dem Titel genannte Gegenstände hinlängliche
Belehrung verschaffen könnten und weil auch so Manches in Monographleen,
Dissertationen rc. zerstreut ist, daß man oft lange und vergeblich suchen
muß, was man hier beisammen finden kann. Dabei ist dieses Werk sehr
interessant und lehrreich und zeugt von sehr sorgsamer und gründlicher For¬
schung und verständiger Bearbeitung des reichen Stoffs." Die nämlichen
Annalen, 1836. Febr. sagen bei Gelegenheit des 2. u. 3. Bds.: „Dieser



lehrreiche Werk entfaltet sich immermehr zu einem ausführlichen Reperto-
rium aller auf Religions- und Kirchengeschichte Bezug habenden Gegen¬
stände. Der »»gemeine Sammlerflciß, verbunden mit richtiger Ausscheidung
des minder Wichtigen, klarer Darstellung rc. verdient die ehrenvollste An¬
erkennung. Selten wird man etwas vergeblich suchen." — Die Abendztg.
vom 3. Mai 1837 sagt: „Dieses Lexicon gibt ein neues genügendes Zeug¬
niß von deutschem Fleiß, deutscher Gründlichkeit und Ausdauer, um so mehr,
da es nur von einem Berfasser bearbeitet wurde, der seine schwere Auf¬
gabe trefflich und befriedigend gelüst hat. Bedenkt man, wie schwierig es
ist, ein solch großes Werk »ach den Quellen (wie hier geschehen) zu bear¬
beiten und Vollständiges auf so weitem Felde zu liefern, so muß man zu¬
gebe», daß der Herr Verfasser allen billigen Erwartungen Genüge geleistet
hat, die mitgetheilten Angaben sind genau und verständlich , wodurch das
Werk besonders auch für Nichttheologen brauchbar wird. Die systematische
Entwickelung der Artikel zeugt von größter Sorgfalt und von entschiedenem
Berufe zu diesem verdienstvollen Unternehme». Es konnte nicht fehle», daß
bei so viel umfassenden Gegenständen in der ersten Bearbeitung noch man¬
ches Übergängen wurde. Dieses ist in dein Snpplementband zweckmäßig u.
mit Geschick nachgetragen, wodurch dieses nennenswerthe Werk an Vollstän¬
digkeit und Brauchbarkeit allerdings noch bedeutend gewonnen hat. — Die
äußere Ausstattung ist lobenswerth."

Johann Christ, von Hellbach (F. S. Hofrathl, Adels-Lexicon,
oder Handbuch über die historischen» genealogischen u. diplo¬
matischen, zum Theil auch heraldischen Nackrichtcn vom ho¬
hen und niedern Adel, besonders in den deutschen Bundes-
staaten, so wie von dem östreichischen, böhmischen, mährischen,
preußischen, schlesischen n. lausitz,scheu Adel. L Bände. gr. 8.
auf ordinär Druckpapier » Rthl. oder i» fl., auf milchweiß
englisch Druckpapier »z Rthl. oder u fl. »4- kr., auf hollän¬
disch Med.-Schreibpapier 8 Rthl. oder 18 fl. 48 kr.

Als dieses wichtige Werk, welches in Becks Repert. 1826. II. 2 sehr
rühmlich recensirt und in der Hall. Litztg. 1828. Mai einer 4 Bogen lan¬
gen Beurtheilung gewürdigt worden ist — vor 13 Jahren auf Subskription
angekündigt wurde, erregte es schon in der Idee das allgemeinste Interesse,
wie man dieses auch aus dem, dem ersten Bande vorgedruckten Verzeichnis!
der resp. Herren und Frauen Subskribenten ersieht, das nicht allein sehr
zahlreich, sondern auch durch die würdigsten Namen der angesehensten deut¬
schen Familien geziert ist. Die Leipziger Litztg. 1832. Nr. 134 sagt: „Es
wurde wohl unbillig seyn, we:.i wir nicht gern anerkennen wollten, daß der
Aerf. viel geleistet hat, da ein ganzes Menschenalter dazu gehört, ei»
Adels- Lexicon, wie es hier vorliegt, herzustellen. Druck und Papier sind
gut und der Preis sehr wohlfeil."

I. A. F. Schmidt, die Reisen Jesu» oder Beschreibung und
Schilderung des Mischen Landes und seiner Bewohner zur
Zeit Jesu, mit Berücksichtigung seines Zustandes in den frü-



Hern, spätern und jetzigen Zeiten und in Verbindung mit Jesu
Leben u. Schicksalen. Zur Erläuterung der heiligen Schrif¬
ten, vorzüglich des neuen Testaments für die reifere Jugend
und für ältere wißbegierige Bibellescr, welche der theologi¬
schen Gelehrsamkeit wenig kundig sind. Mit is Kupfern u.1 Karte. gr. 8. In lithographirten allegorischen Umschlag
cartonnirt. 15 Rthl. oder L sl. 18 kr.

Der berühmte Kanzelredner, Schläger in Hameln, sagt über dieses Werk
i» seiner Recension Folgendes: „Unter den tausend und abermal tausend
Schriften, welche die neue Zeit uns schuf, nehmen obige Reisen Jesu un¬
streitig eine der ersten Stellen ein. Lange ist uns kein Buch zu Gesicht ge¬
kommen, dessen möglichst große Verbreitung wir lebendiger wünschen, als
dieses, welches Niemand lesen kann, ohne daraus Vieles zu lernen. Möge
es ein Handbuch für alle Lehrer werden und in die Familien eingehen, da¬
mit es den Segen des göttlichen Worts kräftigst befördere, wozu es vor¬
züglich geeignet ist. Wir empfehlen es hiermit aufs wärmste." — Gräfe's
Archiv XlV. ls Heft sagt: „Der Umfang dieses Buchs zeigt schon, daß
die Reisen Jesu ausführlich dargestellt sind. Der Verfasser hat dazu die
besten Hülfsmittel benutzt. Die Schrift eignet sich auch für erwachsene,
wißbegierige Bibelleser, welche weitere Aufklärung suchen." — Die Jenaer
Litztg. 1834. Nr. 117 sagt: „Recensent kann alle Leser, die für das Land,
wo der Göttliche wandelte, sich interessiren, versichern, daß sie nebst den Reisen
Jesu eine lehrreiche und unterhaltende Lectüre in diesen Reise. Beschreibun¬
gen finden werden. Immer orientirt der Verfasser den Leser: man macht
die Reise mit, besteigt die Berge und genießt die Annehmlichkeiten dersel¬
ben. Die Abbildungen sind für die Leser, die eine anschauliche Vorstellung
suchen, eine angenehme Zugabe. Im Ganzen empfiehlt Recensent dieses
Buch als eine lehrreiche und für die Freunde der alte Erdkunde angenehme
und nützliche Lectüre. Der Druck ist correct und die äußere Ausstattung
sehr gefällig." — Die hohe Anerkennung, welche dieses wahrhaft erhabene
Buch in der Abendztg. vom 27. Mai 1835 und in der Litztg. für Wolks-
schullehrer 1833. 3s Quartal gefunden, hier auch nur im Auszöge mitzu¬
theilen, verbietet, bei dem vielen Guten, was dort in aller Hinsicht darüber
gesagt ist, der beschränkte Raum, weshalb wir auf diese Recensionen selbst
verweisen müssen. — Das Literatnrblatt Nr. 110 zur Kirchenztg. 1833 nennt
diese Reisen eine dankenswerthe Gabe und stimmt im Geiste ganz den An¬
sichten des befreundeten Verfassers bei. Diese fleißige und mühevolle Ar¬
beit verdiene die größte Anerkennung. Man müsse dem Verfasser zugeste¬
hen, daß er die Quellen gut studirt habe und sie zu benutzen verstehe. Fast
jede Seite zeuge von dem'Sammlerfleiße, womit er seine Arbeit betrieb." —
Hierauf theilt Recensent eine Probestelle unter folgender Einleitung mit:
„ Um wenigstens einen Beleg zu geben, wie wacker der Verfasser gearbeitet
hat, heben wir folgende Stelle aus" u. s. w. und schließt mit den Worten:
„diese ohne alle Auswahl ansgehobene Stelle wird zum Belege für das
ertheilte Lob und zum Beweise dienen, daß dieses Werk dem angegebenen
Zweck entspricht und als ein sehr brauchbares Buch empfohlen werde» kann.
Die beigefügten Abbildungen sind dankenswerth. Druck, Papier und Um¬
schlag sind gut." — Die Hall. Litztg. 1834. Nr. 6 sagt: „Ein sehr reich¬
haltiges und zweckmäßiges Hülfsbuch zum Religionsunterricht und zur eige¬
nen Belehrung. Wir haben nichts Unrichtiges gefunden, vielmehr sind
überall die besten Quellen benutzt." Das literarische Notizenblatt der
Abendzeitung 1835. Nr. 42 sagt: „Alles, was der Lite! verspricht, wird
in diesem trefflichen Buche getreulich geleistet. Es ist ein lebeuvolleS Ge¬
mälde voller Wahrheit und tiefen Sinnes. Recensent wünscht diese herr¬
liche Gabe in den Händen aller jungen Christen, die zur Confirmation reif



oder schon confirmirt sind, überhaupt ist sie für jeden wißbegierigen Bibel¬
leser bestimmt und ganz geeignet. Der Verfasser hat es verstanden, Ein¬
heit in sein Werk zu bringen, was eben keine leichte Aufgabe war. Zu be¬
sonderem Lobe gereicht die sorgfältige Benutzung der besten Hülfsmittel,
ohne daß der Verfasser sein eigenes Urtheil aufgegeben hätte. Bei der schö¬
nen äußern Ausstattung ist nichts gespart. Die Kupfer und Karten zieren
dieselbe vorzüglich."

Ferd. Freist, von Biedenfcld, chronolog.-synchronist. Uebersicht
sämmtl. Mönchs-und Nonnen-Orden. s Blätter. ar. Mario,
j Rthl. oder »1 kr.

Diese Tabelle ist auf vieles Verlangen aus dessen größer« Werke
„Ursprung, Aufleben, Größe, Herrschaft, Verfall und jetzige Zustände sämmt¬
licher Mönchs- und Klosterfrauen-Orden" besonders abgedruckt und also
nicht für die Besitzer desselben bestimmt.

Der Untergang des jüdischen Volks, als schlagender Beweis der
Göttlichkeit des Christenthums nnd als Triumph über alle
Ungläubige und Zweifler. 8. Geh. ; Rthl. od. 1. fl. SL kr.
Das Liter. Blatt Nr. 56 zur Abendzeitung 1837 sagt: „Der Verfasser
scheint nur mit zu scharfen, hie und da selbst ungerechten Waffe» gegen
eine ohnedies sehr zurückgesetzte Nation zu kämpfen. — Allein bei nähe¬
rer Bekanntschaft mit dem sehr wacker geschriebenen Buche muß man
gestehen, daß er seine Behauptungen auf sehr haltbare Grundlagen baut.
Vorzüglich gelungen ist die Beweisführung, wie Israel ein Werkzeug der
Vorsehung war, um die Heiden auf den Messias vorzubereiten. — DaS
Buch ist sehr gut gedruckt."

Von sämmtlichen Weissagungen des Heilands ist keine, die uns häufi¬
ger an die Wahrheit des Evangeliums erinnert, als die Vorhersagmig von
der Zerstörung Jerusalems und seines Tempels und der Auslösung des jü¬
dischen Volks. Israels Stellung unter den Nationen ist nirgends so er¬
träglich, daß sie jenen Weissagungen zu widersprechen vermöchte; denn ge¬
nießen in einigen Ländern die Nachkommen Abrahams auch eine politische
Gleichheit mit ihren christlichen Nachbar», doch nirgends eine moralische
Emancipation, nämlich Nichtvorhandcnseyn des Worurthcils gegen sie.
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